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1. Einordnung in den politisch-parlamentarischen 
Entscheidungsprozess 

 
Ausgangspunkt für die Überarbeitung der SED-
Unrechtsbereinigungsgesetze (SED-UnBerG) ist der 
Koalitionsvertrag. Dieser sieht die Dynamisierung der SED-
Opferrente, eine Erleichterung bei der Beantragung und 
Bewilligung von Hilfen und Leistungen für Opfer der SED-
Diktatur, insbesondere für gesundheitliche Folgeschäden, und 
eine Anpassung der Definition der Opfergruppen an die 
Forschung sowie die Einrichtung eines bundesweiten 
Härtefallfonds vor. 

Im Folgenden nimmt die SED-Opferbeauftragte zum 
Gesetzentwurf Stellung und ordnet diesen unter 
Berücksichtigung der Ankündigungen des Koalitionsvertrages, 
aktueller Beschlüsse des Bundestages und Bundesrates, aktueller 
Forschungsergebnisse, aktueller höchstrichterlicher 
Rechtsprechung und ihrer Erfahrungen aus den Gesprächen mit 
Betroffenen, Opferverbänden und Beratungsstellen ein. Ebenso 
finden aktuelle Beschlüsse relevanter politischer Gremien, wie 
die der Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister der 
Länder, Berücksichtigung. Zudem nimmt die Bundesbeauftragte 
Bezug auf die Vorschläge, die sie in ihren bisherigen Jahres- und 
Sonderberichten der Bundesregierung und dem Bundestag 
vorgelegt hat.1  

 
1 Vgl. Bundestagsdrucksache 20/10; vgl. Bundestagsdrucksache 20/2220; vgl. 
Bundestagsdrucksache 20/7150; vgl. Bundestagsdrucksache 20/10600; vgl. ebenso aktuell 
ab dem 14. Juni 2024 Bundestagsdrucksache 20/11750. 
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Leitend ist in der Bewertung der Opferbeauftragten insbesondere 
der Beschluss des Deutschen Bundestages vom 15. Juni 2023, in 
dem die Bundesregierung aufgefordert wird, „die Evaluation der 
SED-Unrechtsbereinigungsgesetze zu nutzen, um bei der jetzt 
anstehenden Novellierung die Impulse der Bundesbeauftragten 
für die Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag zu 
berücksichtigen“2.  

Zudem ist aus Sicht der SED-Opferbeauftragten die 
Stellungnahme des Bundesrates3 zum Gesetzentwurf vom 27. 
September 2024 von besonderem Gewicht, da der 
Koalitionsvertrag angekündigt hat, „im Einvernehmen mit den 
Ländern“ 4 Erleichterungen bei der Beantragung und Bewilligung 
von Hilfen und Leistungen für Opfer der SED-Diktatur, 
insbesondere für gesundheitliche Folgeschäden, und die 
Anpassung der Definition der Opfergruppen an die Forschung 
vorzunehmen. 

 

2. Einschätzung der Vorhaben des Gesetzentwurfs 
 

Die SED-Opferbeauftragte ist dankbar, dass mit der Einführung 
der Dynamisierung der SED-Opferrente und der Leistungen für 
beruflich Verfolgte ein wesentlicher Beitrag zur zukunftssicheren 
Ausrichtung unseres Unterstützungssystems für die Opfer der 
SED-Diktatur geleistet wird.  

Ebenso begrüßt die SED-Opferbeauftragte, dass mit dem 
Vorliegen des Gesetzentwurfs ein konkreter Vorschlag für die 
Einrichtung des bundesweiten Härtefallfonds in die Diskussion 
eingebracht wurde.  

Aus Sicht der Bundesbeauftragten wird der Entwurf jedoch an 
wesentlichen Stellen den aktuellen Herausforderungen nicht 
gerecht und fällt hinter die Ankündigungen des 
Koalitionsvertrages zurück. Zudem finden insbesondere aktuelle 
Forschungsergebnisse im Entwurf keine Berücksichtigung. 
Darüber hinaus fehlt es, entgegen der Ankündigung des 
Koalitionsvertrags, an einer Regelung für eine leichtere 

 
2 Deutscher Bundestag (2023). Antrag der Fraktionen der SPD, Bündnis90/Die Grünen 
und FDP „70 Jahre Volksaufstand vom 17. Juni 1953“ vom 13.06.2023. 
Bundestagsdrucksache 20/7202: 2. 
3 Vgl. Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR" (Bundesratsdrucksache 390/24). 
4 Koalitionsvertrag 2021 bis 2025 zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
(SPD), Bündnis 90/Die Grünen und den Freien Demokraten (FDP) (2021). Mehr Fortschritt 
wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit: 88. 
https://www.bundesregierung.de/ resource/blob/974430/ 
1990812/1f422c60505b6a88f8f3b3b5b8720bd4/2021-12-10-koav2021- 
data.pdf?download=1 
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Anerkennung von verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. 
Gleichzeitig wurden weitere Aspekte zur Verbesserung der 
sozialen Lage der Opfer und zur Schließung von 
Gerechtigkeitslücken in den bestehenden Gesetzen nicht 
berücksichtigt. 

Vor diesem Hintergrund kann sich die SED-Opferbeauftragte der 
im Gesetzentwurf dargestellten Einschätzung nicht anschließen, 
dass die über den Gesetzentwurf hinausgehenden Vorschläge 
„letztlich fachlich nicht überzeugt“5 haben.   

Die im Folgenden und in den Jahresberichten und 
Sonderberichten der Opferbeauftragten dargestellten Vorschläge 
beruhen insbesondere auf aktuellen Forschungsergebnissen und 
der langjährigen Arbeit der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung 
der SED-Diktatur sowie weiterer relevanter Einrichtungen und 
überzeugen aus Sicht der Opferbeauftragten, da sie 
wissenschaftlich fundiert sind und zu einer konkreten 
Verbesserung der Lage der Betroffenen beitragen.  

Für die Bundesbeauftragte ist nicht nachvollziehbar, dass die im 
Zuge der Möglichkeit zur Stellungnahme zum Referentenentwurf 
vorgebrachten Änderungsvorschläge der SED-Opferbeauftragten, 
der Konferenz der Landesbeauftragten, der Opferverbände sowie 
von wissenschaftlichen Einrichtungen auch nicht im Ansatz  
Berücksichtigung gefunden haben.  

Die SED-Opferbeauftragte sieht sich durch die Stellungnahme 
des Bundesrates vom 27. September 2024 zum Gesetzentwurf in 
ihrer Kritik bestätigt, da der Bunderat in gleicher Richtung wie 
die genannten Einrichtungen und Organisationen auf 
Änderungebdarfe am Gesetzentwurf hingewiesen hat.6 

Die SED-Opferbeauftragte ist der Auffassung, dass der in der 
Gegenäußerung der Bunderegierung wiederkehrend geäußerte 
Hinweis auf die „beschränkte Verfügbarkeit von 
Haushaltsmitteln“7 einen unvollständigen Eindruck zu den 
Ausgaben der öffentlichen Hand für die Opfer der SED-Diktatur 
vermittelt. So werden die Aufwendungen der öffentlichen Hand 
für die Opfer der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und der 
SED-Diktatur, obwohl durch die Gesetzesnovelle 2019 der Kreis 

 
5 Deutscher Bundestag (2024). Gesetzentwurf der Bundesregierung "Entwurf eines 
sechsten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der 
politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR". Bundestagsdrucksache 20/12789: 2. 
6 Vgl. Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR". Bundesratsdrucksache 390/24.  
7 Deutscher Bundestag (2024). Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der 
Bundesregierung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung "Entwurf eines sechsten 
Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der 
politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR". Bundestagsdrucksache 20/13250: 8. 
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der Anspruchsberechtigten deutlich erweitert wurde, 
kontinuierlich geringer. Dies hängt insbesondere mit dem hohen 
Lebensalter vieler Betroffener und der geringeren 
Lebenserwartung aufgrund der gesundheitlichen Folgewirkungen 
der Repression zusammen. Die Mittel, die der Bund für die Opfer 
der SED-Diktatur ausgibt, sind allein im letzten Jahr um rund 
fünf Millionen Euro gesunken. Das hat zur Folge, dass – trotz der 
vom Bundesministerium für Justiz (BMJ) veranschlagten 
jährlichen Mehrausgaben infolge einer Gesetzesänderung – die 
Ausgaben für die Opfer, auch bei einer über den Gesetzentwurf 
hinausgehenden Erweiterung des Kreises der 
Anspruchsberechtigten und einer Erhöhung von Leistungen in 
den Folgejahren, noch weiter sinken werden. Zudem sollten aus 
Sicht der Opferbeauftragten Einsparungen bei der Unterstützung 
der Opfer nicht als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 
verwendet werden, sondern vielmehr weiteren Betroffenen von 
SBZ-/SED-Unrecht zugutekommen. Außerdem sollte 
grundsätzlich in der Frage des Umgangs mit Diktaturopfern nicht 
die jeweils aktuelle Haushaltslage, sondern die grundlegende 
Erwägung des im Einigungsvertrag begründeten Anerkenntnisses 
einer gesamtstaatlichen Verpflichtung Deutschlands, den Opfern 
der SED-Diktatur für ihr erlittenes Unrecht Hilfe zukommen zu 
lassen, tragend sein. 

 

a.) Veränderungsbedarfe an im Gesetzentwurf enthaltenen 
Vorhaben 

Einrichtung eines bundesweiten Härtefallfonds 

Die SED-Opferbeauftragte ist außerordentlich dankbar, dass mit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf die Einrichtung eines 
bundesweiten Härtefallfonds vorgesehen ist. Die Einrichtung 
eines bundesweiten Härtefallfonds für die Opfer der SBZ und der 
SED-Diktatur ist eine langjährige Forderung der Opferverbände 
und war Teil des ersten Berichtes der SED-Opferbeauftragten an 
den Deutschen Bundestag vom November 2021.8 Während 
politisch Verfolgte in den ostdeutschen Ländern Unterstützung 
aus den Härtefallfonds der bzw. des jeweiligen 
Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erhalten 

 
8 Vgl. Deutscher Bundestag (2021). Unterrichtung durch die Bundesbeauftragte für die 
Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag. „Dringende Handlungsbedarfe für die 
Opfer der SED-Diktatur“. Bundestagsdrucksache 20/10: 4. 
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können, haben Betroffene von SBZ-/SED-Unrecht aus 
Westdeutschland keinen Zugang zu diesen Hilfen.  

Die SED-Opferbeauftragte hat im Oktober 2022 ein 
Eckpunktepapier vorgelegt9 und dem Bundeskanzleramt und den 
Ministerien zur Verfügung gestellt, in welchem die aus ihrer 
Sicht relevanten Punkte in der Gestaltung des Fonds dargestellt 
sind. Dies betrifft sowohl die Organisation und die rechtlichen 
Rahmenbedingungen des Fonds, die Definition des Kreises der 
Anspruchsberechtigten als auch Kriterien zur Bewilligung von 
Leistungen.  

Zu den staatsorganisationsrechtlichen Rahmenbedingungen bei 
der Einrichtung des Härtefallfonds hat die SED-Opferbeauftragte 
ein externes wissenschaftliches Gutachten beauftragt. Im 
Ergebnis benennt das Gutachten Aspekte, die für eine 
Ansiedlung bei einem der Bundesministerien sprechen und 
verweist dabei insbesondere auf Fragen der Aufsicht. Die SED-
Opferbeauftragte empfiehlt, sich mit diesen Fragen erneut 
auseinanderzusetzen. Gleichwohl darf diese Prüfung aus Sicht 
der Opferbeauftragten nicht abermals in einen langandauernden 
Klärungsprozess zu Fragen der Ressortzuständigkeit münden, 
wie es ihn vor der Vorlage des Referentenentwurfs gegeben hatte.  
 
Hinsichtlich der finanziellen Ausstattung des Fonds teilt die 
SED-Opferbeauftragte die Einschätzung des Bundesrats, dass das 
aktuell vorgesehene Volumen von einer Million Euro zu niedrig 
angesetzt ist.10 Gerade in den Folgejahren, wenn der Fonds 
eingerichtet ist und die entsprechenden Arbeitsstrukturen 
geschaffen wurden, sollte das Volumen des Fonds bedarfsgerecht 
gestaltet werden. Die SED-Opferbeauftragte begrüßt, dass die 
gewählte Struktur des Fonds die Möglichkeit von Zustiftungen 
bietet und so auch Akteure aus dem gesellschaftlichen Raum die 
Arbeit des Härtefallfonds unterstützen können. Von dieser 
Möglichkeit hat IKEA Deutschland Gebrauch gemacht und am 
29. Oktober 2024 auf Grundlage einer gemeinsamen 
Vereinbarung unter Einbeziehung der Union der Opferverbände 
kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) gegenüber der SED-
Opferbeauftragten die Absicht erklärt, den Härtefallfonds 
einmalig mit einer Summe von sechs Millionen Euro zu 
unterstützen. Um die gestiegenen Mittel an Betroffene zeitnah 
ausreichen zu können, sollten auch verwaltungsseitig 
entsprechende Planungen vorgenommen werden.  

 
9 Das Eckpunktepapier ist abrufbar unter: https://www.bundestag.de/parlament/sed-
opferbeauftragte/Rede_Interviews/artikel-921278  
10 Vgl. Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR". Bundesratsdrucksache 390/24: 6. 

https://www.bundestag.de/parlament/sed-opferbeauftragte/Rede_Interviews/artikel-921278
https://www.bundestag.de/parlament/sed-opferbeauftragte/Rede_Interviews/artikel-921278
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Dynamisierung der SED-Opferrente 

Wer in seiner wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigt ist 
und eine mit wesentlichen Grundsätzen einer freiheitlichen 
rechtsstaatlichen Ordnung unvereinbare Freiheitsentziehung von 
insgesamt mindestens 90 Tagen erlitten hat, erhält auf Antrag 
eine monatliche SED-Opferrente in Höhe von 330 Euro. 

Neben der Erhöhung der Opferrente durch die Novellierung der 
SED-UnBerG im Dezember 2019 wurde im Strafrechtlichen 
Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) auch geregelt, dass das BMJ im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
in einem Abstand von fünf Jahren, erstmals im Jahr 2025, die 
Höhe der monatlichen besonderen Zuwendung für Haftopfer (die 
sogenannte Opferrente) überprüft (vgl. § 17a Absatz 1 Satz 3 
StrRehaG). 

Der nun vorliegende Gesetzentwurf sieht vor, die Höhe der 
monatlichen besonderen Zuwendung für Haftopfer entsprechend 
dem Prozentsatz anzupassen, um den sich der aktuelle 
Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversicherung verändert. 
Dabei soll die Anpassung durch Rechtsverordnung des BMJ ohne 
Zustimmung des Bundesrates jeweils zu dem Zeitpunkt erfolgen, 
zu dem die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung 
angepasst werden. 

Die SED-Opferbeauftragte begrüßt und unterstützt diesen 
Vorschlag für die Dynamisierung ausdrücklich. Damit würde die 
SED-Opferrente zukunftsfest gemacht und den stetig steigenden 
Lebenshaltungskosten und dem Geldwertverlust zumindest bis 
zu einem gewissen Grad Rechnung getragen werden. Zudem 
werden weitere Debatten um eine angemessene Erhöhung der 
SED-Opferrente – anders als bei der derzeit vorgesehenen 
fünfjährigen Überprüfung – nicht mehr nötig sein. 

Aus Sicht der Opferbeauftragten bedarf die vorgeschlagene 
Regelung jedoch einer Ergänzung, um konkret auf die aktuelle 
prekäre soziale Lage vieler Opfer einzuwirken. Sollte die 
vorgeschlagene Dynamisierung ohne eine vorangestellte 
Erhöhung der Opferrente erfolgen, würden die Betroffenen 2025 
auf Grundlage der aktuellen Rentenschätzung lediglich eine 
Erhöhung von 9 bis 15 Euro erhalten und diese auch erst zur 
Jahresmitte. Mit Blick darauf, dass seit der letzten Erhöhung im 
Jahr 2019 die Inflationsrate (in der Veränderung 2019 gegenüber 
2023) bei 17,2 Prozent liegt, läuft eine solche Minimalerhöhung 
dem Anliegen, zu einer Stabilisierung der sozialen Lage der 
Opfer beizutragen, entgegen.  

Zudem ist es für die Betroffenen von politischer Verfolgung in 
der DDR nicht nachvollziehbar, dass der Bund für das 
kommende Jahr für die Rentenleistungen an Angehörige des 
aufgelösten Ministeriums für Staatssicherheit 528 Millionen Euro 



Seite 7 

vorsieht und in den letzten fünf Jahren dabei eine Erhöhung um 
25 Prozent vorgenommen hat.  

Bezogen auf die Rentenerhöhungen der letzten Jahre sollten aus 
Sicht der SED-Opferbeauftragten die Betroffenen von SED-
Unrecht nicht schlechter gestellt werden als die Menschen, die 
die Verantwortung für das Unrecht tragen.  

Zudem haben die unterschiedlichen Sozialstudien der 
Landesbeauftragten gezeigt, wie ernst die Lage für die SED-Opfer 
ist.11 So zeigte die Sozialstudie aus Brandenburg beispielsweise, 
dass nahezu jeder zweite Betroffene von SED-Unrecht in 
Brandenburg heute an der Grenze der Armutsgefährdung lebt 
und rund jeder dritte Betroffene über ein monatliches 
Haushaltseinkommen von weniger als 1.000 Euro verfügt.12 

Gerade vor diesem Hintergrund sollte aus Sicht der SED-
Opferbeauftragten der Dynamisierung der Opferrente eine 
angemessene Erhöhung vorangestellt werden. 

Mit Blick auf die Rentenentwicklung wäre aus Sicht der SED-
Opferbeauftragten eine Erhöhung der Opferrente vor der 
Dynamisierung auf monatlich 400 Euro angemessen. 

Die SED-Opferbeauftragte sieht sich in ihrem Vorschlag durch 
die Stellungnahme des Bundesrates vom 27. September 2024 
bestätigt, in der vor der Dynamisierung „eine entsprechende 
Anpassung an die ostdeutschen Renten“ 13 gefordert wird. 

Dynamisierung der Ausgleichsleistungen für beruflich Verfolgte 

Für die Ausgleichsleistungen gilt wie bei der Opferrente gemäß § 
8 Absatz 1 Satz 3 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes 
(BerRehaG), dass das BMJ im Einvernehmen mit dem BMF in 
einem Abstand von fünf Jahren, erstmals im Jahr 2025, die Höhe 
der monatlichen Ausgleichsleistungen überprüft. 

 
11 Vgl. Thüringer Landesbeauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (2023). Geteilte 
Erfahrungen – Fortschreibung des Berichtes zur sozialen Lage der Opfer des SED-Regimes 
in Thüringen. Erfurt; vgl. Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (BAB) 
(Hrsg.) (2022). Empirische Studie zur Bestandsaufnahme und Bewertung von Maßnahmen 
für politisch Verfolgte der SED-Diktatur in Berlin im Zeitraum von 1990 bis 2020. 
Sachstandsbericht zur Aufarbeitung der SED-Diktatur im Land Berlin – Teil I. Berlin. 
12 Vgl. Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der 
kommunistischen Diktatur (LAkD); Berliner Institut für Sozialforschung GmbH (BIS) 
(2020). Sozialstudie. Studie zu aktuellen Lebenslagen von Menschen aus dem Land 
Brandenburg, die in der SBZ/DDR politisch verfolgt wurden oder Unrecht erlitten und 
deren mitbetroffenen Familien. Potsdam: 133. 
13 Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR" (Bundesratsdrucksache 390/24): 7. 
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Die SED-Opferbeauftragte hat sich dafür ausgesprochen, dass 
analog zur Opferrente auch bei den Ausgleichsleistungen eine 
Dynamisierung vorgenommen wird. 

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht die oben beschriebene 
Dynamisierung auch für die Ausgleichsleistungen vor und folgt 
damit dem Vorschlag der SED-Opferbeauftragten. Mit der 
vorgeschlagenen Dynamisierung der Ausgleichsleistungen wird 
ein Beitrag zur Sicherung der finanziellen Lage der Opfer, 
insbesondere im Alter, geleistet. Dies stellt einen wesentlichen 
Fortschritt gegenüber der bestehenden Regelung dar. 

Ebenso wie bei der Opferrente empfiehlt die SED-
Opferbeauftragte auch bei den Ausgleichsleistungen für beruflich 
Verfolgte, der Dynamisierung eine angemessene Erhöhung 
voranzustellen. Genauso wie beim Empfängerkreis der 
Opferrente haben sich die rasante Inflation und die gestiegenen 
Lebenshaltungskosten negativ auf die soziale Lage der ehemals 
beruflich Verfolgten ausgewirkt. 

Gesetzlicher Anspruch auf eine einmalige Leistung für die Opfer 
von Zwangsaussiedlung 

Bisher nicht ausreichend von den SED-UnBerG erfasst sind die 
Betroffenen von Zwangsaussiedlungen in der DDR. 
Opferverbände schätzen die Anzahl der heute noch lebenden 
Betroffenen auf lediglich 400 bis 800 Personen. 

Die SED-Opferbeauftragte hatte in ihren Jahresberichten dafür 
geworben, das individuelle Verfolgungsschicksal der 
Zwangsausgesiedelten und die damit verbundenen Folgen 
stärker zu würdigen. Ebenso hat sie sich dafür ausgesprochen, 
den wenigen Betroffenen eine Einmalzahlung zu gewähren. 

Der Gesetzentwurf sieht eine Anpassung dahingehend vor, dass 
das Leid der Opfer von Zwangsaussiedlungen aus dem 
Grenzgebiet der früheren DDR – ebenso wie das der 
Zersetzungsopfer (vgl. § 1a Absatz 2 VwRehaG) – durch 
Einräumung eines Anspruchs auf eine einmalige Leistung in 
besonderer Weise anerkannt wird. Dabei soll bei der Höhe der 
Einmalleistung nicht zwischen Opfern von 
Zwangsaussiedlungen einerseits und Zersetzungsopfern 
andererseits unterschieden werden; diese soll einheitlich 1.500 
Euro betragen. Von einer Einmalzahlung ausgeschlossen sollen u. 
a. Personen sein, die in den 1990er-Jahren Leistungen der 
„Stiftung Zwangsausgesiedelten-Hilfe Thüringen“ erhalten 
haben. 

Ein gesetzlicher Anspruch auf eine Einmalzahlung für die 
Betroffenen von Zwangsaussiedlung wird von der SED-
Opferbeauftragten ausdrücklich begrüßt. Die Festlegung der Höhe 
auf einen Betrag von 1.500 Euro ist für sie jedoch nicht 
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nachvollziehbar. Die Höhe der Einmalzahlung sollte sich 
vielmehr in das Gefüge der bisherigen Einmalzahlungen für 
unterschiedliche Opfergruppen einfügen. So erhielten 
beispielsweise anerkannte Dopingopfer vor wenigen Jahren mit 
10.500 Euro einen sieben Mal höheren Betrag.  

Die SED-Opferbeauftragte empfiehlt zudem, keine 
Ausschlussgründe zu formulieren, da der gesetzliche Anspruch 
auf Einmalzahlung ausschließlich der Würdigung des 
persönlichen Verfolgungsschicksals der Betroffenen dienen soll. 

Die SED-Opferbeauftragte sieht sich durch die Stellungnahme 
des Bundesrates vom 27. September 2024 zum Gesetzentwurf in 
ihrer Kritik bestätigt. So verweist auch der Bundesrat darauf, 
dass „der vorgeschlagene Betrag für die Einmalzahlung und die 
formulierten Ausschlussgründe keinesfalls einer angemessenen 
Entschädigung“ 14 entsprechen. 

 
b.) Ergänzung weiterer relevanter Bedarfe  

Einführung einer kriterienbasierten Vermutungsregelung zur 
Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden 

Zahlreiche Opfer von politischer Verfolgung in der SED-Diktatur 
leiden auch heute noch, mehr als 30 Jahre nach dem Ende der 
DDR, unter den gesundheitlichen Langzeitfolgen der 
Repressionserfahrung. Aufgrund der aktuell geltenden 
Rahmenbedingungen scheitert jedoch die Mehrheit der Opfer bei 
der Anerkennung ihrer verfolgungsbedingten 
Gesundheitsschäden. Insbesondere der Nachweis des 
ursächlichen Zusammenhangs zwischen der politisch 
motivierten Verfolgung und der heutigen gesundheitlichen 
Schädigung stellt für viele Betroffene eine hohe, oft nicht zu 
überwindende Hürde dar. Durch das mehrheitliche Scheitern 
beim Versuch der Anerkennung der Gesundheitsschäden bleibt 
den Opfern des SED-Unrechts an dieser Stelle der Zugang zu 
dringend benötigter Hilfe und Unterstützung verwehrt. 

Die SED-Opferbeauftragte hat dem Deutschen Bundestag zum 
Thema Gesundheitsschäden im März 2024 einen Sonderbericht 
vorgelegt.15 Dieser stellt die aktuellen Erkenntnisse der vom 
Bund finanzierten Forschung zu den gesundheitlichen 
Folgeschäden von politischer Repression dar, zeigt die Defizite 

 
14 Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR". Bundesratsdrucksache 390/24: 4. 
15 Vgl. Deutscher Bundestag (2024). Unterrichtung durch die Bundesbeauftragte für die 
Opfer der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag. „Gesetzgeberischer Handlungsbedarf 
zur Verbesserung der Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden von 
Opfern politischer Verfolgung in der DDR“. Bundestagsdrucksache 20/10600 
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im bestehenden Anerkennungssystem auf und benennt konkrete 
Veränderungsbedarfe.  

Die SED-Opferbeauftragte widerspricht der Darstellung des 
Gesetzentwurfs entschieden, wonach mit dem vollständigen 
Inkrafttreten der Regelungen des Sozialgesetzbuchs Vierzehntes 
Buch (SGB XIV) zu Jahresbeginn 2024 „etwaigen Schwierigkeiten 
beim Nachweis der Kausalität zwischen politischer Verfolgung 
bzw. Repressionsmaßnahme und einer Gesundheitsstörung 
bereits angemessen Rechnung“16 getragen werde. Sie verweist 
vielmehr darauf, dass das Gesetz im Bundestag schon 2019, zwei 
Jahre vor dem Koalitionsvertrag, beschlossen wurde. Der 
Gesetzesbegründung ist zu entnehmen, dass, bezogen auf die 
Feststellung des Zusammenhangs zwischen schädigendem 
Ereignis und heutigem Gesundheitsschaden, keine neue 
Regelung eingeführt, sondern lediglich die höchstrichterliche 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes (BSG) aus dem Jahr 
2003 nachvollzogen wurde, die schon in den letzten zwei 
Jahrzehnten in der Praxis angewendet wurde. So heißt es in der 
Gesetzesbegründung: 

„Durch das Einführen einer widerlegbaren Vermutung in Absatz 
5 wird der wesentliche Inhalt des Urteils des 
Bundessozialgerichtes (BSG) vom 12. Juni 2003 (B 9 VG 1/02 R) 
in den Gesetzestext übernommen. Diesem Urteil hatte sich auch 
das BMAS mit Rundschreiben vom 9. Mai 2006 (IVc 2 – 47035/3) 
an die Länder angeschlossen und im Interesse einer 
gleichmäßigen Durchführung des OEG um Beachtung und 
Anwendung gebeten.“17  

Die SED-Opferbeauftragte verweist zudem darauf, dass die im 
aktuellen Rundschreiben des BMAS von 2023 genannten 
Hinweise zur Durchführung, auf welches im Gesetzentwurf 
ausdrücklich verwiesen wird, in Teilen hinter den bisherigen 
Regelungsrahmen zurückfallen. So verwiesen das zuvor genannte 
Urteil des BSG von 2003 und das damit korrespondierende 
Rundschreiben des BMAS von 2006 darauf, dass die Kausalität 
nur dann widerlegbar ist „wenn eine sichere alternative 
Kausalität festgestellt wird.“18 Im neuen Rundschreiben wird nun 
ein niedrigeres Kriterium angelegt, wonach der Zusammenhang 
vermutet wird sofern er „nicht durch einen anderen 

 
16 Deutscher Bundestag (2024). Gesetzentwurf der Bundesregierung. Entwurf eines 
sechsten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der 
politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR. 20/12789: 2 
17 Deutscher Bundestag (2019). Gesetzentwurf der Bunderegierung. Entwurf eines 
Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts. Bundestagsdrucksache 
19/13824: 171. 
18 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2006). Rundschreiben IVc 2 – 47035/3 
vom 6.5.2006:1 https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-
SE/rundschreiben-soziale-entschaedigung-IV-c-2-47035-3-
mai06.pdf?__blob=publicationFile&v=2 
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Kausalverlauf widerlegt wird“ 19. Nach dieser Auffassung bedarf 
es nun nicht mehr eines sicheren anderen Kausalverlaufs, 
sondern jeder andere Kausalverlauf kann die Vermutung 
widerlegen. Zudem werden im neuen Rundschreiben 
Ausnahmen wie „Ohrfeigen und Rangeleien“ benannt, die als 
schädigendes Ereignis nicht geeignet sind, eine psychische 
Gesundheitsstörung hervorzurufen. Die SED-Opferbeauftragte 
weist daraufhin, dass insbesondere diese Formen von 
Misshandlungen als Teil weiterer physischer und psychischer 
Gewalterfahrungen durch das Wachpersonal in den DDR-
Gefängnissen bei politischen Gefangenen häufig Ausgangspunkt 
ihrer gesundheitlichen Schädigungen sein können.  

Vor dem Hintergrund, dass die entsprechende Regelung aus dem 
SGB XIV schon seit mindestens 2006 die Anerkennungspraxis 
bestimmt, wirbt die Opferbeauftragte dafür, hier den 
Koalitionsvertrag umzusetzen und eine Regelung zur 
tatsächlichen Erleichterung der Anerkennung von 
gesundheitlichen Folgeschäden in den Rehabilitierungsgesetzen 
zu verankern.  

Ziel einer Gesetzesänderung sollte aus Sicht der 
Bundesbeauftragten sein, die Grundlage dafür zu schaffen, dass 
die spezifischen Hintergründe der politischen Verfolgung, deren 
Auswirkungen auf die Betroffenen häufig erst nach Jahrzehnten 
im vollen Umfang sichtbar werden, im Anerkennungsprozess 
umfassend berücksichtigt werden. 

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen den Zusammenhang 
zwischen der erlebten Repression in Form politischer Verfolgung 
und der heutigen gesundheitlichen Schädigung der Betroffenen 
auf. Beispielhaft sind dazu veröffentlichte Ergebnisse einer 
aktuellen und vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) geförderten Studie der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin zu nennen, wonach bei rund 60 
Prozent der befragten weiblichen ehemaligen politischen 
Gefangenen bereits einmal eine Angststörung und bei über 40 
Prozent eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) 
diagnostiziert wurde.20 Der zuletzt genannte Wert ist damit – 

 
19 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2023). Rundschreiben VA2-55021-6 vom 
13.11.2023: 2. https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Rundschreiben-
SE/rundschreiben-soziale-entschaedigung-va2-55021-6.pdf?__blob=publicationFile&v=2  
20 Vgl. Maslahati, Tolou (2024). Traumafolgestörungen. Körperliche und psychische 
Folgen politischer Haft. In: UOKG (Hrsg.). Verronnene Zeit. Aufklärung, Aufarbeitung, 
Netzwerke. Zweiter Bundeskongress politisch verfolgter Frauen in der SBZ und der DDR. 
6.-8. Oktober 2023 (111-129). Halle; Berlin: 119; vgl. auch Maslahati, Toulu; Röpke, Stefan 
(2023) Präsentation der vorläufigen Forschungsergebnisse der Studie der Charité – 
Universitätsmedizin Berlin „Körperliche und psychische Folgen politischer Haft“ beim 
Fachgespräch der SED-Opferbeauftragten am 14. Dezember 2023 im Deutschen 
Bundestag.  
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verglichen mit Daten zur Prävalenz innerhalb der 
Allgemeinbevölkerung – mehr als fünfzehn Mal höher. 

Für die Politik besteht somit eine belastbare Grundlage, um im 
Umgang mit den gesundheitlichen Folgeschäden bei SED-Opfern 
zukünftig nicht mehr den Nachweis des ursächlichen 
Zusammenhangs im Einzelfall als Entscheidungskriterium zu 
definieren, sondern beim Vorliegen des Nachweises der erlebten 
Repression (beispielsweise politische Haft, 
Zersetzungsmaßnahmen) und dem Vorliegen definierter 
Krankheitsbilder (beispielsweise Angststörung, PTBS) den 
Zusammenhang regelhaft zu vermuten. 

Konkret schlägt die SED-Opferbeauftragte vor, im StrRehaG, im 
Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) und 
im Häftlingshilfegesetz (HHG) bei der Beschädigtenversorgung 
(§ 21 StrRehaG, § 3 VwRehaG und § 4 HHG) eine Regelung zu 
implementieren, wonach der Zusammenhang zwischen 
schädigendem Ereignis und gesundheitlicher Schädigung 
zukünftig anhand definiterer Kriterien als gegeben vorausgesetzt 
wird. Der Katalog der schädigenden Ereignisse und der 
gesundheitlichen Schädigungen, bei denen zukünftig der 
Zusammenhang als gegeben vorausgesetzt wird, könnte im 
Gesetz selbst oder durch eine entsprechende Rechtsverordnung 
konkretisiert werden.21  

Auf Grundlage einer solchen vereinfachten Regelung könnte 
auch für die SED-Opfer anhand von definierten Kriterien der 
Zusammenhang zwischen dem schädigenden Ereignis und dem 
Gesundheitsschaden als gegeben vorausgesetzt und ohne 
umfassende Nachweisführung und Begutachtungsverfahren ein 
bestimmter Grad der Schädigung (GdS 30) anerkannt werden, der 
den Zugang zu regelmäßigen Leistungen ermöglicht.  

Auf diese Weise würde ein enormer Bürokratieabbau erfolgen, da 
nur für Betroffene, die die Anerkennung eines höheren Grads der 
Schädigung anstreben, komplexere Verfahren der umfassenden 
Begutachtung erfolgen müssten.  

Gerade mit Blick auf das hohe Lebensalter und den schlechten 
Gesundheitszustand der Betroffenen sieht die SED-
Opferbeauftragte einen wesentlichen Gewinn einer solchen 
vereinfachten Regelung darin, dass die bisher üblichen 
jahrelangen Verfahren vermieden werden, die bei einer Vielzahl 
von Betroffenen zu Retraumatisierungen und damit einer 

 
21 Orientierungspunkt für eine solche kriterienbasierte Vermutungsregelung kann die 
Einsatzunfallverordnung (EinsatzUV) im Bereich des Soldatenrechts sein. Dort wird bei 
Feststellung der entsprechenden Tatbestandsvoraussetzungen widerleglich (bis zum 
Beweis des Gegenteils) vermutet, dass bestimmte psychische Störungen durch einen 
Einsatzunfall verursacht worden sind.  
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weiteren Verschlechterung des Gesundheitszustandes geführt 
haben.  

Die Bundesbeauftragte kann daher der Darstellung im 
Gesetzentwurf nicht zustimmen, dass im Gegensatz zum 
beschriebenen vereinfachten Verfahren mit dem jetzigen 
Regelungsrahmen, der eine weitgehende Einzelfallprüfungen 
vorsieht, die SED-Opfer „sachgerecht und transparent behandelt“ 
werden. Gerade mit der Einführung einer vereinfachten Regelung 
würde der besonderen Situation, in der sich Opfer von 
politischer Verfolgung befinden, erstmals in adäquater Form 
Rechnung getragen werden.  

Die SED-Opferbeauftragte sieht sich durch die Stellungnahme 
des Bundesrates vom 27. September 2024 zum Gesetzentwurf in 
ihrer Sichtweise bestätigt. Sie ist dem Bundesrat dankbar, dass 
auch die Länderkammer darum bittet, „der für diese 
Legislaturperiode getroffenen Vereinbarung im weiteren 
Gesetzgebungsverfahren umfänglich Rechnung zu tragen“22. 

Die SED-Opferbeauftragte teilt die Auffassung des Bundesrates, 
wonach angesichts „des hohen Lebensalters eines Großteils der 
Betroffenen eine grundlegende Vereinfachung beim Zugang zu 
Leistungen für gesundheitlich geschädigte Opfer der politischen 
Verfolgung durch die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für 
dringend erforderlich gehalten wird“.  

Bezogen auf den von der SED-Opferbeauftragten vorgelegten 
Vorschlag einer kriterienbasierten Vermutungsregelung bewertet 
der Bundesrat: „Für die gesundheitlich geschädigten Opfer der 
SED-Diktatur ist die Umsetzung dieses Vorschlags eine deutlich 
spürbare Verbesserung.“ 23 

 

Reduzierung der Verfolgungszeiten bei beruflich Verfolgten 

Nach § 8 Absatz 2 Satz 1 BerRehaG haben Betroffene von 
beruflichen Benachteiligungen nur dann Zugang zu den 
Ausgleichsleistungen nach dem BerRehaG, wenn ihre 
Verfolgungszeit bis einschließlich zum 2. Oktober 1990 oder 
länger als drei Jahre gedauert hat. Viele Betroffene sind jedoch 
auch ohne die vom Gesetzgeber vorgesehene dreijährige 
Verfolgungszeit durch einen mehrmonatigen Arbeitsplatzverlust 

 
22 Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR". Bundesratsdrucksache 390/24: 3. 
23 Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR". Bundesratsdrucksache 390/24: 5. 
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oder eine Inhaftierung in ihrer Erwerbsbiografie massiv 
beeinträchtigt. 

Die zurückliegenden Sozialstudien der Landesbeauftragten haben 
aufgezeigt, dass auch bei kürzeren Verfolgungszeiten die 
Erwerbsbiografien der Betroffenen häufig nachhaltig 
beeinträchtigt sind. 

Der Grundgedanke, dass sich der Schaden, den die Betroffenen 
mit kürzerer Verfolgungszeit erlitten haben, in den Folgejahren 
wieder ausgleichen müsste, hat sich bei vielen Opfern 
beruflicher Verfolgung nicht bewahrheitet. Immer wieder 
berichten vor allem weibliche Betroffene der SED-
Opferbeauftragten, dass die staatlichen Eingriffe für sie 
langfristige Folgen hatten und es ihnen, insbesondere häufig 
auch durch Familiengründung und die Wahrnehmung von 
Betreuungsverpflichtungen, keinesfalls möglich war, die 
entstandene Benachteiligung aus eigener Kraft im weiteren 
Verlauf ihrer Bildungs- und Erwerbsbiografie auszugleichen. 

Gerade vor diesem Hintergrund empfiehlt die Bundesbeauftragte, 
dass der Gesetzgeber eine Verkürzung der Verfolgungszeiten 
vornimmt und so zur Stabilisierung der sozialen Lage der 
Betroffenen ganz wesentlich beiträgt. 

Die SED-Opferbeauftragte sieht sich durch die Stellungnahme 
des Bundesrates vom 27. September 2024 zum Gesetzentwurf in 
ihrer Kritik bestätigt. So fordert auch der Bundesrat eine 
Reduzierung der Verfolgungszeiten von drei auf ein Jahr.24 

 
Schaffung einer Möglichkeit des wiederholten Antrags bei der 
strafrechtlichen Rehabilitierung 

Mit der Novellierung der SED-UnBerG im Jahr 2019 wurde unter 
anderem die Rehabilitierung ehemaliger DDR-Heimkinder 
vereinfacht. Diese Vereinfachung hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass in den letzten Jahren viele Betroffene 
gerichtlich rehabilitiert werden konnten. 

Allerdings besteht nach derzeitiger Rechtslage Unklarheit 
darüber, ob Betroffene, die vor der Novellierung von 2019 einen 
Antrag auf Rehabilitierung gestellt und in der Folge einen 
Ablehnungsbescheid erhalten haben, nunmehr einen erneuten 
Rehabilitierungsantrag (sogenannter 
Zweitantrag/Wiederholungsantrag) stellen können. In Thüringen 
lehnen die zuständigen Gerichte ein solches Recht ab, während 

 
24 Vgl. Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR". Bundesratsdrucksache 390/24: 5. 
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es in allen anderen Bundesländern mit Verweis auf den § 1 
Absatz 6 Satz 2 StrRehaG gewährt wird. 

Mit dieser Frage war auch der Petitionsausschuss des Deutschen 
Bundestages beschäftigt. Die Beschlussempfehlung, welche 
durch den Deutschen Bundestag im Januar 2023 angenommen 
wurde, lautete insbesondere, die Petition der Bundesregierung – 
dem Bundesministerium der Justiz – zur Erwägung zu 
überweisen, soweit es die Ungleichbehandlung von 
Antragstellern und die Schaffung eines Zweitantragsrechts 
betrifft.25  

Zur Herstellung von Rechtssicherheit und um eine 
Gleichbehandlung der Betroffenen in allen Ländern 
sicherzustellen, empfiehlt die SED-Opferbeauftragte daher, die 
Möglichkeit einer wiederholten Antragsstellung im StrRehaG zu 
verankern. 

Gerade mit Blick darauf, dass die Problematik seit Jahren bekannt 
ist und beispielsweise im Zuge der letzten Überarbeitung der 
Gesetze die Fraktion der Freien Demokraten in einem Antrag die 
Einführung eines Rechts auf erneute Antragsstellung forderte26, 
sieht die Bundesbeauftragte die Notwendigkeit, dass der 
Gesetzgeber hier durch eine Klarstellung endlich die 
Gleichbehandlung der Betroffenen sicherstellt. 

Die SED-Opferbeauftragte sieht sich durch die Stellungnahme 
des Bundesrates vom 27. September 2024 zum Gesetzentwurf in 
ihrer Kritik bestätigt. So fordert auch der Bundesrat die 
Schaffung der Möglichkeit eines Zweitantragsrechts.27 

Einbeziehung von Opfern des DDR-Zwangsdopingsystems 

Viele Betroffene des Zwangsdopingsystems der DDR leiden bis 
heute unter schweren psychischen und physischen 
Folgeerkrankungen, die auf der unwissentlichen Einnahme von 
Dopingpräparaten beruhen. 

Seit dem Auslaufen des Zweiten Dopingopfer-Hilfegesetzes (2. 
DOHG) im Jahr 2019 besteht kein geeignetes Instrument mehr, 
um die Dopingopfer im Umgang mit den psychischen und 

 
25 Vgl. Deutscher Bundestag (2023). Beschlussempfehlung des Petitionsausschusses vom 
19.1.2023. Sammelübersicht 253 zu Petitionen. Bundestagsdrucksache 20/5273. 
26 Vgl. Deutscher Bundestag (2019). Änderungsantrag zu der zweiten Beratung des 
Gesetzentwurfs der Bundesregierung „Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR“ der Fraktion der FDP vom 23.10.2019. Bundestagsdrucksache 
19/14429. 
27 Vgl. Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR." Bundesratsdrucksache 390/24: 6. 
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physischen Folgen adäquat zu unterstützen. Erschwerend kommt 
hinzu, dass die Dopingopfer nicht namentlich im VwRehaG 
genannt sind. Vor diesem Hintergrund wurde bisher nur wenigen 
Betroffenen eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung 
zuerkannt, die Mehrheit scheiterte. Eine verwaltungsrechtliche 
Rehabilitierung ist jedoch Voraussetzung dafür, Leistungen nach 
dem SGB XIV beantragen zu können. 

Gegenüber den Betroffenen werden die Ablehnungen immer 
wieder damit begründet, dass das systematische Zwangsdoping 
weder politische Verfolgung noch einen Willkürakt im Einzelfall 
im Sinne des § 1 Absatz 2 VwRehaG darstelle. Diese Sichtweise 
wurde im März 2024 durch das Bundesverwaltungsgericht 
(BVerwG) bestätigt28, sodass davon auszugehen ist, dass in 
Zukunft noch deutlich mehr Dopingopfer als bisher am Versuch 
der verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung scheitern werden. 
Das BVerwG hat dabei klargestellt, dass es Sache des 
Gesetzgebers sei, zu entscheiden, ob und inwieweit er die Opfer 
staatlichen Dopings in der DDR in die Entschädigungsregelungen 
des VwRehaG einbezieht.  

Aus Sicht der Opferbeauftragten ist es nicht hinnehmbar, dass 
für diese Betroffenengruppe, die für staatliche Ziele missbraucht 
wurde, kein geeignetes Unterstützungsinstrument besteht. Vor 
diesem Hintergrund befürwortet die Bundesbeauftragte eine 
namentliche Nennung der Dopingopfer im VwRehaG, um eine 
Grundlage für die Anerkennung ihrer gesundheitlichen 
Folgeschäden zu schaffen und ihnen so den Zugang zu 
notwendiger Unterstützung zu ermöglichen. In einem aktuellen 
Beschluss vom 6. Juni 2024 hat auch die Konferenz der 
Justizministerinnen und Justizminister der Länder den 
Bundesjustizminister gebeten zu prüfen, ob eine gesetzliche 
Änderung mit dem Ziel, die Rehabilitierung von Betroffenen des 
DDR-Zwangsdopings zu ermöglichen, angezeigt erscheint.29 

In der Stellungnahme des Bundesrates vom 27. September 2024 
zum Gesetzentwurf wird von Länderseite erneut auf die Situation 
der Dopingopfer hingewiesen und die Unterstützung für die 
„Überlegungen, die Betroffenen des DDR-Dopingsystems in das 
Verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz mit einzubinden“ 

30, ausgedrückt. 

 

 
28  Vgl. Bundesverwaltungsgericht (2024). BVerwG, Urteil vom 27. März 2024 - 8 C 6.23. 
29 Vgl. 95. Konferenz der Justizministerinnen & Justizminister Niedersachsen (2024). 
Beschluss. TOP I.26. Rehabilitierung der Betroffenen des „Zwangsdopings“ in der DDR. 
Hannover. 
30 Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR" (Bundesratsdrucksache 390/24): 6. 
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Einbeziehung von Opfern von Zersetzung außerhalb der 
ehemaligen DDR 

In einer kürzlich ergangenen Grundsatzentscheidung des 
BVerwG stellte der 8. Senat fest, dass sich der 
Anwendungsbereich des VwRehaG nur auf das Gebiet der 
ehemaligen DDR erstreckt.31 Dies hat zur Folge, dass Betroffene, 
die in der Bundesrepublik und in Westberlin Opfer der 
Staatssicherheit geworden sind, keinerlei Anspruch auf 
Rehabilitierung haben. Das BVerwG verweist in seinem Urteil 
insbesondere auf den Wortlaut des Gesetzes und darauf, dass 
außerhalb der DDR durch die Staatssicherheit Verfolgte die 
Möglichkeit gehabt hätten, die Instrumente des Rechtsstaates zu 
nutzen. 

In den Gesprächen, die die Opferbeauftragte mit Betroffenen, die 
von Zersetzungsmaßnahmen außerhalb des Gebiets der DDR 
betroffen waren, geführt hat, wurde immer wieder deutlich, dass 
diese in der Regel erst mit Einsicht in die Stasi-Unterlagen 
Kenntnis davon erhielten, dass gesteuerte, sie schädigende 
Eingriffe in ihr Leben erfolgten. Diese späte Kenntnis hat bei 
vielen der Betroffenen tiefe Verunsicherung ausgelöst, da sie sich 
mit Flucht, Freikauf oder Ausreise in Westberlin und der 
Bundesrepublik erstmals sicher vor Zugriffen durch die 
staatlichen Organe der DDR fühlten. 

Aus Sicht der Opferbeauftragten sollten in die 
Entscheidungsfindung des Gesetzgebers darüber, ob auch 
Betroffenen von Zersetzungsmaßnahmen außerhalb der DDR eine 
Rehabilitierung ermöglicht wird, weitere Aspekte einbezogen 
werden. So wird im Fachkommentar zum 
Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz von Klaus 
Wimmer, der selbst an der Ausarbeitung des VwRehaG im BMJ 
beteiligt war, angemerkt, dass einer opferfreundlichen 
Interpretation der Vorzug gegeben werden sollte. Zur 
Vermeidung nicht gerechtfertigter Wertungswidersprüche solle 
der räumliche Bezug des VwRehaG immer dann gewahrt sein, 
wenn die zersetzende Maßnahme dem ehemaligen Staat DDR 
zugerechnet werden kann.32 Dieser Sichtweise schließt sich auch 
die SED-Opferbeauftragte an. 

Über die beschriebene Eingrenzung des Kreises der 
Anspruchsberechtigten hinaus gibt es weitere Defizite im 
bestehenden Regelungsrahmen und seiner Anwendung in der 
Praxis, deren Behebung besonders betrachtet werden sollte. 
Hierzu gehört, dass die Höhe der Einmalzahlung (1.500 Euro) 

 
31  Vgl. Bundesverwaltungsgericht (2023). BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 2023 - Az. 8 
C 9.22. 
32 Vgl. Wimmer, Klaus (1995). Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsgesetz. 
Kommentar. Berlin.  



Seite 18 

nicht angemessen erscheint, insbesondere mit Blick auf die 
weitreichenden Folgen dieser repressiven Einwirkung auf das 
Leben der Betroffenen und die bisherigen Einmalzahlungen für 
andere Opfergruppen. Zudem berichten 
Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter der SED-
Opferbeauftragten, dass der Aufwand der Prüfung von erfolgter 
Zersetzung verwaltungsseitig ausgesprochen umfangreich sei. 
Aus den Opferverbänden wird der Bundesbeauftragten berichtet, 
dass die Erfolgschancen auf Anerkennung als Zersetzungsopfer 
zwischen den Bundesländern stark differieren. 

Auflösung der Koppelung der Opferrente an die Bedürftigkeit 

Der Erhalt der Opferrente setzt gemäß § 17a Absatz 1 StrRehaG 
eine besondere Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Lage 
voraus. So darf das Einkommen gewisse Grenzen nicht 
überschreiten, welche sich nach der jeweils aktuellen 
Regelbedarfsstufe 1 für das Bürgergeld bzw. die Grundsicherung 
bemessen. Zu Jahresbeginn 2023 und 2024 ist diese 
Regelbedarfsstufe um jeweils ca. 12,5 Prozent von 449 Euro auf 
nunmehr 563 Euro gestiegen; damit sanken gleichzeitig die 
Anforderungen zum Erhalt der SED-Opferrente. Hierdurch wurde 
auch für weitere ehemalige politische Häftlinge und 
strafrechtlich rehabilitierte ehemalige Heimkinder der Zugang 
zur Opferrente ermöglicht. 

Die SED-Opferbeauftragte spricht sich dafür aus, die hier 
beschriebene Bedürftigkeitsgrenze zu streichen, da die SED-
Opferrente auch der besonderen Würdigung der Personen, die in 
der SBZ und DDR aus politischen Gründen Freiheitsentzug 
erlitten haben, dient. Die Streichung der derzeit geltenden 
Bedürftigkeitsklausel hätte daher eine besondere Aufwertung der 
Würdigung des individuell erlittenen Unrechts, das unabhängig 
von der sozialen Lage der Betroffenen besteht, zur Folge und 
wäre gleichzeitig mit dem Nebeneffekt eines erheblichen 
Bürokratieabbaus verbunden. Dabei geht die SED-
Opferbeauftragte bei einer Aufhebung der 
Bedürftigkeitsnotwendigkeit nicht von einer signifikanten 
Steigerung des Empfängerkreises aus, da die potenziell 
Betroffenen sich in den meisten Fällen schon in Altersrente 
befinden und dieses Einkommen bei der Einkommensprüfung, 
bezogen auf die Opferrente, ohnehin nicht berücksichtigt wird. 

Auch der Bundesrat sieht die Notwendigkeit einer Streichung  
der Bedürftigkeitsprüfung bei der Opferrente. In seiner 
Stellungnahme verweist der Bundesrat darauf, dass die 
„angeregte Aufhebung der Bedürftigkeitsregelung für die 
Anerkennung der Besonderen Zuwendung für Haftopfer nach § 
17a StrRehaG […] das individuell erlittene Unrecht besonders 



Seite 19 

würdigen“ 33 würde. Zugleich führt „der Wegfall der 
Bedürftigkeitsprüfung bei den Vollzugsbehörden zu einem ge-
ringeren Arbeitsaufwand und damit zu einem Bürokratieabbau“, 
so der Bundesrat. 

 

Bessere Unterstützung von Familienangehörigen (Vererbbarkeit 
der SED-Opferrente) 

Die weitreichenden Folgen der Inhaftierung politischer 
Gefangener betreffen nicht nur sie selbst, sondern auch ihre 
Familien. Viele Frauen und Männer mussten während der 
Inhaftierung ihres Partners oder ihrer Partnerin allein für die 
Familie sorgen. Sie waren meist selbst Stigmatisierungen und 
Schikanen durch die Repressionsorgane der SED-Diktatur 
ausgesetzt. Viele Häftlinge waren nach ihrer Entlassung 
traumatisiert und ihre Erwerbsbiografien waren gebrochen. 
Davon waren auch die Partnerinnen und Partner unmittelbar 
betroffen. Anspruch auf die Opferrente haben jedoch nur die 
ehemaligen Häftlinge selbst. Aus Sicht der SED-
Opferbeauftragten bedürfen die Partnerinnen und Partner der 
ehemaligen politischen Gefangenen einer größeren 
gesellschaftlichen Anerkennung. Auch sollte eine Sicherung 
ihrer finanziellen Verhältnisse gewährleistet sein, sodass sie den 
Vorschlag der Opferverbände, eine Vererbbarkeit der Opferrente 
für die Ehe- oder Lebenspartnerinnen und -partner im StrRehaG 
aufzunehmen, unterstützt. 

 
33 Bundesrat (2024). Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf der 
Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR" (Bundesratsdrucksache 390/24): 7. 
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Schriftliche Stellungnahme der Union der Opferverbände Kommunistischer Ge-

waltherrschaft e.V. 

für die Öffentliche Sitzung am Mittwoch, 6. November 2024 

des Ausschusses für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages zum Ge-

setzentwurf der Bundesregierung "Entwurf eines sechsten Gesetzes zur Verbes-

serung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfol-

gung in der ehemaligen DDR" (BT-Drs. 20/12789) 

 

Link: Registereintrag "Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG 

e.V.)" - Lobbyregister beim Deutschen Bundestag 

 

Einrichtung eines bundesweiten Härtefallfonds für SED-Opfer bei gleichzeitiger Wei-
terentwicklung der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge 
Es wird ausdrücklich begrüßt, dass der bundesweite Härtefallfonds durch die Häftlingshilfe-

Stiftung verwaltet und unter die Aufsicht der SED-Opferbeauftragten gestellt werden soll. Eine 

Genehmigungspflicht der Billigkeitsrichtlinien durch das BMJ würde jedoch dem Status der 

Opferbeauftragten als einem Organ des Bundestages nicht gerecht. Vielmehr sollten diese 

Regeln in Verantwortung der Opferbeauftragten im Dialog mit den Opferverbänden und im 

Benehmen mit dem BMI und Einwilligung des BMF (siehe WD 4 - 3000 - 016/21) entwickelt 

werden. 

Wir plädieren dafür, dass die Zuständigkeiten, sofern sie nicht von den Stiftungsgremien selbst 

oder der Opferbeauftragten wahrgenommen werden, beim BMI verbleiben bzw. dort gebündelt 

werden. Dies gilt insbesondere für die Aufsicht über die Unterstützungsleistungen nach § 18 

StrRehaG sowie die Rechts- und Fachaufsicht. Die langjährige Erfahrung des BMI bei derar-

tigen Aufgabenstellungen (innerdeutsche Flüchtlinge, Vertriebene) kann hier weiter genutzt 

werden. Weitere Anmerkungen zum Stiftungsgesetzentwurf können der Anlage 1 entnommen 

werden. 

Die Herleitung der Einlage von 1 Mio. Euro pro Jahr in den bundesweiten Härtefallfonds ent-

behrt einer sachlichen Grundlage. Wir verweisen auf die Ausarbeitungen der Wissenschaftli-

chen Dienste (WD - 3000 - 096/22 und WD 3 - 3000 - 134/22). Danach sind Bund und Länder 

in ihrem Finanzgebaren selbstständig und voneinander unabhängig. Zu beachten ist lediglich, 

dass keine Überkompensation stattfindet. Die Kalkulation der Gesamtsumme des Härtefall-

fonds des Bundes darf daher nicht in Bezugnahme auf die Härtefallfonds der Länder vorge-

nommen werden. Unter Berücksichtigung aller 16 Bundesländer ergibt sich dann eine Summe 

von 1,6 Mio. Euro. 

Die Rechts- und Fachaufsicht, die bisher gegenüber der Häftlingshilfe-Stiftung nicht in diesem 

Umfang nötig schien, wird nunmehr bei der Opferbeauftragten mit 205.000 Euro und beim BMJ 

mit 156.000 Euro veranschlagt (andere Angabe, S. 22 bbb: 254.000 und 197.000 Euro). Es ist 

https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R000399/37907?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3Duokg%26pageSize%3D25%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC
https://www.lobbyregister.bundestag.de/suche/R000399/37907?backUrl=%2Fsuche%3Fq%3Duokg%26pageSize%3D25%26filter%255Bactivelobbyist%255D%255Btrue%255D%3Dtrue%26sort%3DRELEVANCE_DESC
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kaum nachzuvollziehen, dass die Vergabe einer relativ kleinen Summe von 1 Mio. Euro (1,6 

Mio.), durch derartig teure Kontrollmechanismen gesichert werden muss. 

Dynamisierung der besonderen Zuwendung für Haftopfer (Opferrente) 
In der 2019 stattfindenden Anhörung im Bundestagsausschuss wandten einige Abgeordnete 

ein, dass die Dynamisierung der Opferrente jährlich nicht möglich sei. Damals argumentierte 

der Bundesvorsitzende der UOKG, Dieter Dombrowski, dass es bei den Abgeordneten auch 

möglich sei. Insofern begrüßen wir natürlich die Dynamisierung der Opferrente, wie im Koali-

tionsvertrag vorgesehen. Allerdings wurde 2019 die Opferrente mit der Maßgabe einer späte-

ren Evaluierung um 30 Euro erhöht. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass es sachlich geboten ist, die seit der letzten Erhöhung 

verzeichneten erhöhten Lebenshaltungskosten sowie die Einkommenserhöhungen in allen 

Bereichen zu addieren und diesen Betrag dann ab 2025 jährlich zu dynamisieren. 

Das bedeutet konkret, dass wir als Basissumme 400 Euro monatlich erwarten. Die Basiserhö-

hung auf 400 Euro und die jährlichen Anpassungen würden mittelfristig zu keiner Kostenstei-

gerung führen, da sich die Zahl der Anspruchsberechtigten drastisch reduziert. Es ist vorher-

sehbar, dass sich die Sterbequote aufgrund biologischer Faktoren exponentiell erhöht. 

Der Antwort der Bundesregierung auf die Anfrage der Abgeordneten Heike Brehmer Nr.10/45 

aus 10/24 können Sie entnehmen, dass die Sonderrenten der ehemaligen Mitarbeiter des MfS 

der DDR in der Zeit von 2018-2023 um fast 30 Prozent gestiegen sind. (GZ: Z B 2 - P 

1622/15/10001 :003; DOK: 2024/0906341) Die SED-Opferrente wurde im selben Zeitraum um 

0 Prozent erhöht. 

Weiterhin plädieren wir dafür, dass die Opferrente nach den Regelungen der gesetzlichen 

Rentenversicherung sowie der Beamten- und Abgeordnetenversorgung für Hinterbliebene 

Ehegatten und Ehegattinnen gestaltet wird. Auch bei dieser Hinterbliebenenregelung sollten 

Wartezeiten wie bei den vorgenannten Versorgungsregelungen eingeführt werden. 

Weiterhin plädieren wir für den Wegfall der Bedürftigkeitsgrenze, da diese diskriminierend ist 

und mittlerweile die allermeisten Opfer das Rentenalter erreicht haben oder es zumindest kurz 

bevorsteht. 

Erweiterung der Opfergruppen 

Die Aufnahme der Zwangsausgesiedelten als Opfergruppe wird befürwortet. Wir plädieren da-

für, auch die Doping-Opfer aufzunehmen. 

Der Leistungssport in der DDR hatte eine politische Dimension. Das damit verbundene Ziel 

der SED-Regierung auf internationaler Ebene die politische Anerkennung für die DDR zu er-

langen, war die Triebfeder das Doping staatlich zu lenken, streng geheim durchzuführen und 

vor allem flächendeckend im Leistungssport durchzusetzen. 

Nach unserem Ermessen liegt in den Fällen von Staatsdoping nicht nur ein Willkürakt im Ein-

zelfall, sondern eine politische Willkür des SED-Regimes an allen Leistungssporttreibenden 

vor. Dass dies darüber hinaus auch ohne das Wissen der Sportler erfolgte und massive Ge-

sundheitsschäden zur Folge hatte, gilt heute als gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis.  
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Einmalzahlung für Opfer von Zwangsaussiedlung 

Der Entschädigungsbetrag von 1.500 Euro erscheint uns wesentlich zu niedrig und die Herlei-

tung anhand der Zersetzungsopfer sachlich nicht nachvollziehbar. Wir plädieren daher für eine 

Summe von mindestens 10.500 Euro pro noch lebenden Betroffenen. Bei einer UOKG-Tagung 

im April 2022 „70 Jahre Aktion Ungeziefer“ wurde erörtert, dass ein Einbeziehen der Zwangs-

ausgesiedelten in die Opferpension (dagegen gibt es keine verfassungsrechtlichen Bedenken) 

zwar berechtigt, aber aus Altersgründen nicht mehr sinnvoll wäre. Dies sollte sich im Gesamt-

betrag widerspiegeln. Gewürdigt werden muss das eigentliche Verfolgungsschicksal, die 

Zwangsvertreibung und die Zwangsansiedlung mit allem, was für jeden einzelnen folgte. 

Wir plädieren weiterhin dafür, dass diese Summe ohne Ausnahme an alle noch lebenden Be-

troffenen von Zwangsaussiedlung gezahlt wird. Die im Referentenentwurf angeführten Aus-

schlussgründe wie der bereits getätigten Entschädigung für die Zwangsaussiedlung „seitens 

der DDR“ und der „Stiftung Zwangsausgesiedelten-Hilfe Thüringen“ (RefE, S. 34) sind für uns 

nicht nachvollziehbar. Zum einen stellen die Zahlungen von Seiten der DDR keinen adäquaten 

Ausgleich dar. Zum anderen wurden diese „Entschädigungszahlungen“ in der DDR nur geleistet, 

um den rechtsstaatwidrigen Charakter der Zwangsaussiedlung zu verschleiern und im Sinne der 

SED-Regierung im Nachhinein zu legitimieren. Die Heranziehung derselben im Referentenentwurf 

vermittelt den Eindruck, dass die diesbezüglichen DDR-Entscheidungen als rechtmäßig ange-

sehen werden.  

Die Entschädigungsleistungen des Freistaates Thüringen sollten ebenso unberücksichtigt bleiben, 

weil die Zwangsaussiedlung ein Willkürakt der DDR war. Für die Rechtsfolgen der DDR sind aber 

nicht die Bundesländer, sondern der Bund zuständig. 

Erleichterung der Beantragung und Bewilligung von Hilfen und Leistungen für Opfer 

der SED-Diktatur, insbesondere für gesundheitliche Folgeschäden 

Die im Referentenentwurf vorgeschlagene Regelung zur Anerkennung der gesundheitlichen 

Folgeschäden stellt keine Verbesserung dar, bringt nicht mehr Rechtssicherheit, sondern ver-

stetigt die fast aussichtslose Situation von Betroffenen, Gesundheitsschäden geltend zu ma-

chen. 

Insbesondere die Regelung, dass zur Anerkennung einer Gesundheitsstörung als Schädi-

gungsfolge die Wahrscheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhangs genügt, hat sich in der 

Praxis nicht bewährt. Auf welcher Grundlage soll ein Mitarbeiter in einer Antragsbehörde 

Kenntnis darüber haben, was zu Recht zu vermuten wäre und was nicht? Dies bedeutet, dass 

den Betroffenen im Regelfall nur der Rechtsweg vorbehalten bleibt, der Lebenszeit, Geld und 

Nerven kostet. 

Lösung: Es ist wie bei den Angehörigen der Bundeswehr im Auslandeinsatz eine Sonderrege-

lung, außerhalb des SGB XIV, zu schaffen. In Anlehnung daran, muss der Zusammenhang 

zwischen dem schädigenden Ereignis und der Gesundheitsschädigung als gegeben angese-

hen werden. 

Zweitantragsrecht Thüringen 

Im Jahresbericht aus dem Jahr 2023 empfiehlt die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-

Diktatur beim Deutschen Bundestag aufgrund divergierender Rechtsprechung thüringischer 

Rehabilitierungsgerichte in Hinblick auf das sog. Zweitantragsrecht zur Herstellung von 
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Rechtssicherheit und um eine Gleichbehandlung der Betroffenen in allen Ländern sicherzu-

stellen, die Möglichkeit einer wiederholten Antragsstellung im StrRehaG klarstellend zu veran-

kern (vgl. Drucksache 20/7150 Seite 20). Die Regierungsfraktionen SPD, BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN und FDP möchten die Evaluation der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze nutzen, 

„um bei der jetzt anstehenden Novellierung die Impulse der Bundesbeauftragten für die Opfer 

der SED-Diktatur beim Deutschen Bundestag zu berücksichtigen“ (vgl. Drucksache 20/7202 

Seite 2 Nr. 6). 

Eine gesetzliche Klarstellung des Zweitantragsrechts ist auch erforderlich, denn viele Be-

troffene stellten bereits vor der Novellierung des StrRehaG im November 2019 einen Rehabi-

litierungsantrag, weil vorher eine Antragsfrist bis zum 31.12.2019 galt. Sie stellten also unter 

dem Druck der abzulaufen drohenden Frist den Antrag. Ihnen nun die Rechtskraft der ableh-

nenden Entscheidung entgegenzuhalten, dürfte dem aus dem Rechtsstaatsprinzip abgeleite-

ten Vertrauensschutz entgegenstehen.  

§ 1 Abs. 6 StrRehaG lautet: „Ein Antrag nach Absatz 1 ist unzulässig, soweit nach dem 2. 

Oktober 1990 über einen auf denselben Sachverhalt gestützten zulässigen Antrag auf Reha-

bilitierung oder Kassation rechtskräftig entschieden worden ist. Dies gilt nicht, soweit dargelegt 

wird, dass der frühere Antrag nach den Vorschriften dieses Gesetzes Erfolg gehabt hätte.“ 

Klarstellend könnte Satz 2 modifiziert werden in: Dies gilt nicht, soweit dargelegt wird, dass 

der frühere Antrag nach den Vorschriften dieses Gesetzes in seiner aktuellen Fassung Erfolg 

gehabt hätte. 

Ausweitung des Anwendungsbereiches Zersetzung 

Laut Bundesverwaltungsgericht setzt der Anspruch nach § 1a Abs. 2 Satz 1 VwRehaG voraus, 

dass die Zersetzungsmaßnahme im Beitrittsgebiet erging und dort Wirkung entfaltete (vgl. 

BVerwG, Urteil vom 14. Dezember 2023 – 8 C 9/22 –). Diese Rechtslage ist misslich und gilt 

es zu korrigieren, denn es ist zu berücksichtigen, dass Zersetzungsmaßnahmen auch außer-

halb des Beitrittsgebietes vom MfS durchgeführt wurden. Diesen Betroffenen eine Rehabilitie-

rung zu versagen, ist eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. 

Entgegen den Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts waren Betroffene außerhalb des 

Beitrittsgebietes nicht bessergestellt: Ihnen stand grundsätzlich kein staatlicher Schutz zur 

Verfügung, was sich aus der Zielrichtung und Durchführungsweise der Verfolgungsmaßnah-

men ergibt. Grundsätzlich wurden Zersetzungsmaßnahmen von dem Geheimdienst der DDR 

so durchgeführt, dass die Betroffenen die Ursachen und Täter nicht einordnen konnten, also 

im Geheimen. 

Im Gegensatz zu Betroffenen in der DDR haben Zersetzungsopfer in der Bundesrepublik in 

der Illusion einer besonderen Freiheit und Sicherheit gelebt. Der Rechtsstaat hat sie vermeint-

lich vor Bedrohungen wie der Zersetzung geschützt. Das Vertrauen in dieser Sicherheit zu 

leben und trotzdem Opfer solcher Maßnahmen zu werden, vermittelt der Zersetzung in diesen 

Fällen damit sogar einen zusätzlichen eigenen Unrechtsgehalt. 

Es ist daher dringend geboten, jedenfalls in Hinblick auf Zersetzungsmaßnahmen, den An-

wendungsbereich des VwRehaG nicht räumlich einzuschränken. 
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Ausgleichsleistungen für beruflich Verfolgte 

Wir begrüßen die Dynamisierung der Ausgleichsleistungen für beruflich Verfolgte und den Ver-

zicht der Absenkung der monatlichen Zahlung von 240 Euro auf 180 Euro bei Renteneintritt. 

Wir plädieren dafür, wie bei der Opferrente der Dynamisierung eine Erhöhung voranzustellen. 

Ausgleichsleistungen für verfolgte Schüler 

Wir sprechen uns dafür aus, die Frist der Verfolgungszeiten von drei Jahren für verfolgte Schü-

ler aufzuheben. Mit dieser Aufhebung würden sich die aufgeführten Bearbeitungszeiten ver-

kürzen, sodass ein solches vereinfachtes Verfahren zusätzlich die Verwaltung entlasten 

würde. Die Annahme, dass ein junger Mensch, trotz seiner traumatischen Schädigung einen 

Schulabschluss hätte nachholen können, widerspricht in der Regel der Lebensrealität. 
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Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Bundesregierung "Entwurf eines Sechsten 

Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der 

politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR" (BT-Drs. 20/12789) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 17. Juni 1992 gab der Deutsche Bundestag eine Ehrenerklärung für die Opfer der 

kommunistischen Gewaltherrschaft ab. Dort heißt es unter anderem:  

„Der Deutsche Bundestag würdigt das schwere Schicksal der Opfer und ihrer 

Angehörigen, denen durch die kommunistische Gewaltherrschaft Unrecht 

zugefügt wurde. (…) Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor allen Opfern 

kommunistischer Unrechtsmaßnahmen. Er bezeugt all` jenen tiefen Respekt und 

Dank, die durch ihr persönliches Opfer dazu beigetragen haben, nach über 40 

Jahren das geteilte Deutschland in Freiheit wieder zu einen.“  

 

Der Grundton dieser Erklärung ist Impuls und Basis des gesetzgeberischen Handelns 

seit nunmehr 32 Jahren. In den letzten Jahrzehnten wurden die SED-

Unrechtbereinigungsgesetze immer wieder aufgerufen und den neuen Realitäten 

angepasst. Oft ging dem ein langes uns hartes Ringen der Betroffenen mit den politisch 

Handelnden voraus. Und jedes Mal wurden die Gesetze ein stückweit besser, weil 

passgenauer für die Betroffenen. Das ihr politisches Handeln bei den Betroffenen 

konkret ankommt, zeigt die von mir als Thüringer Landesbeauftragter herausgegebene 

Studie „Geteilte Erfahrungen- Fortschreibung des Berichtes zur sozialen Lag der Opfer 

des SED-Diktatur (Teil 1 und Teil 2) aus den Jahren 2022 und 2023.  
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Bei den repräsentativ befragten Thüringerinnen und Thüringern stieg die Zufriedenheit 

mit der eigenen Rehabilitierung im Zeitraum von 2008 bis 2022 um neun Prozent. 54 

Prozent der Befragten zeigten sich zufrieden oder sehr zufrieden. Das ist aber eben 

auch nur jeder zweite der Betroffenen. Besonders herausgehoben wird von den 

Betroffenen die Einführung der sogenannten „Opferrente“ im Jahr 2007 (Bundesebene) 

sowie die Einführung von Härtefallfonds, mittlerweile in allen neuen Bundesländern 

(Landesebene). 1  

Indem ich dies hier als erstes erwähne, möchte ich deutlich machen, dass die Gesetze 

die sie hier im Bundestag verändern, sich unmittelbar und konkret bei den Betroffenen 

auswirken. Und die Betroffenen der SED-Diktatur haben Erwartungen an sie als 

handelnde Politikerinnen und Politiker sowie an die Gesellschaft. Sie wünschen sich 

nach wie vor mehr Anerkennung ihres Schicksals und eine Würdigung ihrer Biografien2 

sowie soziale und monetäre Hilfen, um ihre gesundheitliche Lage zu verbessen3. 

Letztlich wünschen sie sich eine konkrete Umsetzung der Ehrenerklärung von 1992.  

 

Der vorliegende Gesetzentwurf nimmt einige der seit Jahren bestehenden Forderungen 

nach Verbesserung mit auf. Das ist gut. Hervorzuheben sind hier die „Dynamisierung 

der Opferrente“, die Berücksichtigung der Zwangsausgesiedelten, der Verzicht auf die 

Absenkung der monatlichen Ausgleichsleistung beim Eintritt in die Rente sowie der 

Verzicht auf die Berücksichtigung des Partnereinkommens beim Prüfen der 

Bedürftigkeit.  

Als Landesbeauftragter bin ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den Ländern mit 

der Umsetzung der Bundesgesetze vertraut. Wir sind Anlaufstelle der Betroffenen und 

begleiten Sie durch die rechtsstaatlichen Institutionen. Wir hören ihre Wünsche, 

Hoffnungen und Kritik. Die „Stellungnahme der Konferenz der Landesbeauftragten“ vom 

20. Juni 2024 liegt ihnen vor. Sie ist weiterhin gültig und Grundlage meiner 

Ausführungen (siehe Anlage).  

Fünf Punkte möchte ich heute besonders hervorheben: 

 
1 Siehe https://thla.thueringen.de/1/ueber-uns/taetigkeitsberichte-1, Zugriff am 25.10.2024. 
2 Vgl. Bericht „Geteilte Erinnerungen“, 2023, S.63-68.  
3 Vgl den Bericht „Geteilte Erfahrungen“, 2022, S.96-98.  

https://thla.thueringen.de/1/ueber-uns/taetigkeitsberichte-1
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1. Dynamisierung der „Opferrente“ nach § 17a des StrRehaG  

 

Bereits bei der letzten Novellierung 2019 wurde die Überprüfung der Höhe und ggf. 

Anpassung der „Opferrente“ nach fünf Jahren festgeschrieben. Es ist nun der richtige 

und überfällige Schritt, die besondere Zuwendung für Haftopfer dauerhaft zu 

dynamisieren und sie mit der allgemeinen Rentenentwicklungen zu synchronisieren. 

Allerdings sollte davor eine entsprechende Anpassung an die ostdeutschen Renten 

erfolgen. Diese sind seit 2019 jährlich im Durchschnitt um 4,23 % gestiegen. Die 

„Opferrente“ jedoch nicht.  

 

Es ist daher nur angebracht vor die Dynamisierung eine Erhöhung der besonderen 

Zuwendung zu setzen, um die in den letzten fünf Jahren gestiegenen 

Lebenshaltungskosten aufgrund der Inflation und der allgemeinen Preisentwicklungen, 

beispielsweise für Heizung und Licht bei den Betroffenen der SED-Diktatur abzufedern. 

 

 

2. Pauschale Entschädigungsleistung für die Zwangsausgesiedelten nach §1 

Absatz 2 Satz 1 VwRehaG  

Es ist zu begrüßen, dass die Gruppe der Zwangsausgesiedelten aus dem Grenzgebiet 

der ehemaligen DDR nunmehr in der anstehenden Novellierung mit einer 

Einmalzahlung Berücksichtigung findet. Jedoch ist die Inbezugsetzung zu den Opfern einer 

Zersetzungsmaßnahme nicht zielführend. Die pauschale Entschädigungsleistung für die 

Zersetzungsopfer in Höhe von 1.500 € bezieht sich auf eine in der Regel folgenlos 

gebliebene Zersetzung.  

Erfolgreiche Zersetzungsmaßnahmen des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) oder 

anderer „Partner des politisch-operativen Zusammenwirkens“ (POZW) gegenüber einer 

Person, erlauben die vollumfängliche verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsleistung 

und die Inanspruchnahme der sich daraus ergebenden Folgeleistungen. Eine 

Zwangsaussiedlung, die für die Betroffenen stets mit Stigmatisierung, Verleumdung und 

Schwierigkeiten beim Neuanfang in einer zumeist unbekannten Stadt einherging, ist mit 

einer folgenlos gebliebenen Zersetzungsmaßnahme nicht gleichzusetzen.  

Die Pauschalsumme i.H.v. 1.500 Euro für die Zwangsausgesiedelten, um den erlittenen 

Heimatverlust zu entschädigen, ist dabei deutlich zu niedrig angesetzt. Das stellt auch 

der Bundesrat in seiner Sitzung vom 16.9.24 fest, wenn er ausführt:  
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„Der Gesetzentwurf sieht im Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz eine 

Einmalzahlung in Höhe von 1 500 Euro vor, um den Zwangsausgesiedelten das 

Unrecht durch den erlittenen Heimatverlust zu entschädigen. Das ist ein erster 

Schritt in die richtige Richtung, allerdings entsprechen der vorgeschlagene Betrag 

für die Einmalzahlung und die formulierten Aus-schlussgründe keinesfalls einer 

angemessenen Entschädigung“ (BR Drucksache 390/1/24, S. 4). 

 

Noch schwerer als die Gleichsetzung einer folgenlos gebliebenen Zersetzung mit dem Akt 

der Zwangsaussiedlung wiegen allerdings die weiter im Gesetzesentwurf formulierten 

Ausschließungsgründe (BT Drucksache 20/12789, S.32):  

 

(1) Unter Druck und Androhung von Gewalt, wurde den Menschen ihr Eigentum bei 

den Zwangsaussiedlungsaktionen entrissen. Dies wurde dann manchmal (nicht 

immer) mit zumeist unter Wert taxierten „Entschädigungen“ abgegolten, die dann 

auf oftmals schwer für die Betroffenen zugänglichen Treuhandkonten lagen. Die 

durch Vertreter der DDR-Regierung durchgeführte staatliche Gewalt gegenüber 

den Zwangsausgesiedelten als Ausschließungsgrund für eine pauschale 

Entschädigung des Heimatverlustes aufzurechnen, entbehrt jeglicher Grundlage! 

Es bedeutet vielmehr ein Schlag ins Gesicht der Opfer.  

 

Dieser Ausschließungsgrund wird auch nicht dadurch behoben, dass der Satz „Der 

zuletzt genannte Ausschlussgrund kommt etwa in Betracht, wenn bereits seitens der 

DDR auf Grundlage des dortigen Rechtes eine Entschädigung für die 

Zwangsausgesiedelten gezahlt wurde (S.34, im Referentenentwurf) zwar im nun 

vorliegenden Gesetzesentwurf getilgt wurde – der den Ausschluss jedoch begründende 

Verweis auf §2 Absatz 4 Satz 9 VwRehaG weiterhin bestehen bleibt.  

 

(2) Gleiches gilt für den explizit aufgeführten Ausschließungsgrund für Betroffene, 

die bereits Leistungen der „Stiftung Zwangsausgesiedelten-Hilfe Thüringen“ 

erhielten. Die Stiftung arbeitete von März 1997 bis zum 31. Dezember 1999. Vor 

nunmehr 25 Jahren wurden damals 2044 Zuwendungen in einem Umfang von 

insgesamt 8,2 Millionen DM aus den Mitteln des thüringischen Landeshaushalt 

ausgeführt. Die Stiftung richtete sich ausschließlich an Menschen, die seit dem 3. 

Oktober 1990 ohne Unterbrechung im Gebiet des heutigen Freistaat Thüringen 

lebten. Die Form der Stiftung, als „Stiftung bürgerlichen Rechtes“ wurde von 

Thüringen damals explizit gewählt, um nicht in Konkurrenz zur 

Bundesgesetzgebung zu stehen. Eine gesetzliche Regelung zur Entschädigung der 

Zwangsausgesiedelten in Thüringen war wegen der konkurrierenden 

Gesetzgebung des Bundes nicht möglich. Für die Betroffenen sollte im Falle einer 
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bundesweiten Änderung der verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetze die 

Möglichkeit erhalten bleiben, an dieser teilzuhaben. Es ist in keinerlei Maß 

verständlich, warum der Bund nun mit der gesamtdeutschen Gesetzgebung, die 

Thüringerinnen und Thüringer von einer pauschalen bundesdeutschen 

Entschädigung für erlittenen Heimatverlust ausschließt. Genau die Betroffenen, 

in jenem Bundesland, dass mit 750 km den längsten Abschnitt der ehemaligen 

innerdeutschen Grenze hat und demzufolge auch die meisten Opfer der 

Zwangsaussiedlung aufweist.  

 

3. Möglichkeit des wiederholten Antrags nach §1 Abs 6 Satz 2 StrRehaG 

(„Zweitantragsrecht“) 

Hinsichtlich eines Zweitantragrechtes für Betroffene besteht zwischen den 

Landgerichten in den Bundesländern eine unterschiedliche Auffassung. In Thüringen 

beispielsweise werden Personen, die vor der letzten Novellierung 2019 einen Antrag auf 

Rehabilitierung stellten und der abgelehnt wurde, der aber nunmehr nach der neuen 

Rechtsprechung erfolgreich wäre, bei den zuständigen Gerichten nicht zugelassen. Bei 

anderen Gerichten, in anderen Bundesländern, wird ein solcher Antrag gewährt. Es kann 

nicht angehen, dass den Betroffenen aufgrund deren Schicksale die Gesetze seit 1992 

weiterentwickelt und verbessert wurden, der gesetzliche Anspruch auf eine 

Rehabilitierung verweigert wird.  

Bereit 2019 forderte die FDP-Fraktion zurecht ein „Zweitantragsrecht auch für die Fälle, 

in denen das strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz selbst geändert wird und eine neue 

Fassung des Gesetzes für einen betroffenen eine günstigere Regelung enthält als 

frühere Fassungen“ (BT Drucksache, 19/14429). Diese eindeutige Änderung unterblieb 

damals, mit dem Ergebnis, dass höchst unterschiedlich mit dem Zweitantragsrecht 

verfahren wird. Gerichte, die positiv einem Zweitantragsrecht gegenüberstehen, 

verweisen auf den offenen Wortlaut der Norm, der es eben zulasse, auch Änderungen 

des StreRehaG selbst mit einzubeziehen. Andere Gerichte sehen diese Möglichkeit nicht. 

Es ist den Betroffenen der SED-Diktatur jedoch nicht zumutbar, wenn es auf den 

damaligen Ort ihrer Verfolgung ankommt, ob ein Zweitantrag erfolgreich ist oder eben 

nicht.  

Nunmehr hat am 10.05.2024 das OLG Jena die Frage der Zulässigkeit eines 

Zweitantrages dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung vorgelegt. Bis zu dieser 

Entscheidung sind alle Verfahren die eines Zweitantragsrechtes bedürfen, auf Eis gelegt. 
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Es obliegt Ihnen als Gesetzgeber hier für Klarheit im Sinne der Betroffenen zu sorgen. 

Dies könnte durch die Ergänzung in §1 Absatz 6 Satz 2 StrRehG erfolgen:  

6) Ein Antrag nach Absatz 1 ist unzulässig, soweit nach dem 2. Oktober 1990 über 

einen auf denselben Sachverhalt gestützten zulässigen Antrag auf Rehabilitierung 

oder Kassation rechtskräftig entschieden worden ist. Dies gilt nicht, soweit dargelegt 

wird, dass der frühere Antrag nach den Vorschriften dieses Gesetzes in der im 

Zeitpunkt der erneuten Antragstellung gelten Fassung Erfolg gehabt hätte. 

 

4. Bundesweiter Härtefallfonds  

 

Die Einsetzung eines bundesweiten Härtefallfonds ist zu begrüßen. Allerdings müssen 

die Zugangsvoraussetzungen für die Betroffenen und die Ausgaberichtlinien und -

verantwortlichkeiten dabei detailliert bedacht werden. Es ist in der Ausgestaltung des 

Fonds dafür Sorge zu tragen, dass dieser auskömmlich finanziert ist und Antragsteller aus 

den ostdeutschen Ländern nicht ausgeschlossen oder benachteiligt werden. Das ist in den 

bisher vorgestellten Planungen allerdings der Fall: Für das Fondsvolumen i.H.v. einer 

Million Euro wurde die angenommene durchschnittliche Ausstattung der Härtefallfonds 

der ostdeutschen Bundesländer mit jeweils 100.000 Euro zugrunde gelegt. Die 

berechnete Summe bezieht sich dann auf die zehn westdeutschen Länder (10x100.000 

Euro gleich 1 Million). Darüber hinaus ist auch die Frage zu klären, welchen Status die 

jeweiligen Fonds in den ostdeutschen Ländern perspektivisch haben werden.  

 

 

5. Geltendmachung und Anerkennung von verfolgungsbedingten 

Gesundheitsschäden  

  

Womit ich zum letzten Punkt und einen Blick auf das bisherige Verfahren komme. Die 

Koalition hat sich in ihrem Vertrag von 2021 die Überarbeitung der SED-

Unrechtsbereinigungsgesetze vereinbart. Dort heißt es:  

 

„Im Einvernehmen mit den Ländern erleichtern wir die Beantragung und 

Bewilligung von Hilfen und Leistungen für Opfer der SED-Diktatur, insbesondere 

für gesundheitliche Folgeschäden, passen die Definition der Opfergruppen an die 

Forschung an und dynamisieren die SED-Opferrente.“  
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Hinsichtlich der „Gesundheitlichen Folgeschäden“ gestaltete sich das „Einvernehmen mit 

den Ländern“ dergestalt, dass in einer Bund-Länder-Besprechung am 24. November 

20244 zwischen dem federführenden Ministerium und Vertretern der Länder, die in die 

administrative Ausführung der Gesetze eingebunden sind, sich über Pro und Contra 

einer Gesetzesänderung ausgetauscht wurde. Es versteht sich, dass die in den 

Landesministerien nach Recht- und Gesetz arbeitende Beamte sich zuvorderst auf eben 

dieses bestehende Recht und Gesetz beziehen. Dieses zu erweitern bzw. zu entwickeln 

obliegt dem Gesetzgeber im Parlament.  

 

So stellten die politisch Verantwortlichen der Länder in ihrer Bundesratssitzung vom 16. 

September 2024 einvernehmlich fest,  

 

„dass die im Koalitionsvertrag des Bundes vereinbarten Erleichterungen bei der 

Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden von Opfern der SED-Diktatur keine 

Berücksichtigung im Gesetzentwurf der Bundesregierung gefunden haben. Der 

Bundesrat bittet, der für diese Legislaturperiode getroffenen Vereinbarung im 

weiteren Gesetzgebungsverfahren umfänglich Rechnung zu tragen. Angesichts des 

hohen Lebensalters eines Großteils der Betroffenen wird eine grundlegende 

Vereinfachung beim Zugang zu Leistungen für gesundheitlich geschädigte Opfer der 

politischen Verfolgung durch die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für 

dringend erforderlich gehalten“ (BR Drucksache, 390/1/24, S.3f.) 

 

Dieser Beschluss macht deutlich, dass wie im Koalitionsvertrag ausgeführt, „im 

Einvernehmen mit den Ländern (…) die Beantragung und Bewilligung von Hilfe und 

Leistung für Opfer der SED-Diktatur insbesondere für gesundheitliche Folgeschäden zu 

erleichtern“ sind.  

 

Dieser Auftrag speist sich aus den jahrelangen Erkenntnissen im Beratungsprozess der 

Betroffenen, dass viele von Ihnen bei der konkreten Anerkennung ihrer 

verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden scheitern. Jahrzehnte nach Haft, Repression 

und Demütigung kausal das schädigende Ereignis mit dem aktuellen gesundheitlichen 

Zustand in Verbindung zu bringen erscheint unmöglich. Gleichwohl dokumentieren die 

aktuellen Forschungsergebnisse aus den von Seiten des BMBF finanzierten 

Forschungsverbünden sowie des „Verbundprojektes Gesundheitliche Langzeitfolgen von 

SED-Unrecht“ die langanhalten Folgen erlebter Repression.  

 

 

 
4 Vgl. Referentenentwurf, S.13. 
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Je früher diese auf die Personen traf (beispielsweise bei den ehemaligen Heimkindern) 

und je ungeschützter diese ihrem sozialen und gesellschaftlichen Umfeld ausgesetzt 

waren, desto nachhaltiger konnten sich die Auswirkungen bei den Betroffenen 

festschreiben. Daher ist die Forderung der Bundesopferbeauftragten Frau Zupke zu 

unterstützen, eine kriterienbasierte Vermutungsregelung bei der Anerkennung von 

verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden anzulegen. Anhand definierter Kriterien für 

schädigende Ereignisse (bspw. Haft oder Jugendwerkhof) und heute auftretender 

Krankheitsbilder (bspw. Posttraumatische Belastungsstörung, Bluthochdruck, 

Angststörungen) sollte der Zusammenhang als gegeben angesehen werden.  

 

 

 

1.11.2024 

 

 

 

Dr. Peter Wurschi 

Landesbeauftragter Thüringen 

 

 

 

Anlage:  

 

- Stellungnahme der Konferenz der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der 

SED-Diktatur und der Folgen der kommunistischen Diktatur, 20. Juni 2024 
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Konferenz der Landesbeauftragten 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Folgen der kommunistischen Diktatur 
 

20. Juni 2024 
 
 
Betreff: Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz: Entwurf 

eines Sechsten Gesetzes zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen 
Verfolgung in der ehemaligen DDR  

Hier: Stellungnahme der Konferenz der Landesbeauftragten für die 
Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Folgen der 
kommunistischen Diktatur 

 
 
Sachverhalt  
 
Im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP wurde 2021 
vereinbart, Verbesserungen für Betroffene von SED-Unrecht zu erreichen: „Im 
Einvernehmen mit den Ländern erleichtern wir die Beantragung und Bewilligung von 
Hilfen und Leistungen für Opfer der SED-Diktatur, insbesondere für gesundheitliche 
Folgeschäden, passen die Definition der Opfergruppen an die Forschung an und 
dynamisieren die SED-Opferrente. Wir richten ergänzend einen bundesweiten 
Härtefallfonds für die Opfer ein und entwickeln hierfür die Stiftung für ehemalige 
politische Häftlinge weiter.“1  
Die Konferenz der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der 
Folgen der kommunistischen Diktatur hatte am 16. Mai 2022 ein Papier mit konkreten 
Vorschlägen für die anstehende Novellierung der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze 
(SED-UnBerG) und angrenzender Regelungen vorgelegt.2 
Am 22. Mai 2024 stellte das Bundesministerium der Justiz einen Entwurf eines 
Sechsten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften für 
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR vor.3  
 
 

                                            
1 Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 
2021–2025 zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, S. 88 – siehe: 
www.spd.de/koalitionsvertrag2021 (Abruf 27.05.2024). 
2 Die Vorschläge der Landesbeauftragten-Konferenz sind als Anlage beigefügt. 
3 www.bmj.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/2024_SED_Opferentschaedigung.html 
(Abruf 27.05.2024). 
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Stellungnahme 
 
Es ist insbesondere im Interesse der von SED-Unrecht Betroffenen zu begrüßen, dass 
der Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Justiz zur Verbesserung 
rehabilitierungsrechtlicher Vorschriften jetzt vorgelegt wurde und damit die Möglichkeit 
eröffnet wird, das im Koalitionsvertrag vereinbarte Vorhaben vor Ablauf der 
Legislaturperiode umzusetzen. Der Entwurf greift dabei auch Vorschläge der 
Konferenz der Landesbeauftragten auf. Im Folgenden werden einzelne Punkte des 
Entwurfs einer Bewertung unterzogen. 
 
 
1. Härtefallfonds 
 
1.1 Zustimmung 
Zu begrüßen ist die im Entwurf vorgesehene Einrichtung eines bundesweiten 
Härtefallfonds für Betroffene von SED-Unrecht. Damit können Betroffene aller 
Bundesländer nach den gleichen Kriterien Hilfen aus dem Fonds erhalten. Bisher gab 
es entsprechende Hilfen nur in den ostdeutschen Bundesländern und Berlin. 
Zahlreiche, in den westdeutschen Bundesländern wohnende, Betroffene waren bisher 
von den Hilfen ausgeschlossen. Dass der Härtefallfonds bei der Stiftung für ehemalige 
politische Häftlinge und unter Aufsicht der SED-Opferbeauftragten eingerichtet werden 
soll, ist eine sachgerechte Entscheidung und findet Zustimmung. 
 
1.2 Kritik 
Zu kritisieren ist die voraussichtlich nicht auskömmlich vorgeschlagene Ausstattung 
des Härtefallfonds mit einem Volumen von 1 Million Euro jährlich. Kalkuliert wird mit 
500 Anträgen bei einer Bewilligungsquote von 50 Prozent, so dass jährlich mit 250 
Betroffenen mit einer durchschnittlichen Leistung von 4.000 Euro gerechnet wird. Die 
Bewilligungsquote ist aus der Praxis der Länderhärtefallfonds zu niedrig angesetzt. Für 
das Fondsvolumen wurde die angenommene durchschnittliche Ausstattung der 
Härtefallfonds der ostdeutschen Bundesländer mit jeweils 100.000 Euro zugrunde 
gelegt. Entsprechend soll der bundesweite Härtefallfonds mit jeweils 100.000 Euro für 
die zehn westdeutschen Länder ausgestattet werden. Eine Finanzierung für 
Antragsteller aus den ostdeutschen Ländern ist damit nicht vorgesehen. Das 
Fondsvolumen müsste ansonsten entsprechend der Kalkulation 1,6 Millionen Euro 
betragen. Es ist in der Ausgestaltung des Fonds dafür Sorge zu tragen, dass 
Antragsteller aus den ostdeutschen Ländern nicht ausgeschlossen oder benachteiligt 
werden. Darüber hinaus ist auch die Frage zu klären, welchen Status die Fonds in den 
ostdeutschen Ländern perspektivisch haben werden und ob mit dieser Lösung eine 
finanzielle Benachteiligung der ostdeutschen Länder einhergeht. Zudem ist das 
Missverhältnis zwischen Fondsvolumen und den vorgesehenen Kosten für die 
verwaltungsmäßige Umsetzung infrage zu stellen, insbesondere bei den geplanten 
fünf Stellen für die Fach- und Rechtsaufsicht. 
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2. Besondere Zuwendung für Haftopfer („Opferrente“) nach dem 
Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) 
 
2.1 Zustimmung 
Zu begrüßen ist die nunmehr vorgesehene jährliche Anpassung der Höhe der 
Besonderen Zuwendung an die Entwicklung der gesetzlichen Rente. Eine 
engmaschigere Dynamisierung hatte auch die Konferenz der Landesbeauftragten 
vorgeschlagen. Begrüßt wird auch, dass bei der Bedürftigkeitsprüfung künftig auf die 
Anrechnung von staatlichen Sonderleistungen wie Corona-Soforthilfen oder 
Energiepreispauschalen verzichtet werden soll. 
 
2.2 Kritik 
 
2.2.1 Dynamisierung 
Seit der zuletzt 2019 erfolgten Erhöhung der Besonderen Zuwendung von 300 auf 330 
Euro haben sich die Lebenshaltungskosten dramatisch erhöht. Mit einer entsprechend 
dem Vorschlag Anfang 2025 an die Rente gekoppelten zu rechnenden Erhöhung um 
einige Prozentpunkte ist der entstandene Rückstand nicht aufzuholen. Der 
Grundbetrag der Besonderen Zuwendung sollte durch das Gesetz noch einmal 
deutlich angehoben werden, bevor 2025 die jährliche Dynamisierung einsetzt. 
 
2.2.2 Bedürftigkeitsprüfung 
Auch wenn der Gesetzgeber 2007 die Besondere Zuwendung nicht als 
„Ehrenpension“, sondern als Nachteilsausgleich für die verfolgungsbedingten 
wirtschaftlichen Folgen eingeführt hat, empfinden Betroffene die für die Antragstellung 
notwendige Bedürftigkeitsprüfung als demütigend und bürokratisch. Die Zahl der 
Ablehnungen aufgrund der Überschreitung der Einkommensgrenze ist seit Jahren 
rückläufig und bewegt sich im einstelligen Prozentbereich. Der Aufwand zur Erhebung 
der Einkommensverhältnisse, der alle Antragsteller betrifft, ist beträchtlich und nicht 
verhältnismäßig. Es sollte daher auf die Bedürftigkeitsprüfung verzichtet werden.  
Der Vorschlag der Konferenz der Landesbeauftragten, auf die Anrechnung von 
Prozesskostenhilfe bei der Bedürftigkeitsprüfung zu verzichten, wurde nicht 
aufgegriffen.  
 
 
3. Anerkennung verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden nach 
Sozialgesetzbuch (SGB) XIV 
 
In den Gesetzentwurf wurden keine Vorschläge für die im Koalitionsvertrag 
vorgesehenen Erleichterungen bei der Beantragung und Bewilligung 
verfolgungsbedingter Gesundheitsschäden im sozialen Entschädigungsrecht 
aufgenommen, da mit dem neuen seit Anfang 2024 gültigen Sozialgesetzbuch (SGB) 
XIV in dieser Hinsicht Rechnung getragen worden sei. Eine solche positive Wirkung 
lässt sich aus der Beratungspraxis leider nicht bestätigen. Erforderlich ist deshalb die 
Einführung kriterienbasierter Vermutungsregelungen, wie von der SED-
Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag Evelyn Zupke in ihrem, dem Bundestag 
vorgelegten, Sonderbericht vom 12. März 2024 vorgeschlagen wurde, wonach: „[…] 
der Zusammenhang zwischen schädigendem Ereignis und gesundheitlicher 
Schädigung zukünftig anhand definierter Kriterien als gegeben vorausgesetzt wird. Der 
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Katalog der schädigenden Ereignisse (bspw. politische Haft, 
Zersetzungsmaßnahmen) und der gesundheitlichen Schädigungen (bspw. PTBS, 
Angststörung), bei denen zukünftig der Zusammenhang als gegeben vorausgesetzt 
wird, könnte durch eine entsprechende Rechtsverordnung konkretisiert werden.“4 
 
 
4. Ausgleichsleistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz 
(BerRehaG) 
 
4.1 Zustimmung 
Die vorgesehene Dynamisierung der Ausgleichsleistungen für beruflich Benachteiligte 
durch die Koppelung mit der jährlichen Rentenanpassung, der Verzicht auf die 
Absenkung der Leistung bei Renteneintritt von 240 Euro auf 180 Euro und der Verzicht 
auf die Anrechnung des Einkommens des Partners bei der Bedürftigkeitsprüfung sind 
sehr zu begrüßen und waren auch von der Konferenz der Landesbeauftragten 
gefordert worden. 
 
4.2 Kritik 
Die von der Konferenz der Landesbeauftragten vorgeschlagene Verkürzung der für 
den Bezug der Ausgleichsleistungen notwendigen Mindestverfolgungszeit von 3 
Jahren auf 1 Jahr wurde nicht berücksichtigt. Auch eine kurzzeitige schwerwiegende 
Verfolgung konnte zu nachhaltigen Beeinträchtigungen auf dem weiteren Ausbildungs- 
oder Berufsweg geführt haben, deren Folgen bis heute nachwirken. Für Betroffene, 
deren Verfolgung bis zum 2. Oktober 1990 andauerte, gilt die Frist nicht, so dass diese 
selbst bei einer rehabilitierten Verfolgungszeit von nur einem Tag Anspruch auf die 
Ausgleichsleistungen hätten. Daher ist eine Verkürzung der Mindestverfolgungszeit 
geboten, um die durch die bestehende Regelung möglichen gravierenden 
Ungerechtigkeiten bei der Bemessung der Verfolgungszeiten zu mildern.  
 
 
5. Einmalzahlung für Betroffene von Zwangsaussiedlungen nach dem 
Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz (VwRehaG) 
 
5.1 Zustimmung 
Eine Einmalzahlung für Betroffene von Zwangsaussiedlungen ist auch von der 
Konferenz der Landesbeauftragten vorgeschlagen worden und ist grundsätzlich zu 
begrüßen.  
 
5.2 Kritik 
Die Einmalzahlung orientiert sich an der Höhe der 2019 eingeführten Leistung für 
Betroffene von Maßnahmen der Zersetzung. Bereits diese Einmalzahlung für 
Betroffene von Maßnahmen der Zersetzung kann in der Höhe von 1.500 Euro lediglich 
als eine symbolische Leistung verstanden werden und wird dem langanhaltenden Leid 
der Betroffenengruppen sowohl der Zwangsausgesiedelten, als auch der Menschen, 
welche Maßnahmen der Zersetzung erlitten haben, nicht gerecht. Viele Betroffene 
leiden heute immer noch unter den schwerwiegenden Folgen. Es verbietet sich, das 

                                            
4 Vgl. www.bundestag.de/parlament/sed-opferbeauftragte/Termine_Besuche/text-993028; 
https://dserver.bundestag.de/btd/20/106/2010600.pdf (Abruf 28.05.2024) 
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Leid verschiedener Opfergruppen gegeneinander aufzurechnen. Dennoch könnte bei 
der Zuerkennung einer angemessenen Höhe der Leistung für die Betroffenen von 
Zwangsaussiedlungen Bezug genommen werden auf die Hilfesysteme wie den Fonds 
Heimerziehung oder die Stiftung Anerkennung und Hilfe. Aus der Erfahrung der 
Beratungsarbeit und gestützt durch die Evaluierung kann festgestellt werden, dass 
beide Hilfesysteme eine nachhaltige Befriedung bei den Leistungsempfängern erreicht 
haben. 
In der Gesetzesbegründung wird mit Verweis auf § 2 Absatz 4 Satz 9 VwRehaG auf 
einen Ausschlussgrund für die Einmalleistung hingewiesen, der eintritt, „wenn auf 
Grund desselben Sachverhalts Ausgleichsleistungen gewährt wurden oder zukünftig 
gewährt werden“. Dies würde in Betracht kommen, „wenn bereits seitens der DDR auf 
der Grundlage des dortigen Rechts eine Entschädigung für die Zwangsaussiedlung 
gezahlt wurde. Er greift auch in Fällen, in denen Betroffene Leistungen der ‚Stiftung 
Zwangsausgesiedelten-Hilfe Thüringen‘ erhalten haben.“5 Auf diese Einschränkungen 
sollte grundsätzlich verzichtet werden. Sie sind nicht sachgerecht und stellen eine 
Kränkung für Betroffene dar. Thüringer Betroffene wegen der von 1997 bis 2000 
erhaltenen Leistung auszuschließen, verbietet sich insbesondere auch vor dem 
Hintergrund, dass Thüringen mit seiner Stiftungslösung ausdrücklich einer 
bundesgesetzlichen Regelung nicht im Weg stehen wollte. 
 
 
 
6. Zweitantragsrecht nach Strafrechtlichem Rehabilitierungsgesetz 
 
Bei den Rehabilitierungsgerichten in den verschiedenen Bundesländern gibt es eine 
unterschiedliche Auslegung eines Zweitantragsrechts nach § 1 Absatz 6 Satz 2 
StrRehaG. In vielen Fällen wurde Betroffenen dieses Recht zugestanden, obwohl ein 
Antrag auf Rehabilitierung zuvor rechtskräftig abgelehnt worden war. In Thüringen 
beispielsweise werden aber von den zuständigen Gerichten Anträge von Personen 
zurückgewiesen, deren strafrechtliche Rehabilitierung vor der letzten Novellierung 
2019 abgelehnt wurde, auch wenn sie nach der neuen Rechtslage erfolgreich 
gewesen wäre. Es ist für die Betroffenen nicht zumutbar, dass es für den Erfolg des 
Verfahrens auf den damaligen Repressionsort ankommt. Hier muss der Gesetzgeber 
für Klarheit sorgen. Um einen für alle Betroffenen einheitlichen Rechtsvollzug 
sicherzustellen, sollte im Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz präzisiert werden, 
dass die Möglichkeit eines Zweitantrags eingeräumt wird, wenn ein zuvor abgelehnter 
Antrag nach einer Gesetzesänderung des Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetzes 
positiv hätte entschieden werden können. Bereits 2019 forderte die FDP-
Bundestagsfraktion zu Recht ein „Zweitantragsrecht auch für die Fälle, in denen das 
strafrechtliche Rehabilitierungsgesetz selbst geändert wird und eine neue Fassung 
des Gesetzes für einen Betroffenen eine günstigere Regelung enthält als frühere 
Fassungen“.6 
Zudem stellt die Verweigerung eines Zweitantragsrechts für Haftopfer bei verbesserter 
Gesetzeslage eine nicht hinnehmbare Schlechterstellung dieser gegenüber den 
verwaltungsrechtlich und beruflich Verfolgten dar, die gemäß § 51 Abs. 1 Nr. 1 VwVfG 
stets von einer Änderung der Sach- oder Rechtslage zu ihren Gunsten profitieren.

                                            
5 Vgl. Referentenentwurf: Zu Artikel 4, S. 33. 
6 Vgl. Deutscher Bundestag, Drucksache 19/14429. 
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7. Berücksichtigung der Betroffenen von DDR-Zwangsdoping  
 
Bei der im Koalitionsvertrag vorgesehenen Definition von Betroffenengruppen 
entsprechend aktueller Forschungen7 wurde im Gesetzentwurf die Betroffenengruppe 
der ehemaligen Sportlerinnen und Sportler, die im Zwangsdopingsystem der DDR 
ohne Rücksicht auf die gesundheitlichen Folgen für die sportpolitischen Ziele der SED-
Diktatur instrumentalisiert wurden, nicht berücksichtigt. Diese Betroffenen wurden zu 
Objekten der Durchsetzung staatlicher Interessen degradiert und somit in ihrer 
Menschenwürde verletzt. Viele ehemalige Sportlerinnen und Sportler leiden heute 
unter schweren physischen und psychischen Folgen der medizinisch nicht indizierten 
Vergabe von Medikamenten, die teilweise auch nach DDR-Recht nicht zugelassen 
waren, das dadurch ermöglichte übermäßige Trainingspensum, den permanenten 
Druck, die Indoktrination, die strenge Erziehung in Internaten, die Isolierung von 
familiären Bezugspersonen. Sie sind aufgrund der gesundheitlichen Folgen oftmals 
nicht in der Lage, ihren Beruf auszuüben und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Die zur Linderung der gesundheitlichen Schädigungen notwendigen Therapien und 
Hilfsmittel werden nur zum Teil von den Krankenkassen getragen.  
Aufgrund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. März 2024 ist der 
Weg für diese Betroffenengruppe versperrt, eine verwaltungsrechtliche Rehabilitierung 
für die gesundheitlichen Schädigungen zu erreichen und in einem zweiten Schritt einen 
Ausgleich durch das soziale Entschädigungsrecht. Für die Betroffenen von DDR-
Zwangsdoping wird deshalb ein angemessener, dauerhafter und regelmäßiger 
Ausgleich gefordert. 
 
 
Fazit 
Die Landesbeauftragten fordern, die von SED-Unrecht Betroffenen mit der 
anstehenden Novellierung der Reha-Gesetze sichtbar zu unterstützen. Angesichts des 
hohen Lebensalters der Betroffenen muss dringend eine grundlegende Vereinfachung 
und Verbesserung des Zugangs zu Leistungen für Opfer der SED-Diktatur erfolgen. 
 
 
Frank Ebert 
Berliner Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
 
Dr. Maria Nooke 
Die Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der 
kommunistischen Diktatur 
 

                                            
7 Vgl. Braun, Jutta; Wiese, René: Sportgeschichte vor Gericht. Ein Gutachten zu Dopingpraxis und 
SED-Unrecht im DDR-Sport;  
Landesbeauftragte (Hg.): DDR-Staatsdoping und Sportgeschädigte. Zur Aufarbeitung des DDR-
Leistungssportsystems und der gesundheitlichen Folgeschäden. Schwerin 2023;  
Bernhard Strauß, Jörg Frommer, Georg Schomerus & Carsten Spitzer (Hg.): Gesundheitliche 
Langzeitfolgen von SED-Unrecht, https://psychosozial-verlag.de/programm/1000/6201-detail (Abruf 
18.06.2024); www.uniklinikum-
jena.de/sedgesundheitsfolgen/Der+Verbund/Teilprojekte/Dopingfolgen.html (Abruf 28.05.2024); 
Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen (Hg.): Staatsdoping in der DDR. Eine Einführung. 
Schwerin 2017. 
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Burkhard Bley 
Landesbeauftragter für Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-
Diktatur 
 
Dr. Nancy Aris 
Sächsische Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur 
 
Johannes Beleites 
Beauftragter des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
 
Dr. Peter Wurschi 
Landesbeauftragter des Freistaats Thüringen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur 
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Bundestags-Drucksache: 20/12789 
Bundesrats-Drucksache: 390/24 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag  
(BT-Drs. 20/696) am 26. September 2024 mit dem Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur 
Verbesserung rehabilitierungs-rechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in 
der ehemaligen DDR (BT-Drs. 20/12789) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen 
getroffen: 

„Der Entwurf steht im Einklang mit den Leitgedanken der Bundesregierung zur nachhaltigen 
Entwicklung im Sinne der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS), die der Umsetzung der 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen dient. 

Indem der Entwurf Regelungen in den Rehabilitierungsgesetzen vorsieht, die die Situation von 
Personen verbessern, die in der ehemaligen DDR Opfer politischer Verfolgung waren, leistet er 
einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitsziel 10 „Ungleichheit in und zwischen 
Ländern verringern“. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seiner Zielvorgabe 10.4, den 
Sozialschutz betreffende Maßnahmen zu beschließen und schrittweise größere Gleichheit zu 
erzielen. Der Entwurf fördert die Erreichung dieser Zielvorgabe, indem er bundesgesetzlich 
regelt, dass sich die Lebensverhältnisse der Opfer politischer Verfolgung in der SBZ und der 
DDR in den Ländern nicht auseinanderentwickeln, und indem er das Leid der SED-Opfer 
anerkennt sowie deren wirtschaftliche Lage nachhaltig verbessert. 

Im Sinne des systemischen Zusammendenkens der Nachhaltigkeitsziele leistet der Entwurf 
damit auch einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitsziel 16 „Friedliche und inklusive 
Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz 
ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen“. Dieses Nachhaltigkeitsziel verlangt mit seinen Zielbestimmungen 16.3 und 
16.6, die Rechtsstaatlichkeit zu fördern und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und 
transparente Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen. 

Der Entwurf fördert die Erreichung dieser Zielvorgaben, indem er insbesondere die 
Beantragung und Bewilligung von Hilfen und Leistungen für Opfer der SED-Diktatur durch ein 
Maßnahmenbündel erleichtert. Durch die Anpassung der rehabilitierungsrechtlichen 
Vorschriften an die Lebenswirklichkeit der Betroffenen und die geänderten 
Rahmenbedingungen stellt der Entwurf zudem eine angemessene Entschädigungsregelung für 
das erlittene Unrecht sicher und dient damit einem funktionierenden Rechtsstaat. 

20. Wahlperiode 

Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung 

Gutachtliche Stellungnahme, hier: keine Prüfbitte 
Entwurf eines Sechsten Gesetzes zur Verbesserung rehabilitierungs-
rechtlicher Vorschriften für Opfer der politischen Verfolgung in der 
ehemaligen DDR 

verfoullonni
Ausschussstempel
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Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung 

Der Entwurf folgt damit den Nachhaltigkeitsprinzipien der DNS „(1.) Nachhaltige Entwicklung 
als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen und bei allen Entscheidungen anwenden“ und 
„(5.) Sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren und verbessern“.“ 

Formale Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung: 

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes ist gegeben. Der Bezug zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie ergibt sich hinsichtlich folgender Leitprinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung und Sustainable Development Goals (SDGs: 

 Leitprinzip 1 – Nachhaltige Entwicklung als Leitprinzip konsequent in allen Bereichen 
und bei allen Entscheidungen anwenden, 

 Leitprinzip 3 – Natürliche Lebensgrundlagen erhalten, 

 SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. 

Die Darstellung der Nachhaltigkeit ist plausibel. 
Der Gesetzesentwurf entspricht der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und folgt den 
Leitprinzipien 1 und 3. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 26. September 2024 

Muhanad Al-Halak, MdB
Berichterstatter

 Dr. Rainer Kraft, MdB 
Berichterstatter
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Bundestags-Drucksache: 20/12350 
Bundesrats-Drucksache: 239/24 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag  
(BT-Drs. 20/696) am 26. September 2024 mit dem Entwurf eines Ersten Gesetzes zur 
Änderung des Kulturgutschutzgesetzes (KGSGÄndG) (BT-Drs. 20/12350) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurde zur Nachhaltigkeit folgende Aussage getroffen: 

„Keine.“ 

Formale Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung: 

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfs ist teilweise gegeben. 

Die Darstellung der Nachhaltigkeit ist plausibel. 

Nachhaltigkeitsaspekte werden im Entwurf des Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Kulturgutschutzgesetzes (KGSGÄndG) nicht direkt adressiert. Der Gesetzentwurf konzentriert 
sich primär auf die Anpassung nationaler Bestimmungen an den EU-Rechtsrahmen. Somit 
steht der Entwurf nicht im Widerspruch zur Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, und die 
Prüfung ergibt, dass keine unmittelbaren Bezüge zur Nachhaltigkeit vorliegen, was plausibel 
ist. Eine Prüfbitte wird dementsprechend nicht eingereicht. Dennoch hätten in der Begründung 
des Gesetzentwurfs die möglichen indirekten Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung, wie die 
Bewahrung kultureller Vielfalt und Identität, stärker herausgearbeitet werden können, um das 
Bewusstsein für die potenziellen Auswirkungen kultureller Gesetzgebung auf die 
Nachhaltigkeitsziele zu schärfen. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 26. September 2024 

Johannes Wagner, MdB
Berichterstatter

 Dr. Stefan Kaufmann, MdB 
Berichterstatter

20. Wahlperiode 

Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung 

Gutachtliche Stellungnahme, hier: keine Prüfbitte 
Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des 
Kulturgutschutzgesetzes (KGSGÄndG) 

verfoullonni
Ausschussstempel
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Bundestags-Drucksache: 20/12660 
Bundesrats-Drucksache: 238/24 

Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der 
Bundesregierung auf Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der 
Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag 
(BT - Drs. 20/696) am 26. September 2024 mit dem Entwurf eines 
Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des deutschen Films (Filmförderungsgesetz - FFG)
(BT-Drs. 20/12660) befasst. 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wurden zur Nachhaltigkeit folgende Aussagen 
getroffen: 

„Der Entwurf steht im Einklang mit der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und enthält 
insgesamt eine Vielzahl von Maßnahmen und Impulsen zu größerer sozialer und ökologischer 
Nachhaltigkeit in der Förderung und Ausführung dieses Gesetzes durch die 
Filmförderungsanstalt. 

Die übergeordnete Aufgabe der Filmförderungsanstalt gemäß § 2 Nummer 9, auf angemessene 
Beschäftigungsbedingungen hinzuwirken, und insbesondere das neue Erfordernis einer 
angemessenen Entlohnung von an der Filmproduktion Beschäftigten einschließlich geeigneter 
Maßnahmen zur Sicherung der Altersvorsorge im Rahmen der Produktionsförderung (§ 81) 
zahlen auf das Nachhaltigkeitsziel 1 (Armut in allen ihren Formen und überall beenden), das 
Nachhaltigkeitsziel 5 (Geschlechtergerechtigkeit erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen) sowie das Nachhaltigkeitsziel 3 (Ein gesundes Leben für alle 
Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern) ein. 

Die weiterhin im Entwurf enthaltenen Regelungen zur Sicherstellung geschlechtergerecht 
besetzter Organe und Gremien tragen ebenso wie die neue Vorgabe, Förderanreize und andere 
Maßnahmen zur Steigerung von Diversität in der Produktionsförderung festzulegen, und die 
Schaffung eines Diversitätsbeirates zur Förderung des Nachhaltigkeitsziels 5 
(Geschlechtergerechtigkeit erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung 
befähigen) bei. 

Die Verpflichtung in § 46, neben der Herstellung von barrierefreien Fassungen auch den 
Zugang zu den barrierefreien Fassungen auf allen Verwertungsstufen zu ermöglichen, hat das 
Ziel einer flächendeckenden Zugänglichmachung der geförderten Filme in barrierefreier 
Fassung auf allen Verwertungsstufen. Weiterhin fördern der mögliche Bonus für inklusive 
Werbemaßnahmen nach § 104, der vorgesehene vollständige Zuschuss für Maßnahmen zur 
Herstellung von Barrierefreiheit in Kinos gemäß § 116 Absatz 2 sowie die Ausnahmen von 
Förderhilfehöchstgrenzen für Maßnahmen zur Herstellung von Barrierefreiheit im Kino gemäß 
§ 117 Absatz 2 eine inklusive Gesellschaft und den Schutz der Rechte von Menschen mit 

20. Wahlperiode 

Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung 

Gutachtliche Stellungnahme, hier: keine Prüfbitte 
Entwurf eines Gesetzes über Maßnahmen zur Förderung des 
deutschen Films (Filmförderungsgesetz - FFG) 

verfoullonni
Ausschussstempel
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Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung 

Behinderungen und zahlen damit auf die Nachhaltigkeitsziele 4 (Inklusive, gleichberechtigte 
und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle 
fördern), 10 (Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern) und 16 (Friedliche und 
inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur 
Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf 
allen Ebenen aufbauen) ein. 

Weitreichende Vereinfachungen der Verfahren, klarere Aufgabenzuweisungen an die Organe 
der Filmförderungsanstalt, transparentere Entscheidungsregelungen sowie die insgesamt 
deutliche Automatisierung der verschiedenen Förderbereiche Produktion, Verleih und Kino 
tragen zum Nachhaltigkeitsziel 16 (Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine 
nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und 
leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen) 
bei. 

Zudem berücksichtigt das Regelungsvorhaben das Leitprinzip zur nachhaltigen Entwicklung 
und trägt zur Erreichung der Ziele im Bereich "Nachhaltige Produktion" (Indikator 12.2) der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie bei, indem über die Richtlinienermächtigung in § 80 die 
verbindliche Umsetzung von wirksamen Maßnahmen zur Förderung der ökologisch 
nachhaltigen Filmproduktion geregelt ist. Diese Vorgabe wird bereits jetzt erfüllt durch die qua 
Richtlinie auch in der laufenden Förderung nach dem Filmförderungsgesetz bereits seit März 
2023 geltende zwingende Fördervoraussetzung, die branchenweit einheitlichen ökologischen 
Standards einzuhalten. Diese ökologischen Standards wurden im Schulterschluss der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien mit der Filmförderungsanstalt, den 
Filmfördereinrichtungen der Länder und dem Arbeitskreis Greenshooting, in dem die gesamte 
audiovisuelle Produktionsbranche einschließlich der Videoplattformen und Sender organisiert 
ist, erarbeitet und gelten mittlerweile in der gesamten Film- und audiovisuellen Branche. Sie 
sollen fortlaufend evaluiert, an technische und umweltbezogene Entwicklungen angepasst 
werden und damit stets zukunftsfest ausgestaltet sein. Durch die zwingende Geltung dieser 
ökologischen Standards auch im Filmförderungsgesetz wird die ökologische und 
ressourcenschonende Produktion von Kinofilmen gefördert und ein relevanter Beitrag zum 
nachhaltigen Wirtschaften geleistet.“ 

Formale Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung: 

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes ist gegeben. Der Bezug zur nationalen 
Nachhaltigkeitsstrategie ergibt sich hinsichtlich folgender Sustainable Development Goals 
(SDGs) und Indikatorenbereiche: 

 SDG 1 – Keine Armut, 
 SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen, 
 SDG 4 – Hochwertige Bildung 
 SDG 5 – Geschlechtergleichheit, 
 SDG 10 – Weniger Ungleichheiten, 
 SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen, 

 Indikatorenbereich 12.2 – Nachhaltige Produktion. 

Die Darstellung der Nachhaltigkeit ist plausibel. 
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Parlamentarischer Beirat für 
nachhaltige Entwicklung 

Die im Entwurf des Filmförderungsgesetzes dargelegten Maßnahmen und Regelungen decken 
ein breites Spektrum von Nachhaltigkeitszielen ab, die umfassend und überzeugend dargestellt 
wurden. Durch die Verpflichtung zur Einhaltung von angemessenen 
Beschäftigungsbedingungen und Entlohnungen, die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit 
und Diversität, die Stärkung barrierefreier Filmfassungen sowie die Einhaltung von 
ökologischen Standards in der Filmproduktion wird deutlich, dass der Gesetzentwurf die 
wesentlichen Aspekte der Nachhaltigkeit sowohl in sozialer als auch in ökologischer Hinsicht 
berücksichtigt. Dies spiegelt sich in der expliziten Ausrichtung an mehreren Zielen der 
nachhaltigen Entwicklung wider. Von einer Prüfbitte ist also abzusehen, da der Entwurf bereits 
ein breites Spektrum an Nachhaltigkeitszielen abdeckt und diese umfassend in die Gestaltung 
und Durchführung der Fördermaßnahmen integriert. 

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich. 

Berlin, 26. September 2024 

Johannes Wagner, MdB
Berichterstatter

 Dr. Stefan Kaufmann, MdB 
Berichterstatter
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§ 141 Verwendung von Tilgungen § 142 u n v e r ä n d e r t  

§ 142 Verwendung von Rücklagen, Überschüssen und nicht 
verbrauchten Haushaltsmitteln 

§ 143 u n v e r ä n d e r t  
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T e i l  5  
A u s k u n f t s p f l i c h t e n  u n d  D a t e n

v e r w e n d u n g  

T e i l  5  
u n v e r ä n d e r t  

§ 143 Auskünfte § 144 u n v e r ä n d e r t  

§ 144 Zeitpunkt und Form der Meldepflicht § 145 u n v e r ä n d e r t  

§ 145 Kontrolle der gemeldeten Daten § 146 u n v e r ä n d e r t  

§ 146 Schätzung § 147 u n v e r ä n d e r t  

§ 147 Übermittlung und Veröffentlichung von Daten § 148 u n v e r ä n d e r t  

§ 148 Geschäfts- und Förderbericht, Evaluierungsberichte § 149 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  6  
Ü b e r g a n g s -  u n d  S c h l u s s v o r

s c h r i f t e n  

T e i l  6  
u n v e r ä n d e r t  

§ 149 Übergangsregelungen § 150 u n v e r ä n d e r t  

§ 150 Beendigung der Filmförderung § 151 u n v e r ä n d e r t  

§ 151 Inkrafttreten, Außerkrafttreten § 152 u n v e r ä n d e r t  

T e i l  1  T e i l  1  

A u f b a u  u n d  O r g a n i s a t i o n  
d e r  F i l m f ö r d e r u n g s a n s t a l t  

A u f b a u  u n d  O r g a n i s a t i o n  
d e r  F i l m f ö r d e r u n g s a n s t a l t  

Kapitel 1 Kapitel 1 

Rechtsform und Aufgaben der Filmför
derungsanstalt 

u n v e r ä n d e r t  

§ 1 

 

Filmförderungsanstalt  

(1) Die Filmförderungsanstalt fördert als 
bundesweit tätige Filmförderungseinrichtung 
die Struktur der deutschen Filmwirtschaft und 
die kreativ-künstlerische Qualität des deut
schen Films als Voraussetzung für seinen Er
folg im Inland und im Ausland. Sie ist eine bun
desunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öf
fentlichen Rechts. 
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(2) Die Filmförderungsanstalt kann ihren 
Namen durch Regelung in der Satzung ändern.  

 

(3) Die Filmförderungsanstalt hat ihren 
Sitz in Berlin. 

 

§ 2 

 

Aufgaben der Filmförderungsanstalt  

Die Filmförderungsanstalt hat die Aufgabe,   

1. Maßnahmen zur Förderung des deutschen 
Films und zur Verbesserung der Struktur der 
deutschen Film- und Kinowirtschaft durchzu
führen; 

 

2. die gesamtwirtschaftlichen Belange der Film- 
und Kinowirtschaft in Deutschland zu unter
stützen, insbesondere durch Maßnahmen zur 
Marktforschung einschließlich der Auswer
tung von Daten, zur Bekämpfung der Verlet
zung von Urheber- und Leistungsschutzrech
ten und zur Filmbildung junger Menschen; 

 

3. die Digitalisierung zum Zweck des Erhalts 
und der Zugänglichmachung des deutschen 
Filmerbes zu unterstützen; 

 

4. die internationale Orientierung des deut
schen Filmschaffens und die Grundlagen für 
die Verbreitung und marktgerechte Auswer
tung des deutschen Films im Inland und 
seine wirtschaftliche und kulturelle Ausstrah
lung im Ausland zu verbessern; 

 

5. deutsch-ausländische Gemeinschaftspro
duktionen zu unterstützen; 

 

6. die Zusammenarbeit zwischen der Filmwirt
schaft und den Fernsehveranstaltern zur 
Stärkung des deutschen Kinofilms zu unter
stützen; 

 

7. die Bundesregierung in zentralen Fragen der 
Belange des deutschen Films zu beraten, 
insbesondere im Hinblick auf die Unterstüt
zung der Film- und Kinowirtschaft, technolo
gische Entwicklungen mit Auswirkungen auf 
die Film- und Kinowirtschaft einschließlich 
der Entwicklungen im Bereich Künstliche In
telligenz und die Harmonisierung der Maß
nahmen auf dem Gebiet des Filmwesens in
nerhalb der Europäischen Union; 
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8. auf eine Abstimmung und Koordinierung der 
Filmförderung des Bundes und der Länder 
hinzuwirken; 

 

9. darauf hinzuwirken, dass in der Film- und Ki
nowirtschaft eingesetztes Personal zu sozial
verträglichen und angemessenen Bedingun
gen beschäftigt wird; 

 

10. darauf hinzuwirken, dass die Film- und Kino
wirtschaft ökologisch nachhaltiger wird und 

 

11. darauf hinzuwirken, dass in der Film- und Ki
nowirtschaft Belange der Diversität, Ge
schlechtergerechtigkeit, Inklusion und Anti
diskriminierung angemessen berücksichtigt 
werden. 

 

§ 3 

 

Aufgabenerfüllung  

(1) Die Filmförderungsanstalt gewährt 
Förderhilfen nach Maßgabe des Teils 3 Kapi
tel 1 bis 4. 

 

(2) Die Filmförderungsanstalt kann zudem 
für die Erfüllung ihrer allgemeinen Aufgaben 
nach § 2 Förderhilfen gewähren, soweit diese 
nicht die Gewährung von Förderhilfen nach 
Maßgabe des Teils 3 Kapitel 1 bis 4 betreffen. 
Soweit Förderhilfen nach § 2 Nummer 3 ge
währt werden sollen, muss dies nach Maßgabe 
des § 121 erfolgen. 

 

(3) Die Filmförderungsanstalt darf sich zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Einrichtun
gen beteiligen, wenn die für Kultur und Medien 
zuständige oberste Bundesbehörde dem zu
stimmt. Sie beteiligt sich insbesondere an der 
German Films Service + Marketing GmbH und 
der Vision Kino gGmbH. 

 

(4) Die Filmförderungsanstalt darf zur Er
füllung ihrer Aufgaben zwei- und mehrseitige 
Kooperationsvereinbarungen mit den für die 
Filmförderung zuständigen Stellen anderer 
Staaten und mit den Filmfördereinrichtungen 
der Länder abschließen, um deutsch-ausländi
sche Filmprojekte zu unterstützen. 

 

(5) Die Filmförderungsanstalt trägt bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben ökologischen 
Belangen und Belangen der Diversität, Ge
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schlechtergerechtigkeit, Inklusion und Antidis
kriminierung Rechnung. 

§ 4 

 

Dienstleistungen für andere Einrichtungen  

(1) Die Filmförderungsanstalt soll gegen 
Erstattung der Kosten Aufgaben der Film- und 
Medienförderung für die für Kultur und Medien 
zuständige oberste Bundesbehörde überneh
men.  

 

(2) Sie darf gegen Erstattung der Kosten 
Maßnahmen der Film- und Medienförderung für 
weitere Behörden und öffentlich-rechtliche Stel
len, für andere Filmfördereinrichtungen sowie 
für sonstige branchennahe Einrichtungen 
durchführen. Dies gilt auch für Maßnahmen auf 
dem Gebiet des Filmwesens, die sich aus der 
Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutschland 
in internationalen und supranationalen Organi
sationen ergeben.  

 

Kapitel 2 Kapitel 2 

Organisation Organisation 

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

O r g a n e  O r g a n e  

§ 5 § 5 

Organe der Filmförderungsanstalt u n v e r ä n d e r t  

Organe der Filmförderungsanstalt sind   

1. der Verwaltungsrat,  

2. das Präsidium und  

3. der Vorstand.  
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Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Verwaltungsrat Verwaltungsrat 

§ 6 § 6 

Zusammensetzung Zusammensetzung 

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 37 Mit
gliedern. Die Mitglieder werden wie folgt be
nannt:  

(1) Der Verwaltungsrat besteht aus 37 Mit
gliedern. Die Mitglieder werden wie folgt be
nannt:  

1. drei Mitglieder durch den Deutschen Bundes
tag, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zwei Mitglieder durch den Bundesrat, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. zwei Mitglieder durch die für Kultur und Me
dien zuständige oberste Bundesbehörde, 

3. u n v e r ä n d e r t  

4. drei Mitglieder durch den HDF Kino e. V., 4. u n v e r ä n d e r t  

5. je ein Mitglied durch  5. u n v e r ä n d e r t  

a) die Arbeitsgemeinschaft Kino – Gilde 
Deutscher Filmkunsttheater e. V. und 

 

b) den Bundesverband kommunale Filmar
beit e. V., 

 

6. zwei Mitglieder durch den AllScreens Ver
band Filmverleih und Audiovisuelle Medien 
e. V., 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. ein Mitglied durch die AG Verleih – Verband 
unabhängiger Filmverleiher e. V., 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. drei Mitglieder durch den Bitkom e. V., wobei 
ein Mitglied gemeinsam mit dem eco – Ver
band der Internetwirtschaft e. V. und dem 
ANGA Der Breitbandverband e. V. zu benen
nen ist, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. je ein Mitglied durch  9. u n v e r ä n d e r t  

a) die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bun
desrepublik Deutschland und 

 

b) die Anstalt des öffentlichen Rechts 
„Zweites Deutsches Fernsehen“, 

 

10. zwei Mitglieder durch den VAUNET – Ver
band Privater Medien e. V., 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. drei Mitglieder durch die Allianz Deutscher 
Produzenten – Film & Fernsehen e. V., 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. ein Mitglied durch den Produzentenverband 
e. V., 

12. u n v e r ä n d e r t  
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13. je ein Mitglied durch  13. u n v e r ä n d e r t  

a) die Arbeitsgemeinschaft Dokumentarfilm 
e. V. und 

 

b) die AG Kurzfilm e. V.,  

14. je ein Mitglied durch  14. u n v e r ä n d e r t  

a) den Bundesverband Regie e. V. und  

b) den Deutschen Drehbuchverband e. V.,  

15. ein Mitglied durch den Verband Technischer 
Betriebe für Film und Fernsehen e. V., 

15. u n v e r ä n d e r t  

16. ein Mitglied gemeinsam durch die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di und den 
Deutschen Journalistenverband e. V., 

16. u n v e r ä n d e r t  

17. ein Mitglied durch den Verband Deutscher 
Filmexporteure e. V., 

17. u n v e r ä n d e r t  

18. ein Mitglied durch die Deutsche Filmakade
mie e. V., 

18. u n v e r ä n d e r t  

19. ein Mitglied durch die AG Filmfestival, 19. u n v e r ä n d e r t  

20. ein Mitglied gemeinsam durch die im Diversi
tätsbeirat nach § 26 vertretenen Organisatio
nen, 

20. ein Mitglied gemeinsam durch die im Beirat 
für Vielfalt und Chancengerechtigkeit 
nach § 26 vertretenen Organisationen, 

21. ein Mitglied gemeinsam durch die evangeli
sche und die katholische Kirche. 

21. u n v e r ä n d e r t  

Löst sich eine benennungsberechtigte Organi
sation auf, geht das Recht der Benennung auf 
die rechtsnachfolgende Organisation über. Gibt 
es keine rechtsnachfolgende Organisation, re
duziert sich die Anzahl der Mitglieder des Ver
waltungsrats entsprechend. 

Löst sich eine benennungsberechtigte Organi
sation auf, geht das Recht der Benennung auf 
die rechtsnachfolgende Organisation über. Gibt 
es keine rechtsnachfolgende Organisation, re
duziert sich die Anzahl der Mitglieder des Ver
waltungsrats entsprechend. 

(2) Die nach Absatz 1 Satz 2 Num
mer 1, 3 bis 5, 8 bis 10, 13 und 14  benen
nungsberechtigten Organisationen müssen bei 
der Auswahl der Personen jeweils eine ge
schlechtergerechte Besetzung sicherstellen. 
Eine geschlechtergerechte Besetzung ist bei 
der Auswahl der Personen nach Absatz 1 von 
den folgenden benennungsberechtigten Orga
nisationen jeweils gemeinsam sicherzustellen:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. die Organisationen nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 6 und 7, 

 

2. die Organisationen nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 11 und 12 und 

 

3. die Organisationen nach Absatz 1 Satz 2 
Nummer 15 bis 17. 
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(3) Für jedes Mitglied wird ein stellvertre
tendes Mitglied benannt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Filmförderungsanstalt kann in der 
Satzung Ausnahmen zu den Vorgaben in Ab
satz 2 zulassen, wenn hierdurch in der Gesamt
schau eine Besetzung des Verwaltungsrats er
reicht werden kann, die dem Ziel der Ge
schlechtergerechtigkeit noch näher kommt.  

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die benennungsberechtigten Organi
sationen und Verfassungsorgane können bei 
Vorliegen eines wichtigen Grundes die Benen
nung widerrufen und ein anderes Mitglied be
nennen. Die Benennung eines von mehreren 
Organisationen gemeinsam benannten Mit
glieds kann nur von den zuständigen Organisa
tionen gemeinsam widerrufen werden. Scheidet 
ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied 
vorzeitig aus, so wird für den Rest der Amtszeit 
eine Nachfolge benannt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 7 § 7 

Berufung, Amtszeit, Unabhängigkeit u n v e r ä n d e r t  

(1) Die für Kultur und Medien zuständige 
oberste Bundesbehörde beruft die Mitglieder 
des Verwaltungsrats und die stellvertretenden 
Mitglieder. 

 

(2) Die Amtszeit der Mitglieder und der 
stellvertretenden Mitglieder beginnt mit der kon
stituierenden Sitzung des Verwaltungsrats nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes und endet mit Ab
lauf des 31. Dezember 2029. Die für Kultur und 
Medien zuständige oberste Bundesbehörde be
ruft die Nachfolge eines ausgeschiedenen Mit
glieds oder stellvertretenden Mitglieds des Ver
waltungsrats für den Rest der Amtszeit.  

 

(3) Die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Verwaltungsrats sind unabhän
gig und an Weisungen nicht gebunden. 

 

§ 8 § 8 

Vorsitz u n v e r ä n d e r t  

Der Verwaltungsrat wählt aus seiner Mitte 
eine Person, die den Vorsitz innehat, und eine 
Person, die den stellvertretenden Vorsitz inne
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hat. Der Vorsitz und die Stellvertretung müssen 
insgesamt geschlechtergerecht besetzt sein. 

§ 9 § 9 

Beschlussfähigkeit, Verfahren, Geschäfts
ordnung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Verwaltungsrat entscheidet durch 
Beschlussfassung der Mitglieder in einer Sit
zung. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens 
19 Mitglieder teilnehmen.  

 

(2) Der Verwaltungsrat fasst seine Be
schlüsse mit einfacher Mehrheit der teilneh
menden Mitglieder, soweit in diesem Gesetz 
nichts Abweichendes geregelt ist. Bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme der Person, 
die den Vorsitz innehat. 

 

(3) Bei der Berufung der Sitzung kann vor
gesehen werden, dass die Mitglieder auch ohne 
Anwesenheit am Versammlungsort im Wege 
der elektronischen Kommunikation an der Ver
waltungsratssitzung teilnehmen können (hyb
ride Sitzung) oder nur im Wege der elektroni
schen Kommunikation teilnehmen und andere 
Mitgliederrechte ausüben können (virtuelle Sit
zung). 

 

(4) Eine Beschlussfassung ist auch im 
Umlaufverfahren in Textform zulässig, wenn 
nicht mindestens zwei Mitglieder innerhalb der 
vom Vorsitz mit der Einleitung des Umlaufver
fahrens gesetzten angemessenen Frist dieser 
Art der Beschlussfassung widersprechen. Ab
satz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entspre
chend. 

 

(5) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Ge
schäftsordnung. Sie bedarf der Genehmigung 
durch die für Kultur und Medien zuständige 
oberste Bundesbehörde. 

 

§ 10 § 10 

Aufgaben u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Verwaltungsrat beschließt über 
alle grundsätzlichen Fragen, die zum Aufga
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benbereich der Filmförderungsanstalt gehören, 
verabschiedet den Haushalt der Filmförde
rungsanstalt und beschließt Richtlinien nach 
diesem Gesetz sowie die Satzung der Filmför
derungsanstalt. 

(2) Der Verwaltungsrat entscheidet auf 
Vorschlag des Vorstands über Förderhilfen ge
mäß § 3 Absatz 2, soweit nicht der Vorstand 
nach § 23 Absatz 1 Satz 1 hierfür zuständig ist. 

 

(3) Der Verwaltungsrat beschließt in den 
ersten sechs Monaten jedes Wirtschaftsjahres 
über die Entlastung des Vorstands und des Prä
sidiums. § 109 Absatz 3 der Bundeshaushalts
ordnung findet keine Anwendung. Die Mitglie
der des Präsidiums sind bei der Abstimmung 
über die Entlastung des Präsidiums nicht 
stimmberechtigt. Die Entlastung enthält keinen 
Verzicht auf Ersatzansprüche. 

 

§ 11 § 11 

Richtlinien u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Verwaltungsrat kann Regelungen 
durch Richtlinien nach Maßgabe dieses Geset
zes treffen. Dies betrifft insbesondere  

 

1. Anforderungen an die Anträge nach diesem 
Gesetz und die ihnen beizufügenden Unter
lagen, 

 

2. Antragsfristen,  

3. Voraussetzungen für die Auszahlung und 
Rückzahlung von Förderhilfen, 

 

4. Anforderungen an Zeitpunkt, Art und Form 
der Verwendungsnachweise, 

 

5. Anforderungen an die jeweils in der Förde
rung anerkennungsfähigen Kosten und die 
Tilgungsbestimmungen sowie 

 

6. zusätzliche Fördervoraussetzungen, die der 
Erfüllung der Aufgaben nach § 2 und der da
mit verbundenen Ziele dienen.  

 

Dabei ist sicherzustellen, dass den Grundsät
zen sparsamer Wirtschaftsführung Rechnung 
getragen wird. 

 

(2) Der Verwaltungsrat beschließt Richtli
nien nach diesem Gesetz mit einer Mehrheit 
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von zwei Dritteln der Stimmen, mindestens aber 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder.  

(3) Die Richtlinien und deren Änderungen 
bedürfen der Genehmigung durch die für Kultur 
und Medien zuständige oberste Bundesbe
hörde. 

 

§ 12 § 12 

Ausschüsse u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Verwaltungsrat kann Ausschüsse 
bilden, wenn dem eine Mehrheit von zwei Drit
teln seiner Mitglieder zustimmt. 

 

(2) Die Ausschüsse bereiten die Be
schlüsse des Verwaltungsrats im jeweiligen 
Aufgabenbereich vor. Sie berichten dem Ver
waltungsrat regelmäßig. 

 

(3) Näheres regelt der Verwaltungsrat in 
seiner Geschäftsordnung nach § 9 Absatz 5. 

 

§ 13 § 13 

Förderkommissionen Förderkommissionen 

(1) Der Verwaltungsrat kann für Entschei
dungen über Förderhilfen nach § 3 Absatz 2 
Förderkommissionen einsetzen, wenn dem 
eine Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
zustimmt. Wenn Förderkommissionen für die 
Umsetzung von zwei- oder mehrseitigen zwi
schenstaatlichen Abkommen der Bundesrepub
lik Deutschland über die Gemeinschaftsproduk
tion von Filmen eingesetzt werden sollen, sind 
etwaige Vorgaben zur Besetzung der Kommis
sionen einzuhalten. In Fällen von Satz 2 hat die 
Einsetzung der Kommissionen und ihre Beset
zung im Einvernehmen mit der für Kultur und 
Medien zuständigen obersten Bundesbehörde 
zu erfolgen.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) In den Fällen des Absatzes 1 delegiert 
der Verwaltungsrat seine Entscheidungskom
petenz nach § 10 Absatz 2 auf die entspre
chende Förderkommission. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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 (3) Die Filmförderungsanstalt kann für 
Entscheidungen nach § 135 Absatz 2 Satz 1 
eine Förderkommission einsetzen. In die
sem Fall delegiert die Filmförderungsanstalt 
ihre Entscheidungskompetenz auf die ent
sprechende Förderkommission. 

(3) Die Amtszeit der Mitglieder der Förder
kommissionen endet jeweils spätestens mit Ab
lauf des 31. Dezember 2029.  

(4) u n v e r ä n d e r t  

(4) Sollen im Rahmen der Förderung nach 
§ 3 Absatz 2 Förderhilfen für die Herstellung 
von Filmen vergeben werden, stellt der Verwal
tungsrat durch Richtlinie nach § 11 sicher, dass 
die geförderten Filme den Allgemeinen Bestim
mungen in Teil 3 Kapitel 1 entsprechen.  

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 14 § 14 

Befangenheit u n v e r ä n d e r t  

(1) Steht ein Mitglied des Verwaltungsrats 
zu einem Dritten in einem persönlichen Nähe
verhältnis oder in vertraglichen oder organ
schaftlichen Beziehungen, die geeignet sind, 
Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsaus
übung zu rechtfertigen, so darf dieses Mitglied 
nicht an Beschlüssen mitwirken, insbesondere 
nicht an Beschlüssen über die Gewährung von 
Förderhilfen, die den Dritten begünstigen kön
nen. § 20 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
bleibt unberührt. 

 

(2) Beschlüsse, an denen ein Mitglied des 
Verwaltungsrats entgegen Absatz 1 mitgewirkt 
hat, sind unwirksam, wenn nicht ausgeschlos
sen werden kann, dass die Stimme dieses Mit
glieds den Ausschlag gegeben hat. 
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Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 

Präsidium Präsidium 

§ 15 § 15 

Zusammensetzung Zusammensetzung 

(1) Das Präsidium setzt sich aus den fol
genden zehn Personen zusammen: 

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. der Person, die den Vorsitz des Verwaltungs
rats innehat, 

 

2. einem vom Deutschen Bundestag benannten 
Mitglied des Verwaltungsrats, 

 

3. einem von der für Kultur und Medien zustän
digen obersten Bundesbehörde benannten 
Mitglied des Verwaltungsrats, 

 

4. je einem vom Verwaltungsrat mit der Mehr
heit der Stimmen gewählten Mitglied oder 
stellvertretenden Mitglied des Verwaltungs
rats, das benannt worden ist  

 

a) von den Verbänden der Filmhersteller,  

b) von den Verbänden der Filmverleiher,  

c) von den Verbänden der Kinos,  

d) von den Verbänden der Videowirtschaft,  

e) von den Verbänden der privaten Fern
sehveranstalter und 

 

f) von den Verbänden der öffentlich-recht
lichen Fernsehveranstalter, 

 

5. einem vom Verwaltungsrat mit der Mehrheit 
der Stimmen gewählten Mitglied aus dem 
Kreis der von der Arbeitsgemeinschaft Doku
mentarfilm e. V., dem Bundesverband Regie 
e. V., der AG Kurzfilm e. V. und dem Deut
schen Drehbuchverband e. V. für den Ver
waltungsrat benannten Personen auf ge
meinsamen Vorschlag dieser Organisatio
nen. 

 

(2) Die nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 
benannten Personen müssen unterschiedliche 
Geschlechter haben. Die Mitglieder nach Ab
satz 1 Nummer 4 und 5 sind so zu wählen, 

(2) u n v e r ä n d e r t  



Entwurf Beschlüsse des 22. Ausschusses 

dass eine geschlechtergerechte Besetzung des 
Präsidiums gewährleistet ist. 

(3) Für jedes Mitglied wird ein stellvertre
tendes Mitglied gewählt. Die Absätze 1 und 2 
gelten entsprechend. 

(3) Für jedes Mitglied wird ein stellvertre
tendes Mitglied benannt oder gewählt. Die Ab
sätze 1 und 2 gelten entsprechend. 

§ 16 § 16 

Amtszeit u n v e r ä n d e r t  

Die Präsidiumsmitglieder werden jeweils 
für die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Verwal
tungsrat benannt oder gewählt. 

 

§ 17 § 17 

Vorsitz u n v e r ä n d e r t  

Den Vorsitz des Präsidiums führt die Per
son, die den Vorsitz des Verwaltungsrats inne
hat. Das Präsidium wählt aus seiner Mitte eine 
Person, die den stellvertretenden Vorsitz inne
hat. 

 

§ 18 § 18 

Beschlussfähigkeit, Verfahren, Geschäfts
ordnung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Präsidium entscheidet durch Be
schlussfassung der Mitglieder in einer Sitzung. 
Es ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs 
Mitglieder teilnehmen. 

 

(2) Das Präsidium fasst seine Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit der teilnehmenden Mit
glieder, mindestens aber mit vier Stimmen, so
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme der Person, die den Vorsitz innehat. 

 

(3) Ein Mitglied des Präsidiums, das ver
hindert ist, an einer Sitzung teilzunehmen, kann 
ein anderes Mitglied des Präsidiums schriftlich 
oder elektronisch zur Stimmabgabe bevoll
mächtigen. Jedes Mitglied kann nur ein abwe
sendes Mitglied vertreten. 

 

(4) Bei der Berufung der Sitzung kann vor
gesehen werden, dass die Mitglieder auch ohne 
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Anwesenheit am Versammlungsort im Wege 
der elektronischen Kommunikation an der Prä
sidiumssitzung teilnehmen können (hybride Sit
zung) oder nur im Wege der elektronischen 
Kommunikation teilnehmen und andere Mitglie
derrechte ausüben können (virtuelle Sitzung).  

(5) Eine Beschlussfassung ist auch im 
Umlaufverfahren in Textform zulässig, wenn 
nicht mindestens zwei Mitglieder innerhalb der 
vom Vorsitz mit der Einleitung des Umlaufver
fahrens gesetzten angemessenen Frist dieser 
Art der Beschlussfassung widersprechen. Ab
satz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entspre
chend. 

 

(6) Das Präsidium gibt sich eine Ge
schäftsordnung. Sie bedarf der Genehmigung 
durch die für Kultur und Medien zuständige 
oberste Bundesbehörde. 

 

§ 19 § 19 

Aufgaben, Rechte u n v e r ä n d e r t  

(1) Das Präsidium überwacht die Tätigkeit 
des Vorstands. Dies gilt auch für das Handeln 
des Vorstands bei Beteiligungen nach § 3 Ab
satz 3. 

 

(2) Das Präsidium trifft Beschlüsse über 
die Dienstverträge mit der zum Vorstand und 
der zur Stellvertretung bestellten Person. Die 
Person, die den Vorsitz des Präsidiums innehat, 
vertritt die Filmförderungsanstalt beim Ab
schluss und bei der Beendigung der Dienstver
träge, bei sonstigen Rechtsgeschäften mit dem 
Vorstand und bei Rechtsstreitigkeiten zwischen 
der Filmförderungsanstalt und dem Vorstand. 

 

(3) Das Präsidium setzt die Frist für die 
Vorlage der Jahresrechnung. 

 

§ 20 § 20 

Befangenheit u n v e r ä n d e r t  

§ 14 gilt für die Mitglieder des Präsidiums 
entsprechend. 
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Unterabschnitt 3 Unterabschnitt 3 

Vorstand Vorstand 

§ 21 § 21 

Bestellung, Stellvertretung, Amtszeit, Ge
schäftsordnung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Vorstand besteht aus einer Per
son. Die Stellvertretung wird mit mindestens ei
ner Person besetzt. Der Vorstand und die Stell
vertretung müssen geschlechtergerecht besetzt 
sein. 

 

(2) Der Verwaltungsrat bestellt den Vor
stand und die zur Stellvertretung bestellte Per
son auf Vorschlag des Präsidiums für bis zu fünf 
Jahre. Wiederholte Bestellungen sind zulässig. 
Das Nähere zur Bestellung des Vorstands und 
der zur Stellvertretung bestellten Person regelt 
die Satzung. 

 

(3) Der Vorstand und die zur Stellvertre
tung bestellte Person können vor Ablauf ihrer 
Amtszeit nur aus wichtigem Grund abberufen 
werden. Für die Abberufung ist ein Beschluss 
des Verwaltungsrats erforderlich, dem zwei 
Drittel seiner Mitglieder zugestimmt haben. Die 
betroffene Person ist vor der Entscheidung des 
Verwaltungsrats anzuhören. 

 

(4) Der Vorstand, die zur Stellvertretung 
bestellte Person und die Beschäftigten der Film
förderungsanstalt dürfen in der Film-, Kino- und 
Medienwirtschaft kein Handelsgewerbe betrei
ben und keine Geschäfte für eigene oder 
fremde Rechnung tätigen. Sie dürfen sich nicht 
an einer Handelsgesellschaft beteiligen, die auf 
dem Gebiet der Film-, Kino- und Medienwirt
schaft tätig ist. 

 

(5) Das Präsidium beschließt eine Ge
schäftsordnung für den Vorstand. Sie bedarf 
der Genehmigung durch die für Kultur und Me
dien zuständige oberste Bundesbehörde. 
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§ 22 § 22 

Aufgaben, Rechte Aufgaben, Rechte 

(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der 
Filmförderungsanstalt in eigener Verantwortung 
nach Maßgabe der Beschlüsse des Präsidiums 
und des Verwaltungsrats. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Vorstand vertritt die Filmförde
rungsanstalt gerichtlich und außergerichtlich. 
Der Vorstand darf Bevollmächtigte nur mit Zu
stimmung des Präsidiums bestellen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Vorstand ist mit der Zustimmung 
des Verwaltungsrats berechtigt, Kooperations
vereinbarungen gemäß § 3 Absatz 4 für die 
Filmförderungsanstalt zu schließen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Nähere zu Aufgaben und Rechten 
des Vorstands einschließlich der Einräumung 
von Vertretungsrechten und Entscheidungsbe
fugnissen an andere Personen regelt die Ge
schäftsordnung.  

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Der Vorstand und die zur Stellvertre
tung bestellte Person sind berechtigt, ohne 
Stimmrecht an den Sitzungen des Verwaltungs
rats und seiner Ausschüsse sowie an den Sit
zungen der Förderkommissionen, des Präsidi
ums und des Diversitätsbeirats teilzunehmen. 
Der Vorstand und die zur Stellvertretung be
stellte Person müssen auf Verlangen jederzeit 
angehört werden. Die Sätze 1 und 2 gelten 
nicht, wenn persönliche Angelegenheiten des 
Vorstands oder der zur Stellvertretung bestell
ten Person betroffen sind. 

(5) Der Vorstand und die zur Stellvertre
tung bestellte Person sind berechtigt, ohne 
Stimmrecht an den Sitzungen des Verwaltungs
rats und seiner Ausschüsse sowie an den Sit
zungen der Förderkommissionen, des Präsidi
ums und des Beirats für Vielfalt und Chan
cengerechtigkeit teilzunehmen. Der Vorstand 
und die zur Stellvertretung bestellte Person 
müssen auf Verlangen jederzeit angehört wer
den. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn per
sönliche Angelegenheiten des Vorstands oder 
der zur Stellvertretung bestellten Person betrof
fen sind. 

§ 23 § 23 

Förderentscheidungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Vorstand entscheidet, soweit in 
diesem Gesetz nichts Abweichendes geregelt 
ist, über Förderhilfen für die Erfüllung der allge
meinen Aufgaben der Filmförderungsanstalt 
gemäß § 3 Absatz 2 bis zu einem Betrag von 
150 000 Euro. Der Verwaltungsrat kann den 
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Betrag durch Beschluss mit einfacher Mehrheit 
erhöhen. 

(2) Der Vorstand entscheidet, soweit in 
diesem Gesetz nichts Abweichendes geregelt 
ist,  

 

1. über das Vorliegen der allgemeinen Bestim
mungen nach Teil 3 Kapitel 1 Abschnitt 1, 

 

2. über nicht bewertende Entscheidungen im 
Rahmen der Förderung nach Kooperations
vereinbarungen gemäß § 3 Absatz 4 und 

 

3. über Maßnahmen im Rahmen der Förderung 
der Digitalisierung des deutschen Filmerbes 
gemäß Teil 3 Kapitel 5, soweit eine aufgrund 
des § 121 Absatz 1 erlassene Richtlinie 
nichts Abweichendes vorsieht. 

 

(3) Bei bereits bewilligten Vorhaben kann 
der Vorstand im Einzelfall auf Antrag des För
derempfängers oder der Förderempfängerin 
Ausnahmen von einzelnen allgemeinen Bestim
mungen nach Teil 3 Kapitel 1 Abschnitt 1 und 
Ausnahmen von einzelnen in Teil 3 Kapi
tel 2 bis 4 geregelten Auszahlungsvorausset
zungen zulassen, wenn  

 

1. es aufgrund höherer Gewalt der Förderemp
fängerin oder dem Förderempfänger nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist, diese Vo
raussetzungen zu erfüllen, und 

 

2. die Gesamtwürdigung des Vorhabens und 
die Gesamtumstände dies rechtfertigen. 

 

Ausnahmen von den Bestimmungen zu nicht 
förderfähigen Filmen nach § 45 sind nicht zuläs
sig. Die Entscheidung über die Zulassung von 
Ausnahmen bedarf der Zustimmung der für Kul
tur und Medien zuständigen obersten Bundes
behörde.  

 

§ 24 § 24 

Entscheidungen zu Sperrfristen Entscheidungen zu Sperrfristen 

(1) Der Vorstand entscheidet über An
träge zu Sperrfristen nach den §§ 55, 56 und 
58, 59.  

(1) Der Vorstand entscheidet über An
träge zu Sperrfristen nach den §§ 55 bis 58.  

(2) Der Vorstand soll bei grundsätzlichen 
Fragen zur Anwendung der Sperrfristenrege
lungen vor seiner Entscheidung den Verwal
tungsrat befassen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 25 § 25 

Befangenheit u n v e r ä n d e r t  

§ 14 gilt für den Vorstand und die zur Stell
vertretung bestellte Person entsprechend. 

 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

D i v e r s i t ä t s b e i r a t  B e i r a t  f ü r  V i e l f a l t  u n d  
C h a n c e n g e r e c h t i g k e i t  

§ 26 § 26 

Zusammensetzung Zusammensetzung 

(1) Die Filmförderungsanstalt bestellt ei
nen Diversitätsbeirat für Belange der Diversität, 
Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Anti
diskriminierung.  

(1) Die Filmförderungsanstalt bestellt ei
nen Beirat für Vielfalt und Chancengerechtig
keit für Belange der Diversität, Geschlechter
gerechtigkeit, Inklusion und Antidiskriminie
rung.  

(2) Der Diversitätsbeirat hat mindestens 
sechs Mitglieder und muss insgesamt ge
schlechtergerecht besetzt sein.  

(2) Der Beirat für Vielfalt und Chancen
gerechtigkeit hat mindestens sechs Mitglieder 
und muss insgesamt geschlechtergerecht be
setzt sein und soll in seiner Zusammenset
zung die Vielfalt der Gesellschaft entspre
chend den Diskriminierungsmerkmalen des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897), das 
zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 414) ge
ändert worden ist, widerspiegeln.  

(3) Bei der Auswahl der Beiratsmitglieder 
soll eine umfassende Repräsentation von 
Diversitätsdimensionen sichergestellt werden.  

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 27 § 27 

Amtszeit u n v e r ä n d e r t  

Die Amtszeit der Beiratsmitglieder endet 
spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2029. 
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§ 28 § 28 

Vorsitz u n v e r ä n d e r t  

Der Beirat wählt aus seiner Mitte eine Per
son, die den Vorsitz innehat, und eine Person, 
die den stellvertretenden Vorsitz innehat. 

 

§ 29 § 29 

Beschlussfähigkeit, Verfahren, Geschäfts
ordnung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Beirat entscheidet durch Be
schlussfassung der Mitglieder in einer Sitzung. 
Er ist beschlussfähig, wenn mindestens die 
Hälfte der Mitglieder teilnehmen. 

 

(2) Der Beirat fasst seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit der teilnehmenden Mitglie
der, mindestens aber mit zwei Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der 
Person, die den Vorsitz innehat. 

 

(3) Bei der Berufung der Sitzung kann vor
gesehen werden, dass die Mitglieder auch ohne 
Anwesenheit am Versammlungsort im Wege 
der elektronischen Kommunikation an der Bei
ratssitzung teilnehmen können (hybride Sit
zung) oder nur im Wege der elektronischen 
Kommunikation teilnehmen und andere Mitglie
derrechte ausüben können (virtuelle Sitzung).  

 

(4) Eine Beschlussfassung ist auch im 
Umlaufverfahren in Textform zulässig, wenn 
nicht mindestens zwei Mitglieder innerhalb der 
vom Vorsitz mit der Einleitung des Umlaufver
fahrens gesetzten angemessenen Frist dieser 
Art der Beschlussfassung widersprechen. Ab
satz 1 Satz 2 und Absatz 2 gelten entspre
chend. 

 

(5) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsord
nung. Sie bedarf der Genehmigung durch die 
für Kultur und Medien zuständige oberste Bun
desbehörde. 
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§ 30 § 30 

Aufgaben Aufgaben 

Der Beirat berät die Filmförderungsanstalt 
bei Fragestellungen zu Diversität, Geschlech
tergerechtigkeit, Inklusion und Antidiskriminie
rung und ist bei diesen Fragestellungen recht
zeitig einzubeziehen. Er wirkt bei der Richtlinie 
nach § 65 Satz 1 mit. Über die Erfüllung der 
Aufgaben hinaus nimmt der Beirat weder unmit
telbar noch mittelbar Einfluss auf künstlerische 
Entscheidungen. 

Der Beirat berät die Filmförderungsanstalt 
bei Fragestellungen zu Diversität, Geschlech
tergerechtigkeit, Inklusion und Antidiskriminie
rung und ist bei diesen Fragestellungen recht
zeitig einzubeziehen. Er wirkt bei den Richtli
nien nach § 65 Absatz 1 und 2 mit. Über die 
Erfüllung der Aufgaben hinaus nimmt der Beirat 
weder unmittelbar noch mittelbar Einfluss auf 
künstlerische Entscheidungen. 

§ 31 § 31 

Befangenheit u n v e r ä n d e r t  

§ 14 gilt für die Mitglieder des Beirats ent
sprechend. 

 

Kapitel 3 Kapitel 3 

Satzung, Haushalt, Aufsicht Satzung, Haushalt, Aufsicht 

§ 32 § 32 

Satzung Satzung 

(1) Die Satzung der Filmförderungsanstalt 
regelt, soweit dieses Gesetz keine Bestimmung 
trifft und die haushaltsrechtlichen Vorschriften 
des Bundes nicht entgegenstehen, das Nähere 
insbesondere über  

(1) Die Satzung der Filmförderungsanstalt 
regelt, soweit dieses Gesetz keine Bestimmung 
trifft und die haushaltsrechtlichen Vorschriften 
des Bundes nicht entgegenstehen, das Nähere 
insbesondere über  

1. die Aufstellung und Ausführung des Wirt
schaftsplans, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. das Rechnungswesen, 2. u n v e r ä n d e r t  

3. die Rechnungslegung, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. die Prüfung der Rechnung der Filmförde
rungsanstalt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. das Verfahren zur Wahl der Mitglieder des 
Präsidiums nach § 15 Absatz 1 Nummer 4 
und 5, 

5. u n v e r ä n d e r t  



Entwurf Beschlüsse des 22. Ausschusses 

6. die Ausgestaltung und das Verfahren zur Ein
setzung der Förderkommissionen nach § 13, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die Zuständigkeiten innerhalb der Filmförde
rungsanstalt bei Widersprüchen gegen die 
Entscheidungen der Organe und Förderkom
missionen, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Ausgestaltung und das Verfahren zur Be
stellung des Diversitätsbeirats nach § 26 und  

8. die Ausgestaltung und das Verfahren zur Be
stellung des Beirats für Vielfalt und Chan
cengerechtigkeit nach § 26 und  

9. die Ausgestaltung des Compliance-Manage
ment-Systems nach § 38 Absatz 2 und die 
Umsetzung der entsprechenden Anforderun
gen. 

9. u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Verwaltungsrat beschließt die Sat
zung und deren Änderungen mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Stimmen, mindestens aber 
mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Satzung und deren Änderungen 
bedürfen der Genehmigung durch die für Kultur 
und Medien zuständige oberste Bundesbe
hörde. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 33 § 33 

Wirtschaftsplan u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Verwaltungsrat stellt jährlich vor 
Beginn des Wirtschaftsjahres einen Wirt
schaftsplan nach den Grundsätzen der Spar
samkeit und Wirtschaftlichkeit fest. Darin sind, 
getrennt nach Zweckbestimmung und Ansatz, 
alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausga
ben der Filmförderungsanstalt im kommenden 
Wirtschaftsjahr zu veranschlagen. Der Wirt
schaftsplan muss in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichen sein. Der Wirtschaftsplan bedarf 
der Genehmigung durch die für Kultur und Me
dien zuständige oberste Bundesbehörde. 

 

(2) Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat 
den Entwurf des Wirtschaftsplans rechtzeitig 
vor Beginn des Wirtschaftsjahres vorzulegen. 

 

(3) Bei Bedarf kann ein Nachtragshaus
halt aufgestellt werden. Absatz 1 gilt entspre
chend. 

 

(4) Das Wirtschaftsjahr ist das Kalender
jahr. Ist bis zum Schluss eines Wirtschaftsjah
res der Wirtschaftsplan für das folgende Jahr 
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noch nicht festgestellt, so bedürfen Ausgaben 
der Zustimmung des Verwaltungsrats. 

§ 34 § 34 

Haushalts- und Wirtschaftsführung u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Wirtschaftsplan ist nach den 
Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaft
lichkeit auszuführen. 

 

(2) Im Wirtschaftsplan nicht veranschlagte 
Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Ver
waltungsrats. Die Zustimmung darf nur dann er
teilt werden, wenn  

 

1. die Filmförderungsanstalt zu den Ausgaben 
unmittelbar kraft Gesetzes verpflichtet ist 
oder die Ausgaben der Erfüllung der gesetz
lichen Aufgaben der Filmförderungsanstalt 
dienen und 

 

2. für die Ausgaben ein unvorhergesehenes 
und unabweisbares Bedürfnis vorliegt. 

 

§ 35 § 35 

Rücklagen u n v e r ä n d e r t  

(1) Zur Sicherung ihrer Haushaltswirt
schaft und zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann 
die Filmförderungsanstalt Rücklagen bilden. 
Von den bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 
zu erwartenden Einnahmen aus der Filmab
gabe dürfen nicht mehr als 10 Prozent der 
Rücklage zugeführt werden. Die Beschränkung 
nach Satz 2 gilt nicht für Rücklagen, die auf
grund von gegen die Abgabebescheide einge
legten Rechtsmitteln gebildet werden. 

 

(2) Zuführungen und Entnahmen bei den 
Rücklagen sind im Wirtschaftsplan zu veran
schlagen. 

 

(3) Über die Bildung sowie Auflösung und 
Verwendung von Rücklagen beschließt der 
Verwaltungsrat mit einer Mehrheit von zwei Drit
teln der Stimmen, mindestens aber mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder. 
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§ 36 § 36 

Stundung, Niederschlagung und Erlass von 
Ansprüchen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Für die Stundung, die Niederschla
gung und den Erlass von Ansprüchen der Film
förderungsanstalt gilt, soweit in diesem Gesetz 
nichts Abweichendes geregelt ist, § 59 Ab
satz 1 der Bundeshaushaltsordnung entspre
chend. § 59 Absatz 2 der Bundeshaushaltsord
nung findet keine Anwendung. 

 

(2) Die Niederschlagung und der Erlass 
von Ansprüchen bedürfen der Zustimmung des 
Verwaltungsrats. Abweichend von Satz 1 kann 
in der Satzung geregelt werden, dass der Vor
stand Ansprüche von nicht erheblicher finanzi
eller Bedeutung niederschlagen kann. 

 

§ 37 § 37 

Rechnungslegung und Prüfung der Jahres
rechnung 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Filmförderungsanstalt hat über alle 
Einnahmen und Ausgaben sowie über das Ver
mögen und die Schulden der Filmförderungsan
stalt im abgelaufenen Wirtschaftsjahr Rech
nung zu legen. Satz 1 gilt auch für Veränderun
gen an den in Satz 1 genannten Positionen. Die 
Jahresrechnung ist der für Kultur und Medien 
zuständigen obersten Bundesbehörde vorzule
gen. 

 

(2) Das Rechnungswesen der Filmförde
rungsanstalt hat den Grundsätzen ordnungsge
mäßer Buchführung zu entsprechen. Die Jah
resrechnung umfasst eine Bilanz, eine Gewinn-
und-Verlust-Rechnung, einen Anhang sowie ei
nen Lagebericht und ist entsprechend den Re
gelungen des Handelsgesetzbuches für große 
Kapitalgesellschaften aufzustellen. 

 

(3) Die Jahresrechnung wird auf Kosten 
der Filmförderungsanstalt durch Wirtschafts
prüfer oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
geprüft. Die Wirtschaftsprüfer oder Wirtschafts
prüfungsgesellschaften bestellt der Verwal
tungsrat auf Vorschlag des Vorstands. 
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(4) Die Prüfung der Jahresrechnung ist 
nach den vom Institut der Wirtschaftsprüfer ent
wickelten Prüfungsstandards durchzuführen. 
Der Prüfbericht ist dem Verwaltungsrat, der für 
Kultur und Medien zuständigen obersten Bun
desbehörde und dem Bundesrechnungshof 
vorzulegen. § 109 Absatz 2 der Bundeshaus
haltsordnung findet keine Anwendung. 

 

§ 38 § 38 

Transparenz u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Filmförderungsanstalt veröffent
licht die für die Tätigkeit im Geschäftsjahr ge
währten Bezüge des Vorstands sowie der zur 
Stellvertretung bestellten Person. Dies gilt auch 
für nicht unerhebliche Vergütungen für Neben
tätigkeiten der genannten Personen. 

 

(2) Die Filmförderungsanstalt hat ein wirk
sames Compliance-Management-System nach 
anerkannten Standards einzurichten, das dazu 
dient, die Einhaltung geltender Regeln und Ge
setze zu gewährleisten. Das System ist an den 
aktuellen Stand anzupassen. Die Filmförde
rungsanstalt hat dafür eine in Ausübung der Tä
tigkeit unabhängige Compliance-Person zu be
auftragen, die regelmäßig an das Präsidium be
richtet. Soweit ein anderes Gremium unmittel
bar berührt ist, ist auch an dieses zu berichten. 

 

§ 39 § 39 

Aufsicht u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Filmförderungsanstalt untersteht 
der Rechtsaufsicht der für Kultur und Medien 
zuständigen obersten Bundesbehörde. Die Auf
sichtsbehörde ist befugt, Anordnungen zu tref
fen, um den Geschäftsbetrieb der Filmförde
rungsanstalt mit dem geltenden Recht in Ein
klang zu halten. 

 

(2) Die Filmförderungsanstalt ist verpflich
tet, der Aufsichtsbehörde jederzeit Auskunft 
über ihre Tätigkeit zu erteilen. 

 

(3) Kommt die Filmförderungsanstalt ihren 
Verpflichtungen nach diesem Gesetz nicht 
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nach, so ist die Aufsichtsbehörde befugt, die 
Aufgaben durch einen besonderen Beauftrag
ten durchführen zu lassen oder sie selbst durch
zuführen. 

T e i l  2  T e i l  2  

B e g r i f f s b e s t i m m u n g e n  u n v e r ä n d e r t  

§ 40 

 

Begriffsbestimmungen  

(1) Ein Film ist programmfüllend, wenn er 
eine Vorführdauer von mindestens 79 Minuten, 
bei Kinderfilmen von mindestens 59 Minuten 
hat. Maßgeblich ist die Vorführdauer des Films 
einschließlich des Vor- und Abspanns. 

 

(2) Ein Kinderfilm ist ein Film, der eine 
Freigabe und Kennzeichnung nach § 14 Ab
satz 2 Nummer 1 oder 2 des Jugendschutzge
setzes erhalten hat und sich insbesondere 
durch sein Thema, seine Handlung und seine 
Gestaltung an Kinder richtet und für Kinder ge
eignet ist. 

 

(3) Ein Kurzfilm ist ein Film mit einer Vor
führdauer von höchstens 30 Minuten. Maßgeb
lich ist die Vorführdauer des Films einschließ
lich des Vor- und Abspanns. Werbe- und 
Imagefilme sowie Musikvideos sind keine Kurz
filme im Sinne dieses Gesetzes. 

 

(4) Ein Referenzfilm ist ein Film, für des
sen Erfolg Referenzpunkte nach Maßgabe die
ses Gesetzes vergeben werden.  

 

(5) Hersteller im Sinne dieses Gesetzes 
ist, wer die Verantwortung für die Durchführung 
des Filmvorhabens trägt.  

 

(6) Ein Kino ist ein in der Regel öffentlich 
zugänglicher Ort, der dem Hauptzweck dient, 
gegen Entgelt Filme auf mindestens einer zent
ralen Leinwand einem Publikum vorzuführen. 
Es ist unerheblich, ob der Ort zu Zeiten, in de
nen dort keine Filme vorgeführt werden, zu an
deren Zwecken genutzt wird. 
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(7) Eine reguläre Erstaufführung im Sinne 
dieses Gesetzes ist gegeben, wenn ein Film 
erstmalig an mindestens sieben aufeinanderfol
genden Tagen in einem kinogeeigneten techni
schen Format in einem Kino mit regelmäßigem 
Spielbetrieb im Inland gegen ein marktübliches 
Entgelt vorgeführt wurde. Für Dokumentarfilme 
können durch Richtlinie gemäß § 11 abwei
chende Regelungen getroffen werden. 

 

(8) Eine barrierefreie Fassung eines Films 
ist eine Endfassung des Films in jeweils einer 
Version mit deutschen Untertiteln für Menschen 
mit Hörbehinderungen und mit deutscher Audi
odeskription für Menschen mit Sehbehinderun
gen in marktgerechter und für die jeweilige Aus
wertungsstufe geeigneter Qualität. 

 

(9) Ein Videoabrufdienst ist ein elektroni
scher Informations- oder Kommunikations
dienst, bei dem einzelne Filme für den Empfang 
zu einem von den Nutzerinnen und Nutzern ge
wählten Zeitpunkt auf deren individuellen Abruf 
hin bereitgestellt werden. Unerheblich ist, ob ein 
etwaiges Entgelt für die Nutzung des einzelnen 
Films oder die Nutzbarkeit des gesamten 
Dienstes zu zahlen ist. 

 

(10) Bezahlfernsehen gegen individuelles 
Entgelt ist ein linearer Dienst, bei dem Filme in
nerhalb eines festgelegten Programmangebots 
gegen ein für den einzelnen Film zu entrichten
des Entgelt angeboten werden. 

 

(11) Bezahlfernsehen gegen pauschales 
Entgelt ist ein linearer Dienst, bei dem Filme in
nerhalb eines festgelegten Programmangebots 
gegen ein unabhängig von der Nutzung des ein
zelnen Films zu zahlendes Entgelt angeboten 
werden. 

 

(12) Programmvermarkter sind Anbieter, 
die Bündel mit linearen Programmangeboten 
bestehend aus Kinofilmen und anderen audio
visuellen Inhalten gegen pauschales Entgelt an 
Endverbraucherinnen und Endverbraucher ver
markten. 
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T e i l  3  T e i l  3  

F ö r d e r u n g e n  F ö r d e r u n g e n  

Kapitel 1 Kapitel 1 

Allgemeine Bestimmungen Allgemeine Bestimmungen 

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

F ö r d e r b e s t i m m u n g e n  F ö r d e r b e s t i m m u n g e n  

§ 41 § 41 

Förderfähigkeit von Filmproduktionen; Ver
ordnungsermächtigung 

Förderfähigkeit von Filmproduktionen; Ver
ordnungsermächtigung 

(1) Förderhilfen werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes für die Herstellung, den Ab
satz und die Digitalisierung von Filmen gewährt, 
wenn  

(1) Förderhilfen werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes für die Herstellung, den Ab
satz und die Digitalisierung von Filmen gewährt, 
wenn  

1. der Hersteller seinen Wohnsitz oder Sitz im 
Inland hat oder, sofern der Hersteller seinen 
Wohnsitz oder Sitz in einem anderen Mit
gliedstaat der Europäischen Union oder in ei
nem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
der Schweiz hat, eine Niederlassung im In
land zum Zeitpunkt der Auszahlung hat; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. zumindest eine Endfassung des Films mit ei
ner kinotauglichen, deutschen Untertitelung 
versehen ist oder, abgesehen von Dialogstel
len, für die nach dem Drehbuch eine andere 
Sprache vorgesehen ist, in deutscher Spra
che gedreht oder synchronisiert hergestellt 
ist; 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. für Studioaufnahmen Studios und für die Pro
duktionstechnik sowie die Postproduktion 
technische Dienstleistungsfirmen genutzt 
wurden, die ihren Sitz im Inland oder in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in der Schweiz haben; 

3. u n v e r ä n d e r t  
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4. die regieführende Person Deutsche gemäß 
Artikel 116 des Grundgesetzes ist oder dem 
deutschen Kulturbereich angehört oder die 
Staatsangehörigkeit eines anderen Mitglied
staates der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
der Schweiz besitzt; 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. der Film kulturelle, historische oder gesell
schaftliche Fragen zum Thema hat; 

5. u n v e r ä n d e r t  

6. der Film in deutscher Sprache oder mit einer 
kinotauglichen, deutschen Untertitelung im 
Inland oder als deutscher Beitrag im 
Hauptwettbewerb oder in einer Nebenreihe 
auf einem Festival welturaufgeführt wird und 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. mindestens zwei der folgenden Vorausset
zungen erfüllt sind:  

7. mindestens zwei der folgenden Vorausset
zungen erfüllt sind:  

a) das Originaldrehbuch, auf dem der Film 
basiert, verwendet überwiegend deut
sche Drehorte oder Drehorte in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union, in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in der Schweiz; 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Handlung oder die Stoffvorlage ist 
aus dem Inland, aus einem anderen Mit
gliedstaat der Europäischen Union, aus 
einem anderen Vertragsstaat des Ab
kommens über den Europäischen Wirt
schaftsraum oder aus der Schweiz; 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) der Film verwendet deutsche Motive 
oder solche aus einem anderen Mitglied
staat der Europäischen Union, aus ei
nem anderen Vertragsstaat des Abkom
mens über den Europäischen Wirt
schaftsraum oder aus der Schweiz; 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) die Handlung oder die Stoffvorlage be
ruht auf einer literarischen Vorlage oder 
entstammt traditionellen Märchen oder 
Sagen; 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) die Handlung oder die Stoffvorlage be
fasst sich mit den Lebensrealitäten von 
gesellschaftlichen Minderheiten, wissen
schaftlichen Themen oder natürlichen 
Phänomenen; 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) die Handlung oder die Stoffvorlage setzt 
sich mit sozialen, politischen oder religi
ösen Fragen des gesellschaftlichen Zu
sammenlebens oder der Lebenswirklich
keit von Kindern auseinander; 

f) u n v e r ä n d e r t  
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g) die Handlung oder die Stoffvorlage be
fasst sich mit kunstschaffenden Perso
nen oder Kunstgattungen. 

g) die Handlung oder die Stoffvorlage be
fasst sich mit kunstschaffenden Perso
nen oder Kunstgattungen; 

 h) der Film eignet sich in besonderer 
Weise für die Film- und Medienbil
dung von Kindern und Jugendlichen. 

(2) Sind aus thematischen Gründen Au
ßenaufnahmen in einem anderen als den in Ab
satz 1 Nummer 3 genannten Ländern erforder
lich, so dürfen höchstens 30 Prozent der Stu
dioaufnahmen im Gebiet dieses Landes ge
dreht werden. Wird der größere Teil eines Films 
an Originalschauplätzen in einem anderen 
Land gedreht, so können auch für mehr als 30 
Prozent der Studioaufnahmen Studios dieses 
Landes benutzt werden, wenn und soweit die 
Filmförderungsanstalt dies aus Kostengründen 
für erforderlich hält. Die Grundlage für die Be
messung des Anteils der Studioaufnahmen 
nach den Sätzen 1 und 2 ist die Drehzeit. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Bundesregierung wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass 
Förderhilfen für die Filmproduktion unter der 
Auflage gewährt werden, dass bis zu 160 Pro
zent des im Rahmen dieses Gesetzes für die 
Filmproduktion gewährten Förderbetrags im In
land ausgegeben werden. Hierbei darf die terri
toriale Bindung 80 Prozent des gesamten Pro
duktionsbudgets nicht übersteigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Liegen die Voraussetzungen von Ab
satz 1 Nummer 4 nicht vor, können Förderhilfen 
gewährt werden, wenn, abgesehen von der 
drehbuchschreibenden Person oder von bis zu 
zwei Personen in einer Hauptrolle, alle übrigen 
Filmschaffenden Deutsche gemäß Artikel 116 
des Grundgesetzes sind oder dem deutschen 
Kulturbereich oder einem anderen Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Euro
päischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz 
angehören. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Filmförderungsanstalt kann Aus
nahmen von den Voraussetzungen des Absat
zes 1 Nummer 1 und 6 sowie des Absatzes 2 
zulassen, wenn die Gesamtwürdigung des 
Films dies rechtfertigt. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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§ 42 § 42 

Förderfähigkeit internationaler Koprodukti
onen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Förderhilfen werden nach Maßgabe 
dieses Gesetzes auch für die Herstellung, den 
Absatz und die Digitalisierung von Filmen ge
währt, die unter den Voraussetzungen des 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 und 2 gemeinsam mit 
mindestens einem Hersteller mit Sitz oder 
Wohnsitz außerhalb des Geltungsbereichs die
ses Gesetzes hergestellt werden oder worden 
sind und  

 

1. als Gemeinschaftsproduktion im Sinne des 
Europäischen Übereinkommens über die Ge
meinschaftsproduktion von Kinofilmen in der 
jeweils geltenden im Bundesgesetzblatt ver
kündeten Fassung anerkannt sind, 

 

2. den Vorschriften über die Gemeinschaftspro
duktion von Filmen eines auf den jeweiligen 
Film anwendbaren, die Bundesrepublik 
Deutschland bindenden zwei- oder mehrsei
tigen zwischenstaatlichen Abkommens ent
sprechen oder, 

 

3. wenn ein Abkommen im Sinne der Nummer 2 
nicht vorliegt oder auf die Gemeinschaftspro
duktion nicht anwendbar ist,  

 

a) die eine im Verhältnis zu der ausländi
schen Beteiligung erhebliche finanzielle 
Beteiligung des Herstellers gemäß 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 sowie eine die
ser angemessene künstlerische und 
technische Beteiligung von jeweils 30 
Prozent von Mitwirkenden aufweisen, 
die Deutsche gemäß Artikel 116 des 
Grundgesetzes sind oder dem deut
schen Kulturbereich angehören oder 
Staatsangehörige eines anderen Mit
gliedstaates der Europäischen Union 
oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz sind, 
und,  

 

b) wenn es sich um majoritär deutsche Be
teiligungen handelt, die in deutscher 
Sprache im Inland oder auf einem Festi
val als deutscher Beitrag uraufgeführt 
werden. 
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(2) Bei der künstlerischen und techni
schen Beteiligung sollen mindestens folgende 
Personen Deutsche gemäß Artikel 116 des 
Grundgesetzes sein oder dem deutschen Kul
turbereich angehören oder Staatsangehörige 
eines anderen Mitgliedstaates der Europäi
schen Union oder eines anderen Vertragsstaa
tes des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz sein:  

 

1. eine Person in einer Hauptrolle und eine Per
son in einer Nebenrolle oder, wenn dies nicht 
möglich ist, zwei Personen in wichtigen Rol
len, 

 

2. eine Regieassistenz oder eine andere künst
lerische oder technische Stabskraft und 

 

3. entweder eine drehbuchschreibende oder 
eine den Dialog bearbeitende Person. 

 

(3) Förderhilfen für Filme nach Ab
satz 1 Nummer 2 und 3 werden nur gewährt, 
wenn die Voraussetzung des § 41 Ab
satz 1 Nummer 5 vorliegt und der Film  

 

1. den Anforderungen des § 41 Absatz 1 Num
mer 7 entspricht oder 

 

2. mindestens zwei der folgenden Vorausset
zungen erfüllt:  

 

a) die Handlung oder die Stoffvorlage ver
mittelt Eindrücke von anderen Kulturen; 

 

b) die Handlung oder die Stoffvorlage be
zieht sich auf kunstschaffende Personen 
oder auf eine Kunstgattung; 

 

c) an dem Film wirkt eine zeitgenössische 
kunstschaffende Person aus anderen 
Bereichen als dem der Filmkunst maß
geblich mit; 

 

d) die Handlung oder die Stoffvorlage be
zieht sich auf eine Persönlichkeit der 
Zeit- oder Weltgeschichte oder eine fikti
onale Figur der Kulturgeschichte; 

 

e) die Handlung oder die Stoffvorlage be
zieht sich auf ein historisches Ereignis 
der Weltgeschichte oder ein vergleich
bares fiktionales Ereignis; 

 

f) die Handlung oder die Stoffvorlage be
fasst sich mit Fragen religiöser oder phi
losophischer Weltanschauung; 

 

g) die Handlung oder die Stoffvorlage be
fasst sich mit wissenschaftlichen The
men oder natürlichen Phänomenen. 
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§ 43 § 43 

Förderfähigkeit internationaler Kofinanzie
rungen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Filme, die mit mindestens einem Her
steller mit Wohnsitz oder Sitz außerhalb des 
Geltungsbereiches dieses Gesetzes hergestellt 
werden oder worden sind und zu deren Herstel
lung der Hersteller gemäß § 41 Absatz 1 Num
mer 1 nur einen finanziellen Beitrag geleistet 
hat (internationale Kofinanzierung), sind von 
der Produktions- und Verleihförderung der Ka
pitel 2 und 3 dieses Teils ausgeschlossen. 

 

(2) Förderhilfen nach Maßgabe anderer 
Vorschriften dieses Gesetzes können für die 
Herstellung von internationalen Kofinanzierun
gen nur gewährt werden, wenn  

 

1. die Voraussetzungen des § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 und 2 und des § 42 Ab
satz 1 in Verbindung mit Absatz 3 erfüllt sind, 

 

2. ein auf den jeweiligen Film anwendbares, die 
Bundesrepublik Deutschland bindendes 
zwei- oder mehrseitiges zwischenstaatliches 
Abkommen eine solche Beteiligung vorsieht 
und soweit und solange die Gegenseitigkeit 
mit den Staaten, in denen die anderen Betei
ligten ihren Wohnsitz oder Sitz haben, ver
bürgt ist und 

 

3. der Beitrag des Herstellers gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 dem in dem jeweiligen Ab
kommen nach Nummer 2 festgelegten Min
destanteil entspricht. 

 

§ 44 § 44 

Besondere Fördervoraussetzungen bei in
ternationalen Koproduktionen und Kofinan

zierungen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Für internationale Koproduktionen ge
mäß § 42 oder internationale Kofinanzierungen 
gemäß § 43 werden Förderhilfen nur gewährt, 
wenn der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1  

 

1. in Fällen, in denen es sich bei dem neuen 
Film um eine internationale Koproduktion mit 
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einer Beteiligung eines Herstellers aus einem 
außereuropäischen Land handelt, innerhalb 
von fünf Jahren vor Antragstellung allein oder 
als Koproduzent mit Mehrheitsbeteiligung ei
nen programmfüllenden Spielfilm im Inland, 
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi
schen Union, in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder in der Schweiz herge
stellt hat, 

2. zu den gesamten Herstellungskosten des 
Films die nachfolgenden Anteile beiträgt:  

 

a) in Fällen des § 42 Absatz 1 Num
mer 1 und 2 und des § 43 mindestens 
20 Prozent, 

 

b) in Fällen des § 42 Absatz 1 Nummer 3 
mindestens 30 Prozent. 

 

(2) Die Filmförderungsanstalt kann in Aus
nahmefällen von der Voraussetzung des Absat
zes 1 Nummer 1 absehen, wenn die fachliche 
Eignung der antragstellenden Person als Her
steller außer Zweifel steht und wenn die Ge
samtwürdigung des Films die Ausnahme recht
fertigt. 

 

(3) Abweichend von Absatz 1 Num
mer 2 Buchstabe a kann die Filmförderungsan
stalt in Ausnahmefällen Förderhilfen für interna
tionale Koproduktionen gemäß § 42 Ab
satz 1 Nummer 1 oder 2 oder internationale 
Kofinanzierungen gemäß § 43 gewähren, wenn  

 

1. der Hersteller gemäß § 41 Absatz 1 Num
mer 1 zu den gesamten Herstellungskosten 
des Films mindestens 5 Prozent beiträgt und 

 

2. ein zwei- oder mehrseitiges Abkommen zwi
schen der Bundesrepublik Deutschland und 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäi
schen Union, einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz die Mög
lichkeit der Förderung von internationalen 
Koproduktionen oder internationalen Kofi
nanzierungen eröffnet und sicherstellt, dass 
die finanziellen, künstlerischen und techni
schen Beiträge in einem gegenseitigen und 
ausgewogenen Verhältnis zueinander ste
hen. 

 

Artikel 10 des Europäischen Übereinkommens 
über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofil
men in der jeweils geltenden im Bundesgesetz
blatt verkündeten Fassung gilt entsprechend. 
Filme nach Satz 1 sind von der Produktions- 
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und Verleihförderung der Kapitel 2 und 3 dieses 
Teils ausgeschlossen. 

(4) Die Förderhilfen dürfen in keinem Fall 
den finanziellen Beitrag des Herstellers gemäß 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 überschreiten. 

 

§ 45 § 45 

Nicht förderfähige Filme u n v e r ä n d e r t  

Referenzfilme, neue Filme oder Filmvorha
ben sind nicht förderfähig, wenn sie verfas
sungsfeindliche oder gesetzwidrige Inhalte ent
halten, einen pornographischen oder gewalt
verherrlichenden Schwerpunkt haben oder of
fenkundig religiöse Gefühle tiefgreifend und un
angemessen verletzen. 

 

§ 46 § 46 

Barrierefreie Fassung Barrierefreie Fassung 

(1) Förderhilfen für die Herstellung von Fil
men dürfen nur gewährt werden, wenn alle End
fassungen des Films in barrierefreier Fassung 
hergestellt werden und der Film bis zur jeweili
gen Erstauswertung auf allen Verwertungsstu
fen im Inland auch in der barrierefreien Fassung 
zugänglich gemacht wird. Die Pflichten zur Her
stellung und Zugänglichmachung von barriere
freien Fassungen nach Satz 1 gelten bei För
derhilfen für den Verleih von Filmen entspre
chend mit der Maßgabe, dass sie nur für die 
Verwertungsstufen zu erfüllen sind, für welche 
das Verleihunternehmen die Auswertungs
rechte hat. Förderhilfen für die Digitalisierung 
von Filmen dürfen nur gewährt werden, wenn 
bis zur Erstaufführung in einem Kino wenigs
tens eine Endfassung des Films als barriere
freie Fassung hergestellt wird.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Im Kino können die unterstützenden 
Elemente zur barrierefreien Nutzung des Films 
auch über eine digitale Anwendung zur kinoun
abhängigen Wiedergabe barrierefreier Fassun
gen auf Nutzerendgeräten zugänglich gemacht 
werden. Die digitale Anwendung muss barriere
frei gemäß § 4 des Behindertengleichstellungs
gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 

(2) Im Kino können die unterstützenden 
Elemente zur barrierefreien Nutzung des Films 
auch über eine digitale Anwendung zur kinoun
abhängigen Wiedergabe barrierefreier Fassun
gen auf Nutzerendgeräten plattform- und be
triebssystemunabhängig zugänglich gemacht 
werden. Die digitale Anwendung muss barriere
frei gemäß § 4 des Behindertengleichstellungs
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1468), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert 
worden ist, und der Barrierefreie-Informations
technik-Verordnung vom 12. September 2011 
(BGBl. I S. 1843), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 24. Oktober 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 286) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung sein.  

gesetzes vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 
1468), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes 
vom 23. Mai 2022 (BGBl. I S. 760) geändert 
worden ist, und der Barrierefreie-Informations
technik-Verordnung vom 12. September 2011 
(BGBl. I S. 1843), die zuletzt durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 24. Oktober 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 286) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung sein.  

(3) Die Filmförderungsanstalt kann Aus
nahmen von den in Absatz 1 genannten Vo
raussetzungen zulassen, wenn die Gesamtwür
digung des Vorhabens dies rechtfertigt. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 47 § 47 

Beihilfeintensität Beihilfeintensität; Unionsrechtskonformität 

Förderhilfen nach diesem Gesetz dürfen die je
weils zulässige Beihilfehöchstintensität von För
derhilfen gemäß Artikel 53 Absatz 6 bis 9, Arti
kel 54 Absatz 6 bis 8 der Verordnung (EU) 
Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 
zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter 
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in 
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertra
ges über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 
27.9.2014, S. 65) in der jeweils geltenden Fas
sung nicht überschreiten. Bei der Kumulierung 
von staatlichen Beihilfen ist Artikel 8 der Verord
nung (EU) Nr. 651/2014 zu beachten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

 (2) Bei Änderung oder Ersetzung der 
Freistellungsbestimmungen der in Absatz 1 
genannten Verordnung kann die Filmförde
rungsanstalt durch Richtlinie gemäß § 11 die 
zur Sicherstellung der Unionsrechtskonfor
mität erforderlichen Anpassungen an die 
dann geltenden Regelungen vornehmen. 

§ 48 § 48 

Ausschluss von der Förderung Ausschluss von der Förderung 

(1) Förderhilfen dürfen nicht gewährt wer
den, sofern die antragstellende Person von der 
Förderung ausgeschlossen ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Folgende natürliche oder juristische 
Personen können für bis zu fünf Jahre von der 
Förderung ausgeschlossen werden:  

(2) Folgende natürliche oder juristische 
Personen können für bis zu fünf Jahre von der 
Förderung ausgeschlossen werden:  
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1. Personen, die bei einer Förderung nach die
sem Gesetz die Grundsätze sparsamer Wirt
schaftsführung verletzt haben, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Personen, die bei einer Förderung nach die
sem Gesetz vorsätzlich oder grob fahrlässig 
unrichtige Angaben über wesentliche Förder- 
oder Auszahlungsvoraussetzungen gemacht 
haben, und 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Personen, die bei der Erteilung von Auskünf
ten nach § 143 vorsätzlich oder grob fahrläs
sig unrichtige Angaben über für die Höhe der 
Filmabgabe relevante Informationen ge
macht haben.  

3. Personen, die bei der Erteilung von Auskünf
ten nach § 144 vorsätzlich oder grob fahrläs
sig unrichtige Angaben über für die Höhe der 
Filmabgabe relevante Informationen ge
macht haben.  

Gleiches gilt für eine juristische Person, die mit 
einer juristischen Person nach Satz 1 gesell
schaftsrechtlich verbunden ist. 

Gleiches gilt für eine juristische Person, die mit 
einer juristischen Person nach Satz 1 gesell
schaftsrechtlich verbunden ist. 

(3) Von der Förderung ausgeschlossen 
sind juristische Personen, die einer Rückforde
rungsanordnung aufgrund eines früheren Be
schlusses der Europäischen Kommission zur 
Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe 
und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 
nicht nachgekommen sind. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 49 § 49 

Archivierung Archivierung 

(1) Der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 oder der Verleiher eines nach 
diesem Gesetz geförderten Films oder eines 
Referenzfilms ist verpflichtet, der Bundesrepub
lik Deutschland eine technisch einwandfreie 
analoge oder unkomprimierte digitale Kopie des 
Films in einem archivfähigen Format unentgelt
lich zu übereignen, sofern diese Verpflichtung 
nicht schon anderweitig begründet oder erfüllt 
ist. Soweit der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 oder der Verleiher nach Maß
gabe dieses Gesetzes zur Herstellung einer 
barrierefreien Fassung des Films verpflichtet 
ist, gilt Satz 1 auch für die barrierefreie Fas
sung. Näheres regeln die Bestimmungen des 
Bundesarchivs. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Kopien werden vom Bundesarchiv 
für Zwecke der Filmförderung im Sinne dieses 
Gesetzes verwahrt. Sie können für die filmkund

(2) Die Kopien werden vom Bundesarchiv 
für Zwecke der Filmförderung im Sinne dieses 
Gesetzes verwahrt. Sie können für filmwissen
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liche Auswertung zur Verfügung gestellt wer
den. 

schaftliche und filmbildnerische Zwecke zur 
Verfügung gestellt werden. 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

B e s c h e i n i g u n g  d e s  B u n d e s
a m t e s  f ü r  W i r t s c h a f t  u n d  

A u s f u h r k o n t r o l l e  

u n v e r ä n d e r t  

§ 50 

 

Bescheinigung des Bundesamtes für Wirt
schaft und Ausfuhrkontrolle 

 

(1) Auf Antrag des Herstellers gemäß 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 stellt das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle eine Be
scheinigung darüber aus, dass ein Film den 
Vorschriften des § 41, der §§ 42 und 44 oder 
der §§ 43 und 44 entspricht. Zur Prüfung der 
Voraussetzungen nach § 41 Absatz 1 Num
mer 5 und 7 oder nach § 42 Absatz 3 in Verbin
dung mit § 41 Absatz 1 Nummer 5 und 7 hat 
die Filmförderungsanstalt für das Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle auf dessen 
Anforderung eine gutachterliche Stellung
nahme zu erstellen. In dem Antrag ist nachzu
weisen, dass der Film entsprechend § 41 Ab
satz 1 Nummer 6 in deutscher Sprache im In
land oder als deutscher Beitrag im Hauptwett
bewerb oder in einer Nebenreihe auf einem 
Festival welturaufgeführt worden ist. 

 

(2) Der Antrag ist rechtzeitig, bei internati
onalen Koproduktionen oder bei internationalen 
Kofinanzierungen spätestens zwei Monate vor 
Drehbeginn zu stellen. 

 

(3) Die Bescheinigung enthält keine Aus
sage über die Förderfähigkeit des Films. 

 

§ 51 

 

Vorläufige Projektbescheinigung des Bun
desamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkon

trolle 

 

(1) Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle kann auf Antrag des Herstel
lers gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 durch 
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eine vorläufige Projektbescheinigung bestäti
gen, dass ein Film den Vorschriften des § 41, 
der §§ 42 und 44 oder der §§ 43 und 44 vo
raussichtlich entsprechen wird, wenn die bei 
Antragstellung eingereichten Unterlagen dies 
erkennen lassen. 

(2) Der Antrag ist rechtzeitig, bei internati
onalen Koproduktionen oder bei internationalen 
Kofinanzierungen spätestens zwei Monate vor 
Drehbeginn zu stellen. 

 

(3) § 50 Absatz 3 gilt entsprechend.   

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  3  

W e i t e r e  B e s t i m m u n g e n  u n v e r ä n d e r t  

§ 52 

 

Zweckbindung der Fördermittel  

Die Fördermittel sind ausschließlich für den 
bestimmten Förderzweck zu verwenden.  

 

§ 53 

 

Abtretung und Verpfändung   

(1) Ansprüche auf Gewährung oder Aus
zahlung von Fördermitteln sind zum Zweck der 
Zwischenfinanzierung der jeweils geförderten 
Maßnahme an Banken oder sonstige Kreditin
stitute abtretbar oder verpfändbar. 

 

(2) Darüber hinaus ist die Übertragung 
von Ansprüchen auf Förderung nur zulässig, 
wenn ein berechtigter Grund für die Übertra
gung vorliegt und der Förderzweck der Maß
nahme hierdurch nicht gefährdet wird.  
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A b s c h n i t t  4  A b s c h n i t t  4  

S p e r r f r i s t e n  S p e r r f r i s t e n  

§ 54 § 54 

Sperrfristen Sperrfristen 

(1) Wer Produktions- oder Verleihförder
mittel nach diesem Gesetz in Anspruch nimmt, 
darf den mit diesen Mitteln hergestellten oder 
ausgewerteten Film oder Teile desselben zum 
Schutz der einzelnen Verwertungsstufen vor 
Ablauf der in Absatz 2 genannten Sperrfristen 
weder durch Bildträger im Inland oder in deut
scher Sprachfassung im Ausland noch im Fern
sehen oder in sonstiger Weise auswerten oder 
auswerten lassen. Satz 1 gilt nur für programm
füllende Filme. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Sperrfristen enden jeweils  (2) Die Sperrfristen enden jeweils  

1. für die Bildträgerauswertung, die Auswertung 
durch entgeltliche Videoabrufdienste und 
durch Bezahlfernsehen vier Monate nach Be
ginn der regulären Erstaufführung; 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. für die Auswertung durch frei empfangbares 
Fernsehen und durch unentgeltliche Video
abrufdienste zwölf Monate nach Beginn der 
regulären Erstaufführung.  

2. u n v e r ä n d e r t  

Bei den in Satz 1 genannten Sperrfristen han
delt es sich um den vorbehaltlich einer Verkür
zung der Sperrfristen frühestmöglichen Aus
wertungszeitpunkt. Satz 1 steht einer individu
ellen Vereinbarung einer späteren Auswertung 
in einer der genannten Auswertungsstufen, ins
besondere zur Sicherung der Finanzierung 
durch entgeltliche Videoabrufdienste und durch 
Bezahlfernsehen gegen individuelles sowie 
pauschales Entgelt, nicht entgegen.  

Bei den in Satz 1 genannten Sperrfristen han
delt es sich um den vorbehaltlich einer Verkür
zung der Sperrfristen frühestmöglichen Aus
wertungszeitpunkt. Satz 1 steht einer individu
ellen Vereinbarung einer späteren Auswertung 
in einer der genannten Auswertungsstufen, ins
besondere zur Sicherung der Finanzierung 
durch Verleiher, entgeltliche Videoabrufdienste 
und durch Bezahlfernsehen gegen individuelles 
sowie pauschales Entgelt, nicht entgegen.  

(3) Eine geringfügige ausschnittsweise 
Nutzung, insbesondere zu Werbezwecken, 
stellt keine Sperrfristverletzung dar. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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§ 55 § 55 

Ordentliche Verkürzung der Sperrfristen Ordentliche Verkürzung der Sperrfristen 

(1) Sofern filmwirtschaftliche Belange 
dem nicht entgegenstehen, kann die Sperrfrist 
nach § 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 auf An
trag in Ausnahmefällen jeweils bis auf sechs 
Monate nach Beginn der regulären Erstauffüh
rung verkürzt werden.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Der Antrag auf Verkürzung der Sperr
frist nach Absatz 1 kann erst nach Beginn der 
regulären Kinoauswertung gestellt werden. Die 
Sperrfristen dürfen nicht mehr verkürzt werden, 
wenn bereits vor der Entscheidung über die 
Sperrfristverkürzung mit der Auswertung des 
Films in der beantragten Verwertungsstufe be
gonnen wurde. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Antrag auf Verkürzung der Sperr
frist für frei empfangbares Fernsehen kann bei 
Filmen mit einer überdurchschnittlichen Finan
zierungsbeteiligung eines Fernsehveranstal
ters, deren Herstellungskosten das Zweifache 
des Durchschnitts der Herstellungskosten aller 
im Vorjahr nach § 62 geförderten Filmvorhaben 
übersteigen, abweichend von Absatz 2 bereits 
vor Drehbeginn gestellt werden. Die Verkür
zung der Sperrfrist vor Beginn der regulären 
Erstaufführung setzt voraus, dass die Kinoaus
wertung durch eine im Verhältnis zu den Her
stellungskosten angemessene Kopienzahl si
chergestellt ist und die Herstellung des Films im 
besonderen filmwirtschaftlichen Interesse liegt. 

(3) Der Antrag auf Verkürzung der Sperr
frist für frei empfangbares Fernsehen kann bei 
Filmen mit einer überdurchschnittlichen Finan
zierungsbeteiligung eines Fernsehveranstal
ters, deren Herstellungskosten das Zweifache 
des Durchschnitts der Herstellungskosten aller 
im Vorjahr nach § 61 geförderten Filmvorhaben 
übersteigen, abweichend von Absatz 2 bereits 
vor Drehbeginn gestellt werden. Die Verkür
zung der Sperrfrist vor Beginn der regulären 
Erstaufführung setzt voraus, dass die Kinoaus
wertung durch eine im Verhältnis zu den Her
stellungskosten angemessene Kopienzahl si
chergestellt ist und die Herstellung des Films im 
besonderen filmwirtschaftlichen Interesse liegt. 

§ 56 § 56 

Außerordentliche Verkürzung der Sperrfris
ten 

u n v e r ä n d e r t  

In besonders begründeten Ausnahmefällen 
können die Sperrfristen nach § 54 Absatz 2 auf 
Antrag über die in § 55 Absatz 1 genannten 
Fälle hinaus verkürzt werden oder entfallen, 
wenn dies für eine wirtschaftlich erfolgreiche 
Auswertung erforderlich und mit den Schutzin
teressen der Kinowirtschaft vereinbar ist. 
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§ 57 § 57 

Möglichkeit zur Vereinbarung eines abwei
chenden Auswertungsablaufs 

entfällt 

(1) Die Sperrfrist für die Auswertung durch 
frei empfangbares Fernsehen und unentgeltli
che Videoabrufdienste gemäß § 54 Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 2 verkürzt sich im Ein
zelfall bis auf sechs Monate nach Beginn der re
gulären Erstaufführung, wenn der Hersteller so
wie die an der Finanzierung beteiligten Inhaber 
der Verwertungsrechte dies unter Berücksichti
gung der jeweiligen Finanzierungsanteile ver
einbaren.  

 

(2) Eine Vereinbarung nach Absatz 1 darf 
nur bei einem überdurchschnittlichen Finanzie
rungsanteil des Fernsehveranstalters gemäß 
§ 84 Absatz 1 Satz 2 geschlossen werden und 
muss Maßnahmen zur Sicherung eines ange
messenen Auswertungsfensters für eine Aus
wertung durch Bezahlfernsehen oder entgeltli
che Videoabrufdienste von mindestens neun 
Monaten vorsehen. Die Auswertung durch frei 
empfangbares Fernsehen oder unentgeltliche 
Videoabrufdienste darf frühestens fünf Monate 
nach Beginn der regulären Erstaufführung be
worben werden. Die Regelung des Absatzes 1 
gilt nur bis zum Ablauf von zwei Jahren ab In
krafttreten dieses Gesetzes. 

 

(3) Der Verwaltungsrat kann durch Richtli
nie bestimmen, dass sich die Sperrfrist für die 
Auswertung durch frei empfangbares Fernse
hen und unentgeltliche Videoabrufdienste auf 
bis zu sechs Monate nach Beginn der regulären 
Erstaufführung verkürzt, wenn der Hersteller 
gemeinsam mit den an der Finanzierung betei
ligten Inhabern der Verwertungsrechte dies un
ter Berücksichtigung der jeweiligen Finanzie
rungsanteile vereinbart. Absatz 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. Mit Inkrafttreten einer Richtlinie 
gemäß Satz 1 verkürzt sich die in Absatz 2 
Satz 3 geregelte Laufzeit der Regelung des Ab
satzes 1 entsprechend.  

 

(4) Der Hersteller des Films hat der Film
förderungsanstalt das Vorliegen der Vorausset
zungen für eine Verkürzung vor Beginn der Ver
wertung in einer der in § 54 Absatz 2 Satz 1 
Nummer 2 genannten Verwertungsstufen nach
zuweisen. Die Möglichkeiten einer Sperrfrist
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verkürzung nach den §§ 55 und 56 bleiben un
berührt. 

§ 58 § 57 

Ersetzung der regulären Erstaufführung 
und Fortsetzung der weiteren Kinoauswer

tung in Fällen höherer Gewalt 

u n v e r ä n d e r t  

(1) In besonders begründeten Ausnahme
fällen kann die reguläre Erstaufführung im Kino 
auf Antrag durch eine Online-Erstaufführung 
auf entgeltlichen Videoabrufdiensten ersetzt 
werden, wenn  

 

1. aufgrund höherer Gewalt eine reguläre Erst
aufführung des Films im Kino für eine nicht 
unerhebliche Dauer nicht bundesweit mög
lich ist und 

 

2. die Kinowirtschaft an der Verwertung des 
Films bis zum Ablauf der Sperrfrist nach 
§ 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 maßgeblich 
beteiligt wird. 

 

(2) Sofern eine reguläre Erstaufführung im 
Kino stattgefunden hat, die weitere Kinoaus
wertung aufgrund höherer Gewalt jedoch für 
eine nicht unerhebliche Dauer nicht bundesweit 
möglich ist, kann die Auswertung auf Antrag in 
besonders begründeten Ausnahmefällen auf 
entgeltlichen Videoabrufdiensten fortgesetzt 
werden, wenn die Kinowirtschaft an der Verwer
tung des Films bis zum Ablauf der Sperrfrist 
nach § 54 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 maßgeb
lich beteiligt wird. 

 

(3) In Fällen des Absatzes 1 gilt § 55 Ab
satz 1 entsprechend. In Fällen des Absatzes 2 
bleibt § 55 Absatz 1 unberührt. Wird eine Ver
kürzung der Sperrfrist nach § 55 Absatz 1 ge
währt, ist die Kinowirtschaft bis zum Ablauf der 
ordentlich verkürzten Sperrfrist maßgeblich an 
den Einnahmen zu beteiligen. 
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§ 59 § 58 

Nichtanwendung der Sperrfristenregelun
gen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) § 54 findet auf Antrag des Herstellers 
gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 keine Anwen
dung, wenn  

 

1. sich nach Fertigstellung des Films heraus
stellt, dass die Kinoauswertung keinen hinrei
chenden Erfolg verspricht, und 

 

2. der Hersteller gemäß § 41 Absatz 1 Num
mer 1 gemeinsam mit dem Inhaber der Vor
führungsrechte für das Inland gegenüber der 
Filmförderungsanstalt erklärt, dass keine Ki
noauswertung des Films erfolgen soll. 

 

(2) Der Antrag ist vor dem Beginn der Aus
wertung zu stellen. 

 

(3) Der Antrag ist unzulässig, wenn der 
Hersteller gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 als 
natürliche oder juristische Person oder eine mit 
dieser gesellschaftsrechtlich verbundene juristi
sche Person innerhalb der letzten zwei Jahre 
vor Antragstellung einen entsprechenden An
trag für einen anderen Film gestellt hat. 

 

§ 60 § 59 

Verletzung der Sperrfristen u n v e r ä n d e r t  

(1) Werden die Sperrfristen verletzt, so hat 
die Filmförderungsanstalt den Förderbescheid 
ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die 
Vergangenheit aufzuheben und bereits ausge
zahlte Fördermittel zurückzufordern. Die zu
rückgeforderte Leistung ist durch Verwaltungs
akt festzusetzen. 

 

(2) Ein Film, bei dessen Auswertung die 
Sperrfristen verletzt wurden, ist von der Produk
tionsförderung nach Kapitel 2 ausgeschlossen, 
wenn sich hieraus nicht Gesamtumstände erge
ben, die für den Hersteller nach § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 eine unzumutbare Härte be
deuten. Wurden bereits Referenzmittel zuer
kannt oder ausgezahlt, ist der entsprechende 
Förderbescheid aufzuheben. Bereits ausge
zahlte Fördermittel sind zurückzufordern. Die 
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zurückgeforderte Leistung ist durch Verwal
tungsakt festzusetzen. 

§ 61 § 60 

Ermächtigung des Verwaltungsrats Ermächtigung des Verwaltungsrats 

(1) Von den §§ 54 bis 56 kann durch 
Richtlinie gemäß § 11 abgewichen werden. Ab
weichend von § 11 Absatz 2 beschließt der 
Verwaltungsrat Richtlinien nach Satz 1 mit der 
Zustimmung der Mitglieder der Kinoverbände 
und insgesamt mit einer Mehrheit von drei Vier
teln der Stimmen, mindestens aber mit der 
Mehrheit seiner Mitglieder. Im Falle abweichen
der Regelungen nach Satz 1 gilt für Entschei
dungen über Sperrfristenverkürzungen § 24 
entsprechend. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Näheres zu den Bestimmungen des 
§ 55 Absatz 3 und der §§ 56, 58 und 60 kann 
die Filmförderungsanstalt durch Richtlinie ge
mäß § 11 bestimmen. 

(2) Näheres zu den Bestimmungen des 
§ 55 Absatz 3 und der §§ 56, 57 und 59 kann 
die Filmförderungsanstalt durch Richtlinie ge
mäß § 11 bestimmen. 

Kapitel 2 Kapitel 2 

Förderung der Filmproduktion Produktionsförderung 

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

P r o d u k t i o n s f ö r d e r u n g  f ü r  
p r o g r a m m f ü l l e n d e  F i l m e  

P r o d u k t i o n s f ö r d e r u n g  f ü r  
p r o g r a m m f ü l l e n d e  F i l m e  

Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Zuerkennung  Zuerkennung  

§ 62 § 61 

Förderhilfen, Referenzpunkte u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Filmförderungsanstalt gewährt 
Produktionsförderung auf Antrag des Herstel
lers eines programmfüllenden Films, wenn der 
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Film mindestens 25 000 Referenzpunkte er
reicht hat. Der Referenzfilm muss die jeweils 
geltenden Voraussetzungen der §§ 41 bis 45 
erfüllen und im Inland angemessen im Kino 
ausgewertet worden sein. Die Filmförderungs
anstalt kann auf Antrag abweichend von Satz 1 
nicht programmfüllende Filme mit einer Vorführ
zeit von mehr als 30 Minuten im Rahmen der 
Produktionsförderung nach diesem Abschnitt 
zulassen, wenn die Gesamtwürdigung des je
weiligen Films dies rechtfertigt. 

(2) Die Referenzpunkte werden insbeson
dere aus dem Zuschauererfolg sowie dem Er
folg bei international bedeutsamen Festivals 
und Preisen ermittelt.  

 

(3) Näheres regelt eine Richtlinie gemäß 
§ 11. Die Filmförderungsanstalt kann darin 
auch weitere vergleichbare Erfolgskriterien für 
die Zuerkennung von Referenzpunkten festle
gen. Darüber hinaus kann sie in der Richtlinie 
nach Satz 1 von der in Absatz 1 Satz 1 geregel
ten Referenzpunktzahl abweichen, wenn dem 
zwei Drittel der Mitglieder des Verwaltungsrats 
zustimmen.  

 

§ 63 § 62 

Zuschauererfolg Zuschauererfolg 

(1) Die Referenzpunktzahl aus dem Zu
schauererfolg entspricht bei programmfüllen
den Filmen der Besucherzahl im Zeitraum eines 
Jahres nach der regulären Erstaufführung.  

Die Referenzpunktzahl aus dem Zuschau
ererfolg entspricht bei programmfüllenden Fil
men der Besucherzahl im Zeitraum eines Jah
res nach der Erstaufführung. 

(2) Handelt es sich bei einem programm
füllenden Film um einen Film, bei dem die re
gieführende Person zum ersten oder zum zwei
ten Mal die alleinige Regieverantwortung für ei
nen programmfüllenden Film trägt (Nachwuchs
film), um einen Kinder- oder um einen Doku
mentarfilm, der nach Maßgabe des Absatzes 1 
mindestens 10 000, aber weniger als 25 000 
Referenzpunkte erreicht hat, wird dieser mit 
25 000 Punkten bewertet. Die Filmförderungs
anstalt kann durch Richtlinie gemäß § 11 ab
weichende Bestimmungen zu Satz 1 zulassen, 
wenn dem zwei Drittel der Mitglieder des Ver
waltungsrats zustimmen. 

entfällt 
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 § 63 

 Punktwertung bei Talent-, Kinder- und Do
kumentarfilmen 

 (1) Handelt es sich bei einem pro
grammfüllenden Film um einen Talent-, ei
nen Kinder- oder einen Dokumentarfilm, der 
nach Maßgabe des § 62 mindestens 10 000, 
aber weniger als 25 000 Referenzpunkte er
reicht hat, wird dieser mit 25 000 Punkten 
bewertet. 

 (2) Die Filmförderungsanstalt bestimmt 
durch Richtlinie gemäß § 11, was ein Talent
film im Sinne des Absatzes 1 ist. 

 (3) Die Filmförderungsanstalt kann 
durch Richtlinie gemäß § 11 abweichende 
Bestimmungen zu Absatz 1, insbesondere 
zur Höhe der jeweiligen Referenzpunktzahl, 
zulassen, wenn dem zwei Drittel der Mitglie
der des Verwaltungsrats zustimmen. 

§ 64 § 64 

Erfolge bei Festivals und Preisen Erfolge bei Festivals und Preisen 

(1) Erfolge bei Festivals und Preisen kön
nen mit 25 000 bis 200 000 Referenzpunkten 
bewertet werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Filmförderungsanstalt legt die rele
vanten Festivals und Preise durch Richtlinie ge
mäß § 11 fest. Dabei ist neben deren kultureller 
Bedeutung auch ihrer Werbewirkung für den 
Zuschauererfolg im Inland und für den Aus
landsabsatz angemessen Rechnung zu tragen. 
Zu berücksichtigen sind daher nur Festivals und 
Preise mit besonderer überregionaler Bedeu
tung. Zudem ist die Festivalpraxis bei Nach
wuchs-, Kinder-, Dokumentar- und Animations
filmen angemessen zu berücksichtigen. 

(2) Die Filmförderungsanstalt legt die rele
vanten Festivals und Preise durch Richtlinie ge
mäß § 11 fest. Dabei ist neben deren kultureller 
Bedeutung auch ihrer Werbewirkung für den 
Zuschauererfolg im Inland und für den Aus
landsabsatz angemessen Rechnung zu tragen. 
Zu berücksichtigen sind daher nur Festivals und 
Preise mit besonderer überregionaler Bedeu
tung. Zudem ist die Festivalpraxis bei Talent-, 
Kinder-, Dokumentar- und Animationsfilmen an
gemessen zu berücksichtigen. 

(3) Die Filmförderungsanstalt kann durch 
Richtlinie gemäß § 11 eine Besucherschwelle 
zur Berücksichtigung von Erfolgen bei Festivals 
und Preisen festlegen, wenn dem zwei Drittel 
der Mitglieder des Verwaltungsrats zustimmen.  

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Es werden nur Erfolge bei Festivals 
und Preisen berücksichtigt, die innerhalb eines 
Jahres vor der regulären Erstaufführung und in
nerhalb von zwei Jahren nach der regulären 
Erstaufführung des Films in einem Kino im In
land erreicht wurden. Hat der Film nach der re
gulären Erstaufführung in einem Kino im Inland 
einen Erfolg bei einem Festival erzielt oder ei
nen Preis erhalten, so wird ergänzend zu 
§ 63 Absatz 1 auch die Besucherzahl innerhalb 
von einem Jahr ab Eintritt des Erfolgs oder der 
Auszeichnung berücksichtigt. 

(4) Es werden nur Erfolge bei Festivals 
und Preisen berücksichtigt, die innerhalb von 
zwei Jahren vor der regulären Erstaufführung 
und innerhalb von zwei Jahren nach der regulä
ren Erstaufführung des Films in einem Kino im 
Inland erreicht wurden. Hat der Film nach der 
regulären Erstaufführung in einem Kino im In
land einen Erfolg bei einem Festival erzielt oder 
einen Preis erhalten, so wird ergänzend zu § 62 
auch die Besucherzahl innerhalb von einem 
Jahr ab Eintritt des Erfolgs oder der Auszeich
nung berücksichtigt. 

§ 65 § 65 

Richtlinie zur Steigerung von Diversität Richtlinien zur Gleichstellung und zur Stei
gerung von Diversität 

Die Filmförderungsanstalt soll durch Richtlinie ge
mäß § 11 Förderanreize und andere Maßnahmen 
zur Steigerung von Diversität, Geschlechterge
rechtigkeit und Inklusion sowie zum Schutz vor 
Diskriminierung festlegen. Diese Richtlinie kann 
nur im Einvernehmen mit dem Diversitätsbeirat 
nach § 26 beschlossen werden. § 11 Absatz 2 
bleibt im Übrigen unberührt.  

(1) Die Filmförderungsanstalt legt durch 
Richtlinie gemäß § 11 Förderanreize zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern fest. 

 (2) Die Filmförderungsanstalt soll 
durch Richtlinie gemäß § 11 Förderanreize 
und andere Maßnahmen zur Steigerung von 
Diversität, Geschlechtergerechtigkeit und 
Inklusion sowie zum Schutz vor Diskriminie
rung festlegen. 

 (3) Die Richtlinien nach Absatz 1 und 2 
können nur im Einvernehmen mit dem Beirat 
für Vielfalt und Chancengerechtigkeit nach 
§ 26 beschlossen werden. § 11 Absatz 2 
bleibt im Übrigen unberührt. 

§ 66 § 66 

Einbeziehung von Filmen aus dem Ausland u n v e r ä n d e r t  

Ist die Gegenseitigkeit verbürgt, so können 
in die Produktionsförderung jährlich bis zu drei 
Filme aus anderen Mitgliedstaaten der Europä
ischen Union oder aus einem anderen Vertrags
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder aus der Schweiz einbe
zogen werden. Dabei ist jeweils nur die im In

 



 - 57 -  

Entwurf Beschlüsse des 22. Ausschusses 

land erreichte Besucherzahl maßgeblich. An
dere Erfolge werden nicht berücksichtigt. 

§ 67 § 67 

Art und Höhe der Förderung Art und Höhe der Förderung 

(1) Produktionsförderung für programm
füllende Filme wird als Zuschuss gewährt.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Höchstfördersumme pro Referenz
film beträgt 2 Millionen Euro. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

 (3) Die Filmförderungsanstalt kann 
durch Richtlinie gemäß § 11 von der in Ab
satz 2 geregelten Höchstfördersumme ab
weichen, wenn dem zwei Drittel der Mitglie
der des Verwaltungsrats zustimmen. 

§ 68 § 68 

Verteilung der Referenzmittel u n v e r ä n d e r t  

(1) Die für die Förderung nach diesem Ab
schnitt zur Verfügung stehenden Mittel werden 
auf die hierfür qualifizierten Filme nach dem 
Verhältnis verteilt, in dem die Referenzpunkte 
der einzelnen Filme zueinander stehen. 

 

(2) Erreicht ein Film in einem Kalenderjahr 
weniger als 10 000 Referenzpunkte, werden 
diese nur dann berücksichtigt, wenn sie zusam
men mit noch nicht berücksichtigten Referenz
punkten aus anderen Kalenderjahren mindes
tens 10 000 Referenzpunkte ergeben. 

 

§ 69 § 69 

Aufteilung der Referenzmittel auf die Be
rechtigten 

Aufteilung der Referenzmittel auf die Be
rechtigten 

(1) Von den einem programmfüllenden 
Film zuerkannten Referenzmitteln erhalten  

(1) Von den einem programmfüllenden 
Film zuerkannten Referenzmitteln erhalten  

1. die drehbuchschreibende Person insgesamt 
5 Prozent, maximal jedoch 30 000 Euro, und  

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die regieführende Person insgesamt 5 Pro
zent, maximal jedoch 30 000 Euro.  

2. u n v e r ä n d e r t  
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Der Hersteller des programmfüllenden Films 
gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 erhält die üb
rigen zuerkannten Mittel. 

Der Hersteller des programmfüllenden Films 
gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 erhält die üb
rigen zuerkannten Mittel. Die Filmförderungs
anstalt kann durch Richtlinie gemäß § 11 die 
Höhe der maximal zu erhaltenden Beträge 
abweichend von Satz 1 festlegen, wenn dem 
zwei Drittel der Mitglieder des Verwaltungs
rats zustimmen. 

(2) Haben an einem programmfüllenden 
Film mehrere drehbuchschreibende oder regie
führende Personen mitgewirkt, werden die je
weils nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 
zuerkannten Mittel zu gleichen Teilen zwischen 
den mitwirkenden Personen aufgeteilt, es sei 
denn, die mitwirkenden Personen haben eine 
anderweitige Aufteilung der Mittel vereinbart. 
Die Vereinbarung muss der Filmförderungsan
stalt spätestens zum Zeitpunkt der Antragstel
lung nach § 62 Absatz 1 vorliegen. 

(2) Haben an einem programmfüllenden 
Film mehrere drehbuchschreibende oder regie
führende Personen mitgewirkt, werden die je
weils nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder 2 
zuerkannten Mittel zu gleichen Teilen zwischen 
den mitwirkenden Personen aufgeteilt, es sei 
denn, die mitwirkenden Personen haben eine 
anderweitige Aufteilung der Mittel vereinbart. 
Die Vereinbarung muss der Filmförderungsan
stalt spätestens zum Zeitpunkt der Antragstel
lung nach § 61 Absatz 1 vorliegen. 

§ 70 § 70 

Antragsberechtigung Antragsberechtigung 

(1) Antragsberechtigt ist der Hersteller ge
mäß § 41 Absatz 1 Nummer 1. Zum Zweck der 
Aufteilung der Referenzmittel auf alle Berech
tigten sind in dem Antrag die weiteren Berech
tigten aus § 69 Absatz 1 Satz 1 mit anzugeben. 
Die Angabe erstreckt sich auf den Vor- und Fa
miliennamen sowie die Anschrift. Der Hersteller 
hat die weiteren Berechtigten rechtzeitig vor An
tragstellung in Textform über seine Absicht zu 
informieren, einen Antrag auf Referenzmittelför
derung zu stellen. 

(1) Antragsberechtigt ist der Hersteller ge
mäß § 41 Absatz 1 Nummer 1. Zum Zweck der 
Aufteilung der Referenzmittel auf alle Berechtig
ten sind in dem Antrag die weiteren Berechtig
ten mit anzugeben. Die Angabe erstreckt sich 
auf den Vor- und Familiennamen sowie die An
schrift. Der Hersteller hat die weiteren Berech
tigten rechtzeitig vor Antragstellung in Textform 
über seine Absicht zu informieren, einen Antrag 
auf Referenzmittelförderung zu stellen. 

(2) Nicht antragsberechtigt ist ein Herstel
ler gemäß Absatz 1, wenn es sich bei ihm um 
eine Kapitalgesellschaft oder eine Personen
handelsgesellschaft handelt, deren einzige per
sönlich haftende Gesellschafterin eine Kapital
gesellschaft ist, und wenn das eingezahlte 
Stammkapital weniger als 25 000 Euro beträgt. 
Nicht antragsberechtigt sind zudem Hochschu
len. 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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§ 71 § 71 

Antragsvoraussetzungen u n v e r ä n d e r t  

(1) Mit Antragstellung ist nachzuweisen, 
dass der Referenzfilm die jeweils geltenden Vo
raussetzungen der §§ 41 bis 45 erfüllt.  

 

(2) Näheres regelt eine Richtlinie gemäß 
§ 11. 

 

§ 72 § 72 

Antragsfrist Antragsfrist 

Der Antrag ist spätestens drei Monate nach 
Verstreichen der Zeiträume nach § 63 Ab
satz 1 und § 64 Absatz 4 zu stellen. Nach Ab
lauf des 1. März gestellte Anträge werden bei 
der Zuerkennung nach § 73 für das jeweilige 
Kalenderjahr nicht mehr berücksichtigt. Die 
Frist nach Satz 2 ist eine Ausschlussfrist. 

Der Antrag ist spätestens drei Monate nach 
Verstreichen der Zeiträume nach § 62 und § 64 
Absatz 4 zu stellen. Nach Ablauf des 1. März 
gestellte Anträge werden bei der Zuerkennung 
nach § 73 für das jeweilige Kalenderjahr nicht 
mehr berücksichtigt. Die Frist nach Satz 2 ist 
eine Ausschlussfrist. 

§ 73 § 73 

Zuerkennung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Förderhilfen werden in den ersten 
fünf Monaten eines Kalenderjahres dem Her
steller, der regieführenden und der drehbuch
schreibenden Person des Referenzfilms durch 
Bescheid zuerkannt, soweit der Hersteller bis 
zum Ablauf des 1. März des gleichen Kalender
jahres die Voraussetzungen für die Zuerken
nung nachgewiesen hat. Ob eine Förderung 
dem Grunde nach erfolgen wird, kann schon vor 
Zuerkennung mitgeteilt werden.  

 

(2) Steht dem Grunde nach fest, dass ein 
Film eine hinreichende Referenzpunktzahl er
reicht hat, kann die Filmförderungsanstalt nach 
Maßgabe der Haushaltslage bis zu 70 Prozent 
des Referenzwertes des Vorjahres vorab zuer
kennen. 

 

(3) Der Zuerkennungsbescheid ist mit Auf
lagen zu verbinden, um sicherzustellen, dass 
für den Fall der Verwendung der Förderhilfen 
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zur Herstellung eines neuen programmfüllen
den Films der neue Film den jeweils geltenden 
Voraussetzungen der §§ 41 bis 47 sowie den 
Voraussetzungen des Unterabschnitts 3 ent
spricht. Die antragstellende Person kann die Er
füllung der Auflagen nach Satz 1 bis zur Aus
zahlung der Förderhilfe nachholen. 

Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 

Verwendung u n v e r ä n d e r t  

§ 74 

 

Verwendungsmöglichkeiten für Hersteller  

(1) Der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 hat die Förderhilfen innerhalb 
von drei Jahren nach Erlass des jeweiligen Zu
erkennungsbescheids vorrangig für die Herstel
lung neuer programmfüllender Filme, die die je
weils geltenden Voraussetzungen der 
§§ 41 bis 47 erfüllen, zu verwenden.  

 

(2) Die Filmförderungsanstalt kann auf 
Antrag des Herstellers gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 gestatten, dass bis zu 75 Pro
zent der nach § 73 zuerkannten Förderhilfen für 
besonders aufwendige Maßnahmen der Stoff
beschaffung, der Drehbuchbeschaffung oder -
entwicklung oder in sonstiger Weise für die Vor
bereitung eines neuen programmfüllenden 
Films verwendet werden, der die jeweils gelten
den Voraussetzungen der §§ 41 bis 47 erfüllt. 
Wenn 75 Prozent der nach § 73 zuerkannten 
Förderhilfe weniger als 100 000 Euro betragen, 
kann auch ein höherer Anteil gewährt werden.  

 

(3) Die Filmförderungsanstalt kann auf 
Antrag des Herstellers gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 auch gestatten, dass bis zu 
75 Prozent der nach § 73 zuerkannten Förder
hilfen im Interesse der Strukturverbesserung 
des Unternehmens des Herstellers für eine 
nicht nur kurzfristige Aufstockung des Eigenka
pitals verwendet werden. In einem Zeitraum von 
fünf Jahren darf ein Unternehmen jedoch insge
samt nicht mehr als 500 000 Euro für diesen 
Zweck erhalten. 
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§ 75 

 

Begonnene Maßnahmen  

Werden die Förderhilfen für die Herstellung 
neuer Filme nach § 74 Absatz 1 verwendet, 
können sie auch für bereits begonnene Maß
nahmen verwendet werden. Dies gilt nicht, 
wenn die Maßnahme vor dem Antrag auf Zuer
kennung begonnen wurde. Eine Verwendung 
der Förderhilfen für bereits abgeschlossene 
Maßnahmen ist nicht möglich. 

 

§ 76 

 

Verwendungsmöglichkeiten für drehbuch
schreibende und regieführende Personen 

 

(1) Die drehbuchschreibende oder die re
gieführende Person kann die zuerkannten För
derhilfen innerhalb von drei Jahren nach Erlass 
des jeweiligen Zuerkennungsbescheids ver
wenden  

 

1. für die Herstellung eines Drehbuchs,  

2. für die Herstellung eines Konzepts, das die 
Geschichte eines Films umfassend und dra
maturgisch schlüssig beschreibt (Treatment), 

 

3. für eine mit einem Treatment nach Nummer 2 
vergleichbare Darstellung oder eine erste 
Drehbuchfassung eines Films oder  

 

4. für die Entwicklung einer produktionsreifen 
und projektgerechten Beschreibung eines 
Films oder entsprechender Vorbereitungs
handlungen. 

 

(2) Die Inanspruchnahme der Förderhilfe 
verpflichtet die drehbuchschreibende oder die 
regieführende Person dazu, die in Absatz 1 ge
nannten Werke im Falle der Verfilmung nur zur 
Herstellung eines programmfüllenden Films, 
der die jeweils geltenden Voraussetzungen der 
§§ 41 bis 47 erfüllt, zu verwenden. 

 

(3) Drehbücher, Treatments, vergleich
bare Darstellungen, erste Drehbuchfassungen 
sowie Beschreibungen müssen in deutscher 
Sprache verfasst werden. Hiervon ausgenom
men sind Dialogstellen, für die aus dramaturgi
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schen Gründen eine andere Sprache vorgese
hen ist. Die Filmförderungsanstalt kann Aus
nahmen von den Voraussetzungen in den Sät
zen 1 und 2 zulassen, wenn die Gesamtwürdi
gung des jeweiligen Vorhabens dies rechtfer
tigt. 

(4) Die Filmförderungsanstalt kann festle
gen, dass eine Aufteilung der Referenzmittel 
auf mehrere Projekte nur möglich ist, wenn für 
jedes Projekt eine bestimmte Mindestförder
summe erreicht ist.  

 

Unterabschnitt 3 Unterabschnitt 3 

Anforderungen an den mit Referenzmitteln 
herzustellenden Film 

Anforderungen an den mit Referenzmitteln 
herzustellenden Film 

§ 77 § 77 

Eigenanteil des Herstellers u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 hat an den im Kostenplan für 
den mit Referenzmitteln herzustellenden Film 
angegebenen und von der Filmförderungsan
stalt anerkannten Kosten einen Eigenanteil zu 
tragen, der dem Produktionsumfang, der Kapi
talausstattung und der bisherigen Produktions
tätigkeit des Herstellers angemessen ist. Der 
Eigenanteil muss mindestens 5 Prozent der an
erkannten Kosten betragen. Bei internationalen 
Koproduktionen nach § 42 ist bei der Berech
nung des Eigenanteils der Finanzierungsanteil 
des deutschen Herstellers zugrunde zu legen. 
Satz 3 gilt entsprechend für Filme, die unter Mit
wirkung eines öffentlich-rechtlichen Fernseh
veranstalters hergestellt werden. 

 

(2) Der Eigenanteil kann finanziert werden   

1. durch Eigenmittel,  

2. durch Fremdmittel, die dem Hersteller darle
hensweise mit unbedingter Verpflichtung zur 
Rückzahlung überlassen worden sind, oder 

 

3. durch Eigenleistungen des Herstellers.  

Die Filmförderungsanstalt kann durch Richtlinie 
gemäß § 11 bestimmen, dass der Eigenanteil 
zudem durch Gegenleistungen für Lizenzvor
aberteilungen finanziert werden kann, die wäh
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rend der Herstellung des Films schriftlich oder 
in elektronischer Form zugesichert werden. 

(3) Eigenleistungen sind Leistungen, die 
der Hersteller als kreativer Produzent, als Her
stellungsleitung, als regieführende Person, als 
Person in einer Hauptrolle oder als kamerafüh
rende Person zur Herstellung des Films er
bringt. Bei Animationsfilmen können auch an
dere Leistungen anerkannt werden, wenn diese 
mit den in Satz 1 genannten Eigenleistungen 
vergleichbar sind. Als Eigenleistung gelten 
auch Rechte des Herstellers an eigenen Wer
ken wie Romanen, Drehbüchern oder Filmmu
siken, die er zur Herstellung des Films benutzt.  

 

(4) Der Eigenanteil kann nicht finanziert 
werden  

 

1. durch Förderhilfen nach diesem Gesetz,  

2. durch Förderhilfen aufgrund anderer öffentli
cher Förderprogramme sowie 

 

3. durch sonstige Mittel, die von einer juristi
schen Person des öffentlichen Rechts oder 
einer juristischen Person des privaten 
Rechts, an der eine oder mehrere juristische 
Personen des öffentlichen Rechts direkt oder 
indirekt beteiligt sind, gewährt werden. Dies 
gilt nicht, wenn diese Mittel marktübliches 
Entgelt für eine vom Hersteller erbrachte 
Leistung sind oder als Fremdmittel gemäß 
Absatz 2 gewährt werden. 

 

(5) Die Filmförderungsanstalt kann im Ein
vernehmen mit der für Kultur und Medien zu
ständigen obersten Bundesbehörde zum 
Zweck der Harmonisierung der Filmförderung 
des Bundes und der Länder durch Richtlinie ge
mäß § 11 abweichende Anforderungen an den 
Eigenanteil des Herstellers festlegen. 

 

§ 78 § 78 

Ausnahmen beim Eigenanteil Ausnahmen beim Eigenanteil 

(1) Die Filmförderungsanstalt kann auf 
Antrag des Herstellers gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 für dessen zwei erste pro
grammfüllende Filme Ausnahmen von § 77 Ab
satz 1 Satz 2 zulassen. 

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Die Filmförderungsanstalt kann dar
über hinaus auf Antrag des Herstellers gemäß 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 Ausnahmen von 
§ 77 Absatz 1 Satz 2 zulassen, wenn die Höhe 
der Herstellungskosten das Zweifache des 
Durchschnitts der Herstellungskosten aller im 
Vorjahr nach § 62 geförderten Filmvorhaben 
übersteigt. 

(2) Die Filmförderungsanstalt kann dar
über hinaus auf Antrag des Herstellers gemäß 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 Ausnahmen von 
§ 77 Absatz 1 Satz 2 zulassen, wenn die Höhe 
der Herstellungskosten das Zweifache des 
Durchschnitts der Herstellungskosten aller im 
Vorjahr nach § 61 geförderten Filmvorhaben 
übersteigt. 

§ 79 § 79 

Besondere Anforderung an die Verwen
dung für internationale Koproduktionen 

u n v e r ä n d e r t  

Handelt es sich bei dem Referenzfilm um 
eine internationale Koproduktion nach § 42, bei 
der die Beteiligung des Herstellers weniger als 
50 Prozent betragen hat, so darf die hierfür zu
erkannte Förderhilfe nur für die Herstellung ei
nes neuen programmfüllenden Films verwendet 
werden, an dem die Beteiligung des Herstellers 
mindestens 50 Prozent beträgt oder größer ist 
als die Beteiligung jedes anderen Koproduzen
ten. 

 

§ 80 § 80 

Ökologische Nachhaltigkeit u n v e r ä n d e r t  

Bei der Herstellung des mit Referenzmitteln 
herzustellenden Films sind wirksame Maßnah
men zugunsten der ökologischen Nachhaltig
keit zu treffen. Näheres regelt eine Richtlinie ge
mäß § 11 unter Berücksichtigung von § 2 Num
mer 8. 

 

§ 81 § 81 

Angemessene Beschäftigungsbedingungen Angemessene Beschäftigungsbedingungen 

(1) Bei mit Referenzmitteln herzustellen
den Filmen muss die Vergütung des für die Pro
duktion des Films beschäftigten Personals tarif
vertraglich oder in Anlehnung an tarifvertragli
che Regelungen erfolgen. Für selbstständig Tä
tige muss die Vergütung entweder nach ge
meinsamen Vergütungsregeln oder in Erman
gelung solcher nach mindestens Tarifverträgen 
vergleichbaren Bedingungen erfolgen.  

(1) Bei mit Referenzmitteln herzustellen
den Filmen muss die Vergütung des für die Pro
duktion des Films beschäftigten Personals ein
schließlich den arbeitnehmerähnlichen Per
sonen gemäß § 12a des Tarifvertragsgeset
zes vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323), 
das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1055) geändert 
worden ist, tarifvertraglich oder in Anlehnung 
an tarifvertragliche Regelungen erfolgen. 
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(2) Der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 muss zudem geeignete Maß
nahmen zur Sicherung der Altersvorsorge des 
für die Produktion des Films beschäftigten Per
sonals ergreifen. Dies umfasst insbesondere 
das Angebot einer die gesetzliche Altersvor
sorge ergänzenden betrieblichen Altersvor
sorge für das nur auf die Produktionsdauer des 
Films beschäftigte Personal, wobei branchen
übliche Tarifregelungen zu berücksichtigen 
sind. Für das unbefristet beschäftigte Personal 
sowie für selbstständig Tätige muss ein ver
gleichbares Altersvorsorgeangebot gewährleis
tet werden.  

(2) Für an der Produktion beteiligte Ur
heberinnen und Urheber sowie leistungs
schutzberechtigte Künstlerinnen und 
Künstler muss die in bestehenden Gemein
samen Vergütungsregeln aufgestellte ange
messene Vergütung gewährt werden.  

(3) Die Filmförderungsanstalt kann be
stimmen, dass der mit Referenzmitteln herzu
stellende Film weiteren Anforderungen in Be
zug auf angemessene Beschäftigungsbedin
gungen entsprechen soll. 

(3) Die Filmförderungsanstalt kann durch 
Richtlinie gemäß § 11 bestimmen, dass der 
mit Referenzmitteln herzustellende Film weite
ren branchenüblichen Anforderungen in Be
zug auf angemessene Beschäftigungsbedin
gungen und Altersvorsorgeangebote für das 
für die Produktionsdauer des Films beschäf
tigte Personal entsprechen soll. 

(4) Die Filmförderungsanstalt kann auf 
Antrag des Herstellers gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 in besonders begründeten 
Einzelfällen Ausnahmen von den Anforderun
gen nach den Absätzen 1 und 2 zulassen, 
wenn die Gesamtwürdigung des Vorhabens 
dies rechtfertigt. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 82 § 82 

Beschäftigung von Nachwuchskräften u n v e r ä n d e r t  

Der Hersteller gemäß § 41 Absatz 1 Num
mer 1 muss bei der Durchführung des mit Refe
renzmitteln herzustellenden Filmvorhabens in 
angemessenem Umfang technische und kauf
männische Nachwuchskräfte beschäftigen. 

 

§ 83 § 83 

Vermietung des Films u n v e r ä n d e r t  

(1) Der mit Referenzmitteln hergestellte 
Film muss zu einer Filmmiete vermietet werden, 
die für deutsche Filme angemessen ist. 
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(2) Die Vermietung des mit Referenzmit
teln hergestellten Films an ein Kino darf nicht 
abhängig gemacht werden von der Miete eines 
oder mehrerer ausländischer Filme oder Repri
sen, die nicht aus einem Mitgliedstaat der Euro
päischen Union, aus einem anderen Vertrags
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder aus der Schweiz stam
men. 

 

§ 84 § 84 

Fernsehnutzungsrechte und weitere Ver
tragsbedingungen in Auswertungsverträ

gen mit Fernsehveranstaltern 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 des mit Referenzmitteln her
gestellten Films muss nachweisen, dass in dem 
Auswertungsvertrag mit einem öffentlich-recht
lichen Fernsehveranstalter oder einem privaten 
Fernsehveranstalter ein Rückfall der Fern
sehnutzungsrechte an ihn spätestens nach fünf 
Jahren vereinbart ist. Im Einzelfall kann im Aus
wertungsvertrag für den Rückfall der Fern
sehnutzungsrechte eine Frist von bis zu sieben 
Jahren vereinbart werden, insbesondere, wenn 
der Hersteller für den Film eine überdurch
schnittlich hohe Finanzierungsbeteiligung des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehveranstalters 
oder des privaten Fernsehveranstalters erhal
ten hat. 

 

(2) Der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 muss für den Film nachwei
sen, dass die Fernsehnutzungsrechte für das 
deutschsprachige Lizenzgebiet, sofern sie ei
nem Verleih oder Vertrieb eingeräumt wurden, 
spätestens nach fünf Jahren an den Hersteller 
zurückfallen. Die Filmförderungsanstalt kann 
durch Richtlinie gemäß § 11 abweichende 
Bestimmungen von Satz 1 zulassen. 

 

(3) Der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 muss für den Film nachwei
sen, dass in dem Auswertungsvertrag mit ei
nem Fernsehveranstalter nicht zu Ungunsten 
des Herstellers von den Bedingungen der Zu
sammenarbeit, die zwischen Herstellern und 
Fernsehveranstaltern vereinbart worden sind, 
abgewichen wird; dies gilt insbesondere für eine 
angemessene Aufteilung der Rechte. 
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Unterabschnitt 4 Unterabschnitt 4 

Bürgschaften, Verfahren, Rückzahlung Bürgschaften, Verfahren, Aufhebung 

§ 85 § 85 

Bürgschaften u n v e r ä n d e r t  

(1) Auf Antrag des Herstellers gemäß 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 kann die Filmförde
rungsanstalt Bürgschaften gegenüber beteilig
ten Fernsehveranstaltern sowie gegenüber vor- 
oder zwischenfinanzierenden Banken oder 
sonstigen Kreditinstituten übernehmen  

 

1. zur Besicherung der vertraglich vereinbarten 
Rückzahlungsverpflichtung des Herstellers 
gegenüber einem Fernsehveranstalter we
gen Nichtfertigstellung des Films, 

 

2. zur Besicherung der vertraglich vereinbarten 
Rückzahlungsverpflichtung eines Darlehens 
des Herstellers gegenüber vor- oder zwi
schenfinanzierenden Banken oder sonstigen 
Kreditinstituten wegen Nichtfertigstellung des 
Films aufgrund ausstehender Zahlungen von 
Förderhilfen anderer mit öffentlichen Mitteln 
des Bundes finanzierter Einrichtungen im In
land. 

 

(2) Die Bürgschaftsübernahme setzt vo
raus, dass eine Beteiligungs- oder Finanzie
rungsvereinbarung zwischen dem Hersteller 
gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 und dem je
weiligen Bürgschaftsempfänger sowie die Zu
sage von Förderhilfen, für die gebürgt werden 
soll, nachgewiesen werden. 

 

(3) Eine Bürgschaft darf nicht übernom
men werden, wenn Anhaltspunkte dafür vorlie
gen, dass ein überdurchschnittlich hohes Risiko 
für die Inanspruchnahme der Filmförderungs
anstalt aus der Bürgschaft gegeben ist. 

 

(4) Die Rückstellungen für die Bürgschaf
ten sind im Wirtschaftsplan der Filmförderungs
anstalt einzuplanen. 

 

(5) Näheres regelt eine Richtlinie gemäß 
§ 11. 
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§ 86 § 86 

Auszahlung Auszahlung 

(1) Die Filmförderungsanstalt zahlt die 
Förderhilfen nach § 62 bedarfsgerecht an den 
Hersteller, die regieführende und die drehbuch
schreibende Person aus. Die Auszahlung der 
Schlussrate erfolgt nach Vorlage des Verwen
dungsnachweises und Prüfung der Schlusskos
ten. 

(1) Die Filmförderungsanstalt zahlt die 
Förderhilfen nach § 61 bedarfsgerecht an den 
Hersteller, die regieführende und die drehbuch
schreibende Person aus. Die Auszahlung der 
Schlussrate erfolgt nach Vorlage des Verwen
dungsnachweises und Prüfung der Schlusskos
ten. 

(2) Die Filmförderungsanstalt hat die Aus
zahlung der Förderhilfen zu versagen, wenn die 
antragstellende Person zum beabsichtigten 
Auszahlungszeitpunkt nicht das Vorliegen 
sämtlicher Antrags- und Fördervoraussetzun
gen sowie die Erfüllung der nach § 73 Absatz 3 
erteilten Auflagen nachweist. Im Falle der Ver
wendung der Förderhilfen für die Herstellung ei
nes neuen programmfüllenden Films ist die 
Auszahlung insbesondere zu versagen, wenn 
die ordnungsgemäße Finanzierung des Film
vorhabens nicht gewährleistet ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 87 § 87 

Schlussprüfung, Kostenerstattung, Pflicht
exemplar 

Schlussprüfung, Kostenerstattung, Pflicht
exemplar 

(1) Die Filmförderungsanstalt prüft, ob die 
Förderhilfen zweckentsprechend verwendet 
wurden. Der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 hat der Filmförderungsanstalt 
die Auslagen für die Schlusskostenprüfung zu 
erstatten. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Bei der Verwendung der Förderhilfen 
für die Herstellung eines neuen Films prüft die 
Filmförderungsanstalt insbesondere, ob der 
neue Film die jeweils geltenden Voraussetzun
gen der §§ 41 bis 47 erfüllt. Der Hersteller ge
mäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 ist verpflichtet, 
innerhalb von zwei Jahren nach Auszahlung der 
Förderhilfen oder eines Teilbetrags davon der 
Filmförderungsanstalt den neuen Film zur Prü
fung vorzulegen. Die Filmförderungsanstalt 
kann die Frist nach Satz 2 um höchstens ein 
Jahr verlängern, wenn der Hersteller nachweist, 
dass er die Frist aus von ihm nicht zu vertreten
den Gründen nicht einhalten kann. Sie kann auf 

(2) Bei der Verwendung der Förderhilfen 
für die Herstellung eines neuen Films prüft die 
Filmförderungsanstalt insbesondere, ob der 
neue Film die jeweils geltenden Voraussetzun
gen der §§ 41 bis 47 erfüllt. Der Hersteller ge
mäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 ist verpflichtet, 
innerhalb von zwei Jahren nach Auszahlung der 
Förderhilfen oder eines Teilbetrags davon der 
Filmförderungsanstalt den neuen Film zur Prü
fung vorzulegen. Die Filmförderungsanstalt 
kann die Frist nach Satz 2 verlängern, wenn der 
Hersteller nachweist, dass er die Frist aus von 
ihm nicht zu vertretenden Gründen nicht einhal
ten kann. Sie kann auf die Vorlage des Films 
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die Vorlage des Films verzichten, wenn der Film 
auf anderem Wege zugänglich gemacht wird. 

verzichten, wenn der Film auf anderem Wege 
zugänglich gemacht wird. 

(3) Bei der Verwendung der Förderhilfen 
für die Erstellung der in § 76 Absatz 1 genann
ten Werke prüft die Filmförderungsanstalt ins
besondere, ob diese dem beschriebenen Vor
haben entsprechen. Die drehbuchschreibende 
Person und die regieführende Person sind ver
pflichtet, nach Ablauf von zwei Jahren nach Er
lass des Bewilligungsbescheids der Filmförde
rungsanstalt eine Kopie ihres Werkes zur Prü
fung vorzulegen. Die Filmförderungsanstalt 
kann die Frist nach Satz 2 auf Antrag verlän
gern. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 88 § 88 

Aufhebung von Förderbescheiden u n v e r ä n d e r t  

(1) Gegenüber dem Hersteller gemäß 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 ist der Bescheid über 
die zuerkannten Förderhilfen ganz oder teil
weise auch mit Wirkung für die Vergangenheit 
aufzuheben, wenn  

 

1. er seiner Verpflichtung nach § 87 Absatz 2 
Satz 2 nicht nachgekommen ist, 

 

2. er den Nachweis der zweckentsprechenden 
Verwendung der Förderhilfen nicht erbracht 
hat, 

 

3. die Zuerkennung oder Auszahlung aufgrund 
unrichtiger Angaben über wesentliche Vo
raussetzungen erfolgt ist, 

 

4. die nach § 73 Absatz 3 Satz 1 erteilten Aufla
gen nicht erfüllt worden sind oder 

 

5. Auszahlungshindernisse nach § 86 Absatz 2 
nachträglich eingetreten oder bekannt gewor
den sind. 

 

(2) Gegenüber der drehbuchschreiben
den oder der regieführenden Person ist der Be
scheid über die zuerkannten Förderhilfen ganz 
oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergan
genheit aufzuheben, wenn 

 

1. das Drehbuch, das Treatment, die vergleich
bare Darstellung, die erste Drehbuchfassung 
oder die produktionsreife und projektgerechte 
Beschreibung von dem beschriebenen Vor
haben wesentlich abweicht, 
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2. sie der Verpflichtung nach § 87 Ab
satz 3 Satz 2 nicht nachgekommen ist, 

 

3. die Bewilligung oder Auszahlung der Förder
hilfe aufgrund unrichtiger Angaben über we
sentliche Voraussetzungen erfolgt ist oder 

 

4. die Werke entgegen § 76 Absatz 2 verwen
det worden sind. 

 

(3) Im Falle einer Aufhebung nach Ab
satz 1 oder Absatz 2 sind bereits ausgezahlte 
Fördermittel zurückzufordern. Die zurückgefor
derten Leistungen sind durch Verwaltungsakt 
festzusetzen. Wird in Fällen des Absat
zes 1 Nummer 4 die nach § 47 zulässige Beihil
fehöchstintensität überschritten und der Film 
sowohl von der Filmförderungsanstalt als auch 
von anderen mit öffentlichen Mitteln finanzier
ten Fördereinrichtungen gefördert, erfolgt die 
Rückzahlung entsprechend dem Verhältnis der 
einzelnen Förderbeträge.  

 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

P r o d u k t i o n s f ö r d e r u n g  f ü r  
K u r z f i l m e  u n d  n i c h t  p r o

g r a m m f ü l l e n d e  K i n d e r f i l m e  

P r o d u k t i o n s f ö r d e r u n g  f ü r  
K u r z f i l m e  u n d  n i c h t  p r o

g r a m m f ü l l e n d e  K i n d e r f i l m e  

§ 89 § 89 

Förderhilfen u n v e r ä n d e r t  

Die Filmförderungsanstalt gewährt Refe
renzförderung auf Antrag des Herstellers eines 
Kurzfilms sowie eines nicht programmfüllenden 
Kinderfilms, wenn der Film mindestens 15 Re
ferenzpunkte erreicht hat. Der Referenzfilm 
muss die jeweils geltenden Voraussetzungen 
der §§ 41 bis 45 erfüllen.  

 

§ 90 § 90 

Referenzpunkte u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Referenzpunkte werden insbeson
dere aus dem Erfolg bei international und nati
onal bedeutsamen Festivals und Preisen ermit
telt.  
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(2) Bei der Berechnung der Referenz
punktzahl nach Absatz 1 werden nur solche Er
folge berücksichtigt, die innerhalb von zwei Jah
ren nach Fertigstellung des Films erreicht wur
den. 

 

(3) Bei Filmen, die nach Maßgabe der Ab
sätze 1 und 2 mindestens 40 Referenzpunkte 
erreicht haben, werden die Referenzpunkte mit 
dem Faktor 1,5 multipliziert. 

 

(4) Näheres regelt eine Richtlinie gemäß 
§ 11. Dabei ist auch der Festivalpraxis bei Kin
der- und Kurzfilmen angemessen Rechnung zu 
tragen. Die Filmförderungsanstalt kann in der 
Richtlinie nach Satz 1 auch weitere vergleich
bare Erfolgskriterien für die Zuerkennung von 
Referenzpunkten festlegen. 

 

§ 91 § 91 

Richtlinie zur Steigerung von Diversität u n v e r ä n d e r t  

§ 65 gilt entsprechend.  

§ 92 § 92 

Art der Förderung, Verteilung der Referenz
punkte 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Produktionsförderung für Kurzfilme 
und nicht programmfüllende Kinderfilme wird 
als Zuschuss gewährt. 

 

(2) Die für die Förderung zur Verfügung 
stehenden Mittel werden auf die berechtigten 
Hersteller gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 
nach dem Verhältnis verteilt, in dem die Refe
renzpunkte der einzelnen Filme zueinander ste
hen. 

 

§ 93 § 93 

Antragsberechtigung u n v e r ä n d e r t  

(1) Antragsberechtigt ist der Hersteller ge
mäß § 41 Absatz 1 Nummer 1.  
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(2) Nicht antragsberechtigt ist ein Herstel
ler gemäß Absatz 1, wenn es sich bei ihm um 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder eine juristische Person des privaten 
Rechts, an der eine oder mehrere juristische 
Personen des öffentlichen Rechts direkt oder 
indirekt beteiligt sind, handelt. § 70 Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

 

§ 94 § 94 

Antragsvoraussetzungen u n v e r ä n d e r t  

§ 71 gilt entsprechend.   

§ 95 § 95 

Antragsfrist u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Antrag ist spätestens bis zum 31. 
Dezember des Kalenderjahres zu stellen, in 
dem die zweijährige Frist nach § 90 Absatz 2 
abläuft.  

 

(2) Erfolge bei Festivals und Auszeichnun
gen mit Preisen werden bei der Zuerkennung 
nur dann berücksichtigt, wenn der darauf bezo
gene Antrag bis einschließlich 1. März des der 
Auszeichnung folgenden Kalenderjahres ge
stellt wird. Andernfalls werden sie erst in dem 
darauffolgenden Kalenderjahr berücksichtigt. 
Die Frist nach Satz 1 ist eine Ausschlussfrist. 

 

§ 96 § 96 

Zuerkennung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Förderhilfen werden in den ersten 
fünf Monaten eines Kalenderjahres dem Her
steller des Referenzfilms durch Bescheid zuer
kannt, wenn er bis zum Ablauf des 1. März des 
gleichen Kalenderjahres die Voraussetzungen 
für die Zuerkennung nachgewiesen hat. 

 

(2) Der Bescheid über die Zuerkennung 
der Förderhilfen ist mit Auflagen zu verbinden, 
um sicherzustellen, dass der neue Film den je
weils geltenden Voraussetzungen der 
§§ 41 bis 47 sowie im Falle der Verwendung 
der Förderhilfen für einen neuen programmfül
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lenden Film zusätzlich den Voraussetzungen 
der §§ 77 bis 84 entspricht. Die antragstellende 
Person kann die Erfüllung der Auflagen nach 
Satz 1 bis zur Auszahlung der Förderhilfe nach
holen. 

§ 97 § 97 

Verwendungsmöglichkeiten u n v e r ä n d e r t  

(1) Der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 hat die Förderhilfen innerhalb 
von zwei Jahren nach dem Erlass des Zuerken
nungsbescheids in vollem Umfang zur Herstel
lung neuer Kurzfilme oder neuer programmfül
lender Filme, die die jeweils geltenden Voraus
setzungen der §§ 41 bis 47 erfüllen, zu verwen
den. 

 

(2) Die Filmförderungsanstalt kann auf 
Antrag des Herstellers gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 gestatten, dass die nach 
§ 96 Absatz 1 zuerkannten Förderhilfen für 
Maßnahmen der Stoffbeschaffung, der Dreh
buchbeschaffung oder -entwicklung oder in 
sonstiger Weise für die Vorbereitung eines 
neuen Films nach den §§ 41 bis 47 verwendet 
werden. 

 

(3) Die Filmförderungsanstalt kann auf 
Antrag des Herstellers gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 auch gestatten, dass bis zu 
75 Prozent der nach § 96 Absatz 1 zuerkannten 
Förderhilfen im Interesse der Strukturverbesse
rung des Unternehmens des Herstellers für eine 
nicht nur kurzfristige Aufstockung des Eigenka
pitals verwendet werden. In einem Zeitraum von 
fünf Jahren darf ein Unternehmen jedoch insge
samt nicht mehr als 100 000 Euro für diesen 
Zweck erhalten. Die Filmförderungsanstalt 
kann durch Richtlinie gemäß § 11 einen Min
destbetrag für die Kapitalaufstockung festlegen. 

 

§ 98 § 98 

Begonnene Maßnahmen u n v e r ä n d e r t  

Für die Verwendung der Förderhilfen zur 
Herstellung neuer Filme gilt § 75 entsprechend. 
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§ 99 § 99 

Auszahlung u n v e r ä n d e r t  

(1) Für die Auszahlung der Förderhilfen 
gilt § 86 Absatz 1 entsprechend. 

 

(2) Die Filmförderungsanstalt hat die Aus
zahlung der Förderhilfen zu versagen, wenn die 
antragstellende Person zum jeweiligen beab
sichtigten Auszahlungszeitpunkt nicht das Vor
liegen sämtlicher Antrags- und Fördervoraus
setzungen sowie die Erfüllung der nach 
§ 96 Absatz 2 erteilten Auflagen nachweist. Die 
Auszahlung ist insbesondere zu versagen, 
wenn die ordnungsgemäße Finanzierung des 
Filmvorhabens nicht gewährleistet ist. 

 

§ 100 § 100 

Schlussprüfung, Pflichtexemplar Schlussprüfung, Pflichtexemplar 

(1) Die Filmförderungsanstalt prüft, ob die 
Förderhilfen zweckentsprechend verwendet 
wurden, bei der Herstellung eines neuen Films 
insbesondere, ob der neue Film die jeweils gel
tenden Voraussetzungen der §§ 41 bis 47 er
füllt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Werden die Förderhilfen für die Her
stellung neuer Filme nach § 96 Absatz 1 ver
wendet, ist der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 verpflichtet, innerhalb von 
zwei Jahren nach Auszahlung der Förderhilfen 
oder eines Teilbetrags davon der Filmförde
rungsanstalt den neuen Film zur Prüfung vorzu
legen. Die Filmförderungsanstalt kann die Frist 
um höchstens ein Jahr verlängern, wenn der 
Hersteller gemäß § 41 Absatz 1 Nummer 1 
nachweist, dass er die Frist aus von ihm nicht 
zu vertretenden Gründen nicht einhalten kann. 
Die Filmförderungsanstalt kann auf die Vorlage 
des Films verzichten, wenn der Film auf ande
rem Wege zugänglich gemacht wird. 

(2) Werden die Förderhilfen für die Her
stellung neuer Filme nach § 97 Absatz 1 ver
wendet, ist der Hersteller gemäß § 41 Ab
satz 1 Nummer 1 verpflichtet, innerhalb von 
zwei Jahren nach Auszahlung der Förderhilfen 
oder eines Teilbetrags davon der Filmförde
rungsanstalt den neuen Film zur Prüfung vorzu
legen. Die Filmförderungsanstalt kann die Frist 
verlängern, wenn der Hersteller gemäß 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 nachweist, dass er 
die Frist aus von ihm nicht zu vertretenden 
Gründen nicht einhalten kann. Die Filmförde
rungsanstalt kann auf die Vorlage des Films 
verzichten, wenn der Film auf anderem Wege 
zugänglich gemacht wird. 



 - 75 -  

Entwurf Beschlüsse des 22. Ausschusses 

§ 101 § 101 

Aufhebung von Förderbescheiden u n v e r ä n d e r t  

(1) Gegenüber dem Hersteller gemäß 
§ 41 Absatz 1 Nummer 1 ist der Bescheid über 
die nach § 96 Absatz 1 zuerkannten Förderhil
fen ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die 
Vergangenheit aufzuheben, wenn  

 

1. er seiner Verpflichtung nach § 100 Ab
satz 2 Satz 1 nicht nachgekommen ist, 

 

2. er den Nachweis der zweckentsprechenden 
Verwendung der Förderhilfe nicht erbracht 
hat, 

 

3. die Zuerkennung oder Auszahlung aufgrund 
unrichtiger Angaben über wesentliche Vo
raussetzungen erfolgt ist, 

 

4. die nach § 96 Absatz 2 erteilten Auflagen 
nicht erfüllt worden sind oder 

 

5. Auszahlungshindernisse nach § 99 Absatz 2 
nachträglich eingetreten oder bekannt gewor
den sind. 

 

(2) Im Falle einer Aufhebung nach Ab
satz 1 sind bereits ausgezahlte Fördermittel zu
rückzufordern. Die zurückgeforderten Leistun
gen sind durch Verwaltungsakt festzusetzen. 
Wird in Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 die 
nach § 47 zulässige Beihilfehöchstintensität 
überschritten und der Film sowohl von der Film
förderungsanstalt als auch von anderen mit öf
fentlichen Mitteln finanzierten Fördereinrichtun
gen gefördert, erfolgt die Rückzahlung entspre
chend dem Verhältnis der einzelnen Förderbe
träge. 

 

Kapitel 3 Kapitel 3 

Verleihförderung Verleihförderung 

§ 102 § 102 

Förderhilfen, Referenzpunkte u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Filmförderungsanstalt gewährt auf 
Antrag des Verleihers Förderung für den Verleih 
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eines programmfüllenden Films, wenn der Film 
mindestens 25 000 Referenzpunkte erreicht 
hat. Der Referenzfilm muss die jeweils gelten
den Voraussetzungen der §§ 41 bis 45 erfüllen.  

(2) Die Referenzpunkte werden insbeson
dere aus dem Zuschauererfolg sowie dem Er
folg bei international bedeutsamen Festivals 
und Preisen ermittelt.  

 

(3) Näheres regelt eine Richtlinie gemäß 
§ 11. Die Filmförderungsanstalt kann darin 
auch weitere Erfolgskriterien für die Zuerken
nung von Referenzpunkten für Verleihunterneh
men festlegen. Darüber hinaus kann sie in der 
Richtlinie nach Satz 1 von der in Ab
satz 1 Satz 1 geregelten Referenzpunktzahl 
abweichen, wenn dem zwei Drittel der Mitglie
der des Verwaltungsrats zustimmen.  

 

§ 103 § 103 

Berücksichtigung von Erfolgen Berücksichtigung von Erfolgen 

(1) Bei der Berechnung der Förderhilfe 
werden insgesamt höchstens 1 000 000 Refe
renzpunkte berücksichtigt. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Für die Berücksichtigung des Zu
schauererfolgs gilt § 63 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass höchstens 500 000 Besucher
punkte berücksichtigt werden.  

(2) Für die Berücksichtigung des Zu
schauererfolgs gelten die §§ 62 und 63 Ab
satz 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass 
höchstens 500 000 Besucherpunkte berück
sichtigt werden.  

(3) Für die Berücksichtigung des Erfolgs 
bei Festivals und Preisen gilt § 64 entspre
chend. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Filmförderungsanstalt kann durch 
Richtlinie gemäß § 11 von den höchsten zu be
rücksichtigenden Referenzpunkten nach Ab
satz 1 und den höchstens zu berücksichtigen
den Besucherpunkten nach Absatz 2 abwei
chen, wenn dem zwei Drittel der Mitglieder des 
Verwaltungsrats zustimmen. § 63 Ab
satz 2 Satz 2 und § 64 Absatz 3 gelten entspre
chend. 

(4) Die Filmförderungsanstalt kann durch 
Richtlinie gemäß § 11 von den höchsten zu be
rücksichtigenden Referenzpunkten nach Ab
satz 1 und den höchstens zu berücksichtigen
den Besucherpunkten nach Absatz 2 abwei
chen, wenn dem zwei Drittel der Mitglieder des 
Verwaltungsrats zustimmen. § 63 Absatz 3 und 
§ 64 Absatz 3 gelten entsprechend. 
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§ 104 § 104 

Bonus für inklusive Werbemaßnahmen u n v e r ä n d e r t  

Die Filmförderungsanstalt kann auf Antrag 
einen Bonus in Höhe von bis zu 5 000 Refe
renzpunkten gewähren, wenn die Barrierefrei
heit des Films in besonderer Weise oder in be
sonderem Maße beworben wurde. Näheres re
gelt eine Richtlinie gemäß § 11. 

 

§ 105 § 105 

Art der Förderung u n v e r ä n d e r t  

Die Förderhilfen werden als Zuschuss ge
währt. 

 

§ 106 § 106 

Verteilung der Referenzmittel Verteilung der Referenzmittel 

Die für die Verleihförderung zur Verfügung 
stehenden Mittel werden auf die berechtigten 
Verleihunternehmen nach dem Verhältnis ver
teilt, in dem die Referenzpunkte der einzelnen 
Filme zueinander stehen. 

Die für die Verleihförderung zur Verfügung 
stehenden Mittel werden auf die berechtigten 
Verleihunternehmen nach dem Verhältnis ver
teilt, in dem die Referenzpunkte der einzelnen 
Filme zueinander stehen. § 68 Absatz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 107 § 107 

Antragsberechtigung, Antragsvorausset
zungen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Antragsberechtigt sind regelmäßig tä
tige Verleiher.  

 

(2) Mit Antragstellung ist nachzuweisen, 
dass der Referenzfilm die jeweils geltenden Vo
raussetzungen der §§ 41 bis 45 erfüllt.  

 

(3) Näheres regelt eine Richtlinie gemäß 
§ 11. 
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§ 108 § 108 

Antragsfrist Antragsfrist 

Der Antrag ist spätestens drei Monate nach 
Verstreichen der Zeiträume nach § 63 Absatz 1 
und § 64 Absatz 4 zu stellen. Nach Ablauf des 
1. März gestellte Anträge werden bei der Zuer
kennung nach § 109 für das jeweilige Kalender
jahr nicht mehr berücksichtigt. Die Frist nach 
Satz 2 ist eine Ausschlussfrist. 

Der Antrag ist spätestens drei Monate nach 
Verstreichen der Zeiträume nach § 62 und 
§ 64 Absatz 4 zu stellen. Nach Ablauf des 1. 
März gestellte Anträge werden bei der Zuerken
nung nach § 109 für das jeweilige Kalenderjahr 
nicht mehr berücksichtigt. Die Frist nach Satz 2 
ist eine Ausschlussfrist. 

§ 109 § 109 

Zuerkennung u n v e r ä n d e r t  

(1) Für die Zuerkennung der Förderhilfen 
gilt § 73 Absatz 1 und 2 entsprechend.  

 

(2) Der Zuerkennungsbescheid ist mit Auf
lagen zu verbinden, um sicherzustellen, dass  

 

1. die zulässige Beihilfehöchstintensität gemäß 
§ 47 eingehalten wird und 

 

2. beim Verleih eines Films, der die jeweils gel
tenden Voraussetzungen der §§ 41 bis 47 er
füllt, eine angemessene Anzahl von Filmko
pien in Orten oder räumlich selbstständigen 
Ortsteilen mit in der Regel bis zu 20 000 Ein
wohnern eingesetzt wird. 

 

Die Filmförderungsanstalt bestimmt durch 
Richtlinie gemäß § 11, wann eine angemes
sene Anzahl von Filmkopien im Sinne von 
Satz 1 Nummer 2 vorliegt. Die antragstellende 
Person kann die Erfüllung der Auflagen nach 
Satz 1 bis zur Auszahlung der Förderhilfe nach
holen. 

 

§ 110 § 110 

Verwendung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Förderhilfen sind innerhalb von 
drei Jahren nach Erlass des jeweiligen Zuer
kennungsbescheids vorrangig für den Verleih 
eines neuen Films, der die jeweils geltenden 
Voraussetzungen der §§ 41 bis 47 erfüllt, zu 
verwenden. 
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(2) Die Förderhilfen dürfen verwendet 
werden  

 

1. zur Finanzierung von Garantiezahlungen für 
den Erwerb von Auswertungsrechten an 
nach diesem Gesetz geförderten Filmen, 

 

2. zur Deckung von Vorkosten,  

3. zur Herstellung von barrierefreien Fassungen 
oder Fremdsprachenfassungen von Filmen, 

 

4. für außergewöhnliche oder beispielhafte film
wirtschaftliche Werbemaßnahmen, 

 

5. für besonderen Aufwand beim Absatz von 
Kinderfilmen, 

 

6. für Maßnahmen zur Erweiterung bestehen
der und Erschließung neuer Absatzmärkte für 
Filme oder 

 

7. für Maßnahmen der vertraglich vereinbarten 
Zusammenarbeit, die darauf gerichtet sind, 
den Absatz zu verbessern. 

 

(3) Die Filmförderungsanstalt kann auf 
Antrag des Verleihers gestatten, dass bis zu 75 
Prozent der nach § 109 zuerkannten Förderhil
fen im Interesse der Strukturverbesserung des 
Unternehmens für eine nicht nur kurzfristige 
Aufstockung des Eigenkapitals verwendet wer
den. In einem Zeitraum von fünf Jahren darf ein 
Unternehmen jedoch insgesamt nicht mehr als 
500 000 Euro für diesen Zweck erhalten.  

 

§ 111 § 111 

Auszahlung u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Filmförderungsanstalt zahlt die 
Förderhilfen bedarfsgerecht an den Verleiher 
aus. 

 

(2) Die Filmförderungsanstalt hat die Aus
zahlung der Förderhilfen zu versagen, wenn die 
antragstellende Person zum jeweiligen beab
sichtigten Auszahlungszeitpunkt nicht das Vor
liegen sämtlicher Antrags- und Fördervoraus
setzungen sowie die Erfüllung der nach 
§ 109 Absatz 2 erteilten Auflagen nachweist. 
Die Auszahlung ist insbesondere zu versagen, 
wenn die ordnungsgemäße Finanzierung der 
Maßnahme nicht gesichert ist. 
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§ 112 § 112 

Begonnene Maßnahmen u n v e r ä n d e r t  

Werden die Förderhilfen für den Verleih ei
nes neuen Films nach § 110 Absatz 1 und 2 
verwendet, können sie auch für bereits begon
nene Maßnahmen verwendet werden. Dies gilt 
nicht, wenn die Maßnahme vor dem Antrag auf 
Zuerkennung nach § 102 Absatz 1 in Verbin
dung mit § 108 begonnen wurde. Eine Verwen
dung der Förderhilfen für bereits abgeschlos
sene Maßnahmen ist nicht möglich. 

 

§ 113 § 113 

Schlussprüfung, Aufhebung von Förderbe
scheiden 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Filmförderungsanstalt prüft, ob die 
Förderhilfen zweckentsprechend verwendet 
worden sind, insbesondere, ob die im Wege des 
Verleihs verwerteten Filme den jeweils gelten
den Voraussetzungen der §§ 41 bis 47 entspre
chen. 

 

(2) Der Bescheid über die zuerkannten 
Förderhilfen ist ganz oder teilweise auch mit 
Wirkung für die Vergangenheit aufzuheben, 
wenn  

 

1. die antragstellende Person den Nachweis der 
zweckentsprechenden Verwendung der För
derhilfen nicht erbracht hat, 

 

2. die Zuerkennung oder Auszahlung der För
derhilfen aufgrund unrichtiger Angaben über 
wesentliche Voraussetzungen erfolgt ist, 

 

3. die Auflagen nach § 109 Absatz 2 nicht erfüllt 
wurden oder 

 

4. Auszahlungshindernisse nach § 111 Ab
satz 2 nachträglich eingetreten oder bekannt 
geworden sind. 

 

(3) Im Falle einer Aufhebung nach Ab
satz 2 sind bereits ausgezahlte Fördermittel zu
rückzufordern. Die zurückgeforderten Leistun
gen sind durch Verwaltungsakt festzusetzen. 
Wird in Fällen des Absatzes 2 Nummer 3 die 
nach § 47 zulässige Beihilfehöchstintensität 
überschritten und das Vorhaben sowohl von der 
Filmförderungsanstalt als auch von anderen mit 
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öffentlichen Mitteln finanzierten Fördereinrich
tungen gefördert, erfolgt die Rückzahlung ent
sprechend dem Verhältnis der einzelnen För
derbeträge. 

Kapitel 4 Kapitel 4 

Kinoförderung Kinoförderung 

§ 114 § 114 

Förderhilfen u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Filmförderungsanstalt gewährt auf 
Antrag Förderhilfen  

 

1. zur Modernisierung und Verbesserung von 
Kinos,  

 

2. zur Neuerrichtung, wenn sie der Strukturver
besserung dient, 

 

3. zur Beratung von Kinos,  

4. für Maßnahmen zur Filmbildung von jungen 
Menschen, insbesondere von Kindern und 
Jugendlichen. 

 

(2) Gefördert werden Kinos im Inland.  

§ 115 § 115 

Antragsberechtigung u n v e r ä n d e r t  

(1) Antragsberechtigt ist, wer im Inland ein 
Kino betreibt.  

 

(2) Für Förderhilfen nach § 114 Ab
satz 1 Nummer 2 ist auch antragsberechtigt, 
wer beabsichtigt, im Inland ein Kino zu betrei
ben. Dies gilt nicht, wenn Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass der ordnungsgemäße Betrieb 
eines Kinos nicht gewährleistet wird. 

 

(3) Nicht antragsberechtigt ist, wer die ge
setzliche Verpflichtung zur Zahlung einer im 
Zeitpunkt der Antragstellung fälligen Abgabe 
nach § 128 nicht ordnungsgemäß erfüllt hat.  
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§ 116 § 116 

Art der Förderung Art der Förderung 

(1) Die Filmförderungsanstalt gewährt für 
Maßnahmen nach § 114 Absatz 1 Num
mer 1 und 2 Förderhilfen zu 50 Prozent als un
bedingt rückzahlbares zinsloses Darlehen mit 
einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren und zu 50 
Prozent als Zuschuss.  

(1) Die Filmförderungsanstalt gewährt für 
Maßnahmen nach § 114 Absatz 1 Num
mer 1 und 2 Förderhilfen zu 50 Prozent als un
bedingt zurückzuzahlendes zinsloses Darle
hen mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren 
und zu 50 Prozent als Zuschuss.  

(2) Förderhilfen für Maßnahmen nach 
§ 114 Absatz 1 Nummer 1 und 2, die der Her
stellung von Barrierefreiheit gemäß § 4 des Be
hindertengleichstellungsgesetzes dienen, wer
den abweichend von Absatz 1 insgesamt als 
Zuschuss gewährt.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Im Falle des § 115 Absatz 2 in Verbin
dung mit § 114 Absatz 1 Nummer 2 sind För
derhilfen abweichend von Absatz 1 vollständig 
als unbedingt rückzahlbares zinsloses Darle
hen mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jahren 
zu gewähren. 

(3) Im Falle des § 115 Absatz 2 in Verbin
dung mit § 114 Absatz 1 Nummer 2 sind För
derhilfen abweichend von Absatz 1 vollständig 
als unbedingt zurückzuzahlendes zinsloses 
Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu zehn Jah
ren zu gewähren. 

(4) Förderhilfen für Maßnahmen nach 
§ 114 Absatz 1 Nummer 3 und 4 werden als 
Zuschuss gewährt.  

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 117 § 117 

Höhe der Förderung u n v e r ä n d e r t  

(1) Förderhilfen nach § 114 Absatz 1 dür
fen unter Beachtung des § 47 höchstens betra
gen: 

 

1. im Falle des § 114 Absatz 1 Nummer 1 bis zu 
200 000 Euro, 

 

2. im Falle des § 114 Absatz 1 Nummer 2 bis zu 
200 000 Euro oder, sofern eine Gesamtwür
digung des Vorhabens und die Höhe der vo
raussichtlichen Kosten dies rechtfertigen, bis 
zu 350 000 Euro sowie 

 

3. im Falle des § 114 Absatz 1 Num
mer 3 und 4 bis zu 5 000 Euro. 

 

(2) Förderhilfen nach § 114 Ab
satz 1 Nummer 1 und 2, die der Herstellung 
von Barrierefreiheit gemäß § 4 des Behinder
tengleichstellungsgesetzes dienen, können 
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über die in Absatz 1 genannten Beträge hinaus
gehen. 

§ 118 § 118 

Verfahren u n v e r ä n d e r t  

Die Filmförderungsanstalt legt das Verfah
ren der Kinoförderung durch Richtlinie gemäß 
§ 11 nach Maßgabe dieses Gesetzes fest. Sie 
hat dabei auf eine ausgewogene Verteilung der 
Förderhilfen an die Antragsberechtigten hinzu
wirken. 

 

§ 119 § 119 

Erlass von Restschulden u n v e r ä n d e r t  

(1) Statt einer Förderhilfe nach § 114 Ab
satz 1 Nummer 1 oder 2 kann die Filmförde
rungsanstalt einem Kinobetreiber gemäß 
§ 115 Absatz 1 für Maßnahmen zur Moderni
sierung und Verbesserung sowie zur Neuerrich
tung auf Antrag einmalig eine zum 1. Januar 
2025 bei der Filmförderungsanstalt bestehende 
Restschuld aus einem laufenden Darlehen für 
eine frühere Förderung erlassen, wenn der Ki
nobetreiber  

 

1. bis zur Antragstellung das laufende Darlehen 
bisher regelmäßig getilgt hat, 

 

2. bei Antragstellung bereits 50 Prozent der lau
fenden Darlehensforderung bei der Filmför
derungsanstalt getilgt hat, 

 

3. mit der Zahlung seiner Abgabe nach § 128 
nicht im Rückstand ist und 

 

4. spätestens zwölf Monate nach Zustellung 
des Vorbescheids nach Absatz 2 die geför
derte Maßnahme nach § 114 Absatz 1 Num
mer 1 oder 2 durchführt. 

 

Die Höhe des Forderungserlasses nach Satz 1 
darf die anerkennungsfähigen Kosten der Maß
nahme nach § 114 Absatz 1 Nummer 1 oder 2 
nicht übersteigen. 

 

(2) Die Filmförderungsanstalt entscheidet 
durch Vorbescheid über den Forderungserlass 
nach Absatz 1 dem Grunde nach und kann da
bei festlegen, dass der Kinobetreiber bis zum 
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Nachweis der Maßnahme nach Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 4 das laufende Darlehen 
mit reduzierter Rate tilgt. Der Vorbescheid nach 
Satz 1 wird unwirksam, wenn der Kinobetreiber 
die Durchführung der Maßnahme nach Ab
satz 1 Satz 1 Nummer 4 nicht spätestens zwölf 
Monate nach Zustellung des Vorbescheids 
nachweist. 

§ 120 § 120 

Auszahlung, Aufhebung von Förderbe
scheiden 

Auszahlung, Aufhebung von Förderbe
scheiden 

(1) Die Filmförderungsanstalt zahlt die 
Förderhilfen bedarfsgerecht an den Kinobetrei
ber aus.  

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Filmförderungsanstalt hat die Aus
zahlung der Förderhilfen nach § 114 Absatz 1 
zu versagen, wenn die antragstellende Person 
zum jeweils maßgeblichen Auszahlungszeit
punkt nicht das Vorliegen sämtlicher Antrags- 
und Fördervoraussetzungen nachweist. Die 
Auszahlung ist insbesondere zu versagen, 
wenn die ordnungsgemäße Finanzierung der 
Maßnahme nicht gesichert ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Der Bescheid über die zuerkannten 
Förderhilfen ist ganz oder teilweise auch mit 
Wirkung für die Vergangenheit aufzuheben, 
wenn  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. die antragstellende Person den Nachweis der 
zweckentsprechenden Verwendung der För
derhilfe nicht erbracht hat, 

 

2. die Auszahlung der Förderhilfe aufgrund un
richtiger Angaben über wesentliche Voraus
setzungen erfolgt ist oder 

 

3. Auszahlungshindernisse nach Absatz 2 
nachträglich eingetreten oder bekannt gewor
den sind. 

 

(4) Im Falle einer Aufhebung nach Ab
satz 3 sind bereits ausgezahlte Fördermittel zu
rückzufordern. Die zurückgeforderten Leistun
gen sind durch Verwaltungsakt festzusetzen. 
Wird in Fällen des Absatzes 3 Nummer 3 die 
nach § 47 zulässige Beihilfehöchstintensität 
überschritten und der Film sowohl von der Film
förderungsanstalt als auch von anderen mit öf
fentlichen Mitteln finanzierten Fördereinrichtun
gen gefördert, erfolgt die Rückzahlung entspre

(4) Im Falle einer Aufhebung nach Ab
satz 3 sind bereits ausgezahlte Fördermittel zu
rückzufordern. Die zurückgeforderten Leistun
gen sind durch Verwaltungsakt festzusetzen. 
Wird in Fällen des Absatzes 3 Nummer 3 die 
nach § 47 zulässige Beihilfehöchstintensität 
überschritten und die Maßnahme sowohl von 
der Filmförderungsanstalt als auch von anderen 
mit öffentlichen Mitteln finanzierten Förderein
richtungen gefördert, erfolgt die Rückzahlung 
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chend dem Verhältnis der einzelnen Förderbe
träge. 

entsprechend dem Verhältnis der einzelnen 
Förderbeträge. 

Kapitel 5 Kapitel 5 

Unterstützung der Digitalisierung des 
deutschen Filmerbes 

u n v e r ä n d e r t  

§ 121 

 

Richtlinie zur Unterstützung der Digitalisie
rung des deutschen Filmerbes 

 

(1) Einzelheiten zur Unterstützung der Di
gitalisierung des deutschen Filmerbes gemäß 
§ 2 Nummer 3 kann die Filmförderungsanstalt 
durch Richtlinie gemäß § 11 regeln. 

 

(2) Förderhilfen dürfen nur gewährt wer
den für die Digitalisierung von Filmen, die die 
jeweils geltenden Voraussetzungen der 
§§ 41 bis 47 erfüllen, sofern es sich nicht um in
ternationale Kofinanzierungen handelt, und nur 
zum Zweck der weiteren Auswertung dieser 
Filme. Hierbei können auch zur Aufführung im 
Kino geeignete Kurzfilme berücksichtigt wer
den. 

 

(3) Die Förderhilfen können nur auf Antrag 
gewährt werden. Antragsberechtigt ist, wer In
haberin oder Inhaber der für die beabsichtigte 
Auswertung erforderlichen Rechte an dem zu 
digitalisierenden Film für das Inland ist. Wer an
tragsberechtigt ist, wenn es eine Rechteinhabe
rin oder einen Rechteinhaber nicht mehr gibt, 
bestimmt die Richtlinie nach Absatz 1. 
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T e i l  4  T e i l  4  

F i n a n z i e r u n g ,  V e r w e n d u n g  
d e r  M i t t e l  

F i n a n z i e r u n g ,  V e r w e n d u n g  
d e r  M i t t e l  

A b s c h n i t t  1  A b s c h n i t t  1  

F i n a n z i e r u n g  F i n a n z i e r u n g  

Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften Allgemeine Vorschriften 

§ 122 § 122 

Einnahmen Einnahmen 

(1) Die Filmförderungsanstalt finanziert 
sich im Wesentlichen durch die Erhebung einer 
nach Untergruppen von Abgabeschuldnern dif
ferenziert ausgestalteten Filmabgabe. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Filmförderungsanstalt kann dar
über hinaus finanzielle Leistungen von Dritten 
entgegennehmen, sofern der Leistungszweck 
mit der Erfüllung der Aufgaben nach § 3 Ab
satz 2 in Einklang steht. Die Leistungen sind 
den Einnahmen der Filmförderungsanstalt zu
zuführen und nach Maßgabe des § 137 zu ver
wenden, sofern sich aus dem Leistungszweck 
nicht etwas anderes ergibt. 

(2) Die Filmförderungsanstalt kann dar
über hinaus finanzielle Leistungen von Dritten 
entgegennehmen, sofern der Leistungszweck 
mit der Erfüllung der Aufgaben nach § 3 Ab
satz 2 in Einklang steht. Die Leistungen sind 
den Einnahmen der Filmförderungsanstalt zu
zuführen und nach Maßgabe des § 138 zu ver
wenden, sofern sich aus dem Leistungszweck 
nicht etwas anderes ergibt. 

§ 123 § 123 

Verhältnis der Abgabevorschriften zueinan
der 

u n v e r ä n d e r t  

Erfüllt ein Abgabeschuldner mehrere Abga
betatbestände, so bestehen die Abgabepflich
ten nebeneinander. 
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§ 124 § 124 

Erhebung der Filmabgabe u n v e r ä n d e r t  

Die Filmabgabe wird durch Bescheid erho
ben. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen 
den Bescheid über die Erhebung der Filmab
gabe haben keine aufschiebende Wirkung. 

 

§ 125 § 125 

Fälligkeit u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Filmabgabe der Kinos, der Video
programmanbieter und der Anbieter von Video
abrufdiensten nach den §§ 128 bis 130 ist mo
natlich jeweils bis zum Ablauf des Zehnten des 
folgenden Monats an die Filmförderungsanstalt 
zu zahlen. 

 

(2) Die Filmabgabe der Fernsehveranstal
ter und Programmvermarkter nach den 
§§ 132 bis 135 ist halbjährlich jeweils bis zum 
Ablauf des 1. Januar und bis zum Ablauf des 1. 
Juli an die Filmförderungsanstalt zu zahlen. 

 

§ 126 § 126 

Begriffsbestimmung Kinofilm u n v e r ä n d e r t  

Ein Kinofilm im Sinne der §§ 129 bis 135 ist 
ein Film, der in Deutschland oder in seinem Ur
sprungsland gegen Entgelt im Kino aufgeführt 
wurde. 

 

§ 127 § 127 

Begriffsbestimmungen Nettoumsatz und 
Nettowerbeumsatz 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Nettoumsatz im Sinne der 
§§ 128 bis 130 und 134 und 135 ist die Summe 
der jeweils abgaberelevanten Umsatzerlöse ab
züglich etwaiger Erlösschmälerungen und ab
züglich der Umsatzsteuer. 
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(2) Nettowerbeumsatz im Sinne des § 133 
ist die Summe der Werbeumsatzerlöse abzüg
lich etwaiger Erlösschmälerungen und abzüg
lich der Umsatzsteuer. 

 

(3) Erlösschmälerungen nach den Absät
zen 1 und 2 umfassen ausschließlich etwaige 
Rabatte, Skonti oder Boni. 

 

Unterabschnitt 2 Unterabschnitt 2 

Filmabgabe der Kinos und der Videowirtschaft u n v e r ä n d e r t  

§ 128 

 

Filmabgabe der Kinos  

(1) Wer im Inland entgeltliche Vorführun
gen von Filmen mit einer Laufzeit von mehr als 
58 Minuten veranstaltet, hat für jedes Kino vom 
Nettoumsatz aus dem Verkauf von Eintrittskar
ten eine Filmabgabe zu entrichten, wenn dieser 
durch den Veranstalter erzielte Umsatz je Kino 
im Jahr 150 000 Euro übersteigt. 

 

(2) Die Filmabgabe beträgt   

1. bei einem Jahresumsatz von bis zu 750 000 
Euro 1,8 Prozent, 

 

2. bei einem Jahresumsatz von bis zu 
1 500 000 Euro 2,4 Prozent und 

 

3. bei einem Jahresumsatz von über 1 500 000 
Euro 3 Prozent. 

 

(3) Für die Bestimmung der Umsatzgren
zen ist der Umsatz des Vorjahres zugrunde zu 
legen. Ist der Umsatz nur während eines Teils 
des Vorjahres erzielt worden, wird der Jahres
umsatz errechnet, indem der durchschnittliche 
monatliche Umsatz des Vorjahres mit der Zahl 
Zwölf multipliziert wird. Liegen keine Vorjahres
umsätze vor, können die Umsatzgrenzen nach 
Absatz 2 anhand der Monatsumsätze im Abga
bejahr errechnet werden. 

 

(4) Für die Berechnung der Filmmieten ist 
die Berechnungsgrundlage um die Filmabgabe 
zu vermindern. Falls der Veranstalter Mieter 
oder Pächter eines Kinos ist und die Höhe sei
nes Umsatzes Grundlage für die Berechnung 
der Miete oder Pacht ist, gilt Satz 1 auch für die 
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Berechnung der Miete oder Pacht. Der Veran
stalter hat gegenüber seinem Vertragspartner 
die Höhe der Filmabgabe nachzuweisen. 

§ 129 

 

Filmabgabe der Videoprogrammanbieter  

(1) Wer als Inhaber der Lizenzrechte Bild
träger, die mit Filmen mit einer Laufzeit von 
mehr als 58 Minuten bespielt sind, in der Bun
desrepublik Deutschland zur Vermietung oder 
zum Weiterverkauf in den Verkehr bringt oder 
unmittelbar an Letztverbrauchende verkauft (Vi
deoprogrammanbieter), hat vom Nettoumsatz 
mit abgabepflichtigen Bildträgern eine Filmab
gabe zu entrichten. Dies gilt nur für Videopro
grammanbieter, deren Nettoumsatz mit abga
bepflichtigen Bildträgern 500 000 Euro im Jahr 
übersteigt und bei denen ein Anteil von mindes
tens 2 Prozent dieses Nettoumsatzes auf Kino
filme entfällt. 

 

(2) Die Filmabgabe beträgt   

1. bei einem Jahresumsatz von bis zu 20 Millio
nen Euro 1,8 Prozent und 

 

2. bei einem Jahresumsatz von über 20 Millio
nen Euro 2,5 Prozent. 

 

(3) Für die Bestimmung der Umsatzgren
zen ist der Umsatz des Vorjahres zugrunde zu 
legen. Ist der Umsatz nur während eines Teils 
des Vorjahres erzielt worden, wird der Jahres
umsatz errechnet, indem der durchschnittliche 
monatliche Umsatz des Vorjahres mit der Zahl 
Zwölf multipliziert wird. Liegen keine Vorjahres
umsätze vor, können die Umsatzgrenzen an
hand der Monatsumsätze im Abgabejahr er
rechnet werden. 

 

§ 130 

 

Filmabgabe der Anbieter von Videoabruf
diensten 

 

(1) Inhaber von Lizenzrechten mit Sitz 
oder Niederlassung im Inland, die zu gewerbli
chen Zwecken hergestellte Kinofilme mittels 
entgeltlicher oder werbefinanzierter Videoabruf
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dienste verwerten, haben vom in Deutschland 
erzielten Nettoumsatz mit der Verwertung von 
Kinofilmen eine Filmabgabe zu entrichten, 
wenn dieser 500 000 Euro im Jahr übersteigt. 
Finanziert sich ein Videoabrufdienst sowohl 
durch Entgelte als auch durch Werbung, so sind 
bei der Berechnung der Nettoumsätze sowohl 
die Einnahmen aus Entgelten als auch die Wer
beeinnahmen zu berücksichtigen. 

(2) Für Inhaber von Lizenzrechten ohne 
Sitz oder Niederlassung im Inland gilt Absatz 1 
entsprechend für Angebote von deutschspra
chigen Videoabrufdiensten in Bezug auf in 
Deutschland erzielte Umsätze. Die Abgabe
pflicht nach Satz 1 besteht nicht, wenn die ent
sprechenden Umsätze am Ort des Unterneh
menssitzes zu einem vergleichbaren finanziel
len Beitrag zur Förderung von Kinofilmen durch 
eine Filmfördereinrichtung herangezogen wer
den.  

 

(3) Die Filmabgabe beträgt   

1. bei einem Jahresumsatz von bis zu 20 Millio
nen Euro 1,8 Prozent und 

 

2. bei einem Jahresumsatz von über 20 Millio
nen Euro 2,5 Prozent. 

 

(4) Für die Bestimmung der Umsatzgren
zen ist der Umsatz des Vorjahres zugrunde zu 
legen. Ist der Umsatz nur während eines Teils 
des Vorjahres erzielt worden, wird der Jahres
umsatz errechnet, indem der durchschnittliche 
monatliche Umsatz des Vorjahres mit der Zahl 
Zwölf multipliziert wird. Liegen keine Vorjahres
umsätze vor, können die Umsatzgrenzen an
hand der Monatsumsätze im Abgabejahr er
rechnet werden. 

 

(5) Bei Videoabrufdiensten gegen ein pau
schales Entgelt entspricht der abgabepflichtige 
Nettoumsatz dem Kinofilmanteil am Netto
gesamtumsatz aus Abonnementverträgen mit 
Endverbraucherinnen und Endverbrauchern in 
Deutschland. Der Kinofilmanteil entspricht hier
bei dem Anteil der tatsächlichen Sehdauer von 
Kinofilmen an der tatsächlichen Sehdauer des 
Gesamtangebots in Deutschland. 

 

(6) Bei werbefinanzierten Videoabruf
diensten entspricht der abgabepflichtige Netto
umsatz dem Kinofilmanteil an den Nettoge
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samtwerbeeinnahmen. Absatz 5 Satz 2 gilt ent
sprechend. 

§ 131 

 

Besondere Bestimmungen für nicht redakti
onell verantwortliche Anbieter von Video

abrufdiensten 

 

(1) Als Anbieter von Videoabrufdiensten 
im Sinne des § 130 gilt derjenige Anbieter, der 
gegenüber den Endverbraucherinnen und End
verbrauchern diesen Dienst als Inhaber von Li
zenzrechten erbringt. 

 

(2) Werden Videoabrufdienste von Anbie
tern verwertet, die nicht die redaktionelle Ver
antwortung für den Videoabrufdienst tragen, 
und ist zwischen dem nicht redaktionell verant
wortlichen Anbieter und dem redaktionell ver
antwortlichen Anbieter eine Erlösbeteiligung 
vorgesehen, ist für die Berechnung der Erlösbe
teiligung die Berechnungsgrundlage um die 
Filmabgabe zu vermindern.  

 

(3) Werden die Einnahmen des redaktio
nell verantwortlichen Anbieters bereits bei der 
Berechnung der unmittelbar von diesem zu zah
lenden Filmabgabe berücksichtigt, sind diese 
bei der Ermittlung der Abgabenhöhe des nicht 
redaktionell verantwortlichen Anbieters nicht er
neut zu berücksichtigen. 

 

(4) Werden Videoabrufdienste von nicht 
redaktionell verantwortlichen Anbietern verwer
tet, hat der redaktionell verantwortliche Anbieter 
dem Verwerter die für die Berechnung der Film
abgabe erforderlichen Informationen zur Verfü
gung zu stellen.  
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Unterabschnitt 3 Unterabschnitt 3 

Filmabgabe der Fernsehveranstalter und Pro
grammvermarkter 

Filmabgabe der Fernsehveranstalter und Pro
grammvermarkter 

§ 132 § 132 

Filmabgabe der öffentlich-rechtlichen Fern
sehveranstalter 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die öffentlich-rechtlichen Fernsehver
anstalter haben eine Filmabgabe in Höhe von 
3 Prozent ihrer Kosten für die Ausstrahlung von 
Kinofilmen des vorletzten Jahres zu zahlen. Zu 
den Kosten zählen die Lizenzkosten, anteilige 
Programmverbreitungs- und Verwaltungskos
ten sowie Koproduktionsbeiträge zu Kinofilmen. 

 

(2) Bemessungsgrundlage der Abgabe 
der in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesre
publik Deutschland zusammengeschlossenen 
Fernsehveranstalter sind die Kosten aller dieser 
Fernsehveranstalter für die Ausstrahlung von 
Kinofilmen insgesamt. Die Höhe der Abgaben 
der einzelnen in der Arbeitsgemeinschaft der öf
fentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bun
desrepublik Deutschland zusammengeschlos
senen Fernsehveranstalter bemisst sich nach 
der Zulieferverpflichtung der jeweiligen Fern
sehveranstalter zum Ersten Fernsehprogramm. 

 

§ 133 § 133 

Filmabgabe der Veranstalter frei empfang
barer Fernsehprogramme privaten Rechts 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Veranstalter frei empfangbarer 
Fernsehprogramme privaten Rechts haben für 
Fernsehprogramme mit einem Kinofilmanteil 
von mindestens 2 Prozent eine Filmabgabe zu 
leisten, wenn ihr Nettowerbeumsatz 750 000 
Euro übersteigt. 

 

(2) Die Filmabgabe bemisst sich nach den 
Nettowerbeumsätzen des vorletzten Jahres. 
Sie beträgt bei einem Anteil von Kinofilmen an 
der Gesamtsendezeit  

 

1. von weniger als 10 Prozent 0,15 Prozent,  
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2. von mindestens 10, aber weniger als 18 Pro
zent 0,35 Prozent, 

 

3. von mindestens 18, aber weniger als 26 Pro
zent 0,55 Prozent, 

 

4. von mindestens 26, aber weniger als 34 Pro
zent 0,75 Prozent und 

 

5. von mindestens 34 Prozent 0,95 Prozent.  

(3) Für die Bestimmung der Umsatzgren
zen ist der Umsatz des Vorjahres zugrunde zu 
legen. Ist der Umsatz nur während eines Teils 
des Vorjahres erzielt worden, wird der Jahres
umsatz errechnet, indem der durchschnittliche 
monatliche Umsatz des Vorjahres mit der Zahl 
Zwölf multipliziert wird. Liegen keine Vorjahres
umsätze vor, können die Umsatzgrenzen an
hand der Monatsumsätze im Abgabejahr er
rechnet werden. 

 

§ 134 § 134 

Filmabgabe der Veranstalter von Bezahl
fernsehen 

u n v e r ä n d e r t  

(1) Die Veranstalter von Bezahlfernsehen 
gegen pauschales Entgelt haben eine Filmab
gabe in Höhe von 0,45 Prozent ihrer Nettoum
sätze mit Abonnementverträgen mit Endver
braucherinnen und Endverbrauchern in 
Deutschland im vorletzten Jahr zu leisten, wenn 
diese Umsätze 750 000 Euro im Jahr überstei
gen und soweit diese Umsätze nicht auf die Er
bringung technischer Leistungen entfallen. 

 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Veran
stalter von Bezahlfernsehen gegen individuel
les Entgelt. 

 

(3) Bei der Berechnung der Abgabenhöhe 
sind nur solche Programmangebote einzube
ziehen, die in Deutschland veranstaltet und ver
breitet werden. Nicht einzubeziehen sind Pro
grammangebote, bei denen der Anteil von Kino
filmen an der Gesamtsendezeit weniger als 
2 Prozent beträgt. 

 

(4) Für die Bestimmung der Umsatzgren
zen ist der Umsatz des Vorjahres zugrunde zu 
legen. Ist der Umsatz nur während eines Teils 
des Vorjahres erzielt worden, wird der Jahres
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umsatz errechnet, indem der durchschnittliche 
monatliche Umsatz des Vorjahres mit der Zahl 
Zwölf multipliziert wird. Liegen keine Vorjahres
umsätze vor, können die Umsatzgrenzen an
hand der Monatsumsätze im Abgabejahr er
rechnet werden. 

§ 135 § 135 

Filmabgabe der Programmvermarkter u n v e r ä n d e r t  

(1) Programmvermarkter haben eine Film
abgabe in Höhe von 0,25 Prozent ihrer auf Bün
del mit Kinofilmen und anderen audiovisuellen 
Inhalten entfallenden Nettoumsätze mit Abon
nementverträgen mit Endverbraucherinnen und 
Endverbrauchern in Deutschland im vorletzten 
Jahr zu leisten, wenn die Nettoumsätze mit 
Abonnementverträgen mit Endverbraucherin
nen und Endverbrauchern in Deutschland 
750 000 Euro im Jahr übersteigen und soweit 
diese Umsätze nicht auf die Erbringung techni
scher Leistungen entfallen. 

 

(2) Programmvermarkter, die Bündel von 
linearen Programmangeboten mit einem Kino
filmanteil von mindestens 90 Prozent gegen 
pauschales Entgelt an Endverbraucherinnen 
und Endverbraucher vermarkten, haben eine 
Filmabgabe in Höhe von 2,5 Prozent ihrer auf 
diese Bündel entfallenden Nettoumsätze mit 
Abonnementverträgen mit Endverbraucherin
nen und Endverbrauchern in Deutschland im 
vorletzten Jahr zu leisten, wenn die Nettoum
sätze mit Abonnementverträgen mit Endver
braucherinnen und Endverbrauchern in 
Deutschland 750 000 Euro im Jahr übersteigen 
und soweit diese Umsätze nicht auf die Erbrin
gung technischer Leistungen entfallen. 

 

(3) Bei der Berechnung der Abgabenhöhe 
nach den Absätzen 1 und 2 sind nur solche 
Programmangebote einzubeziehen, die in 
Deutschland veranstaltet und verbreitet wer
den. Nicht einzubeziehen sind Programmange
bote, bei denen der Anteil von Kinofilmen an der 
Gesamtsendezeit weniger als 2 Prozent be
trägt. 

 

(4) Für die Bestimmung der Umsatzgren
zen ist der Umsatz des Vorjahres zugrunde zu 
legen. Ist der Umsatz nur während eines Teils 
des Vorjahres erzielt worden, wird der Jahres
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umsatz errechnet, indem der durchschnittliche 
monatliche Umsatz des Vorjahres mit der Zahl 
Zwölf multipliziert wird. Liegen keine Vorjahres
umsätze vor, können die Umsatzgrenzen an
hand der Monatsumsätze im Abgabejahr er
rechnet werden. 

 § 136 

 Medialeistungen 

 (1) Die Fernsehveranstalter und Video
abrufdienste können bis zu 12,5 Prozent ih
rer Abgaben nach den §§ 130, 132 bis 134 
Absatz 1 und 2 in Form von Werbezeiten für 
Kinofilme (Medialeistungen) erbringen. Hier
bei muss der Wert der Medialeistungen nach 
dem Bruttolistenpreis den Wert der ersetz
ten Barleistungen um die Hälfte überschrei
ten. 

 (2) Die Filmförderungsanstalt vergibt 
die Medialeistungen nach Absatz 1. Näheres 
regelt eine Richtlinie gemäß § 11. 

§ 136 § 137 

Zusätzliche Leistungen der Fernsehveran
stalter und Programmvermarkter 

u n v e r ä n d e r t  

Über die sich aus den §§ 132 bis 135 erge
benden Beträge hinausgehende Zahlungen 
oder sonstige Leistungen der Fernsehveran
stalter und Programmvermarkter werden in Ver
trägen mit der Filmförderungsanstalt vereinbart. 

 

A b s c h n i t t  2  A b s c h n i t t  2  

V e r w e n d u n g  d e r  E i n n a h m e n  V e r w e n d u n g  d e r  E i n n a h m e n  

§ 137 § 138 

Aufteilung der Einnahmen auf die Förder
bereiche 

Aufteilung der Einnahmen auf die Förder
bereiche 

(1) Von den Einnahmen der Filmförde
rungsanstalt sind bis zu 15 Prozent für die Er

(1) u n v e r ä n d e r t  
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füllung der allgemeinen Aufgaben nach § 2 ein
schließlich der Gewährung von Förderhilfen 
nach § 3 Absatz 2 zu verwenden. Über die kon
krete Aufteilung der Mittel entscheidet der Ver
waltungsrat auf Vorschlag des Vorstands. 
§ 23 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt. 

(2) Die Einnahmen der Filmförderungsan
stalt sind vorbehaltlich des Absatzes 3 und des 
§ 138 nach Abzug der Verwaltungskosten und 
der Mittel nach Absatz 1 Satz 1 wie folgt zu ver
wenden:  

(2) Die Einnahmen der Filmförderungsan
stalt sind vorbehaltlich des Absatzes 3 und des 
§ 139 nach Abzug der Verwaltungskosten und 
der Mittel nach Absatz 1 Satz 1 wie folgt zu ver
wenden:  

1. 53,5 Prozent für die Produktionsförderung für 
programmfüllende Filme (§ 62), 

1. 53,5 Prozent für die Produktionsförderung für 
programmfüllende Filme (§ 61), 

2. 1,5 Prozent für die Produktionsförderung für 
Kurzfilme und nicht programmfüllende Kin
derfilme (§ 89), 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. 25 Prozent für die Verleihförderung (§ 102), 3. u n v e r ä n d e r t  

4. 20 Prozent für die Kinoförderung (§ 114). 4. u n v e r ä n d e r t  

Die prozentualen Anteile beziehen sich auf die 
Einnahmen der Filmförderungsanstalt ein
schließlich der Einnahmen aus der Filmabgabe 
der Fernsehveranstalter und Programmver
markter. 

Die prozentualen Anteile beziehen sich auf die 
Einnahmen der Filmförderungsanstalt ein
schließlich der Einnahmen aus der Filmabgabe 
der Fernsehveranstalter und Programmver
markter. 

(3) Die jeweils für die einzelnen Förderbe
reiche nach Absatz 2 zur Verfügung gestellten 
Fördermittel dürfen im Kalenderjahr die in Arti
kel 4 Absatz 1 Buchstabe z und Doppelbuch
stabe aa der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 ge
nannten für die einzelnen Förderbereiche nach 
Absatz 2 geltenden Schwellenwerte nicht über
schreiten. Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 bil
det zusammen einen Förderbereich im Sinne 
von Satz 1. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 138 § 139 

Verwendung der Filmabgabe der Fernseh
veranstalter und Programmvermarkter 

Verwendung der Filmabgabe der Fernseh
veranstalter und Programmvermarkter 

(1) Die Einnahmen der Filmförderungsan
stalt aus der Filmabgabe der Fernsehveranstal
ter und Programmvermarkter nach den 
§§ 132 bis 135 sind nach anteiligem Abzug der 
Verwaltungskosten und der Aufwendungen 
nach § 137 Absatz 1 für die Produktionsförde
rung zu verwenden. Für den Fall, dass diese 
Mittel die nach Maßgabe des § 137 Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 für die Produkti
onsförderung zur Verfügung stehenden Mittel 

(1) Die Einnahmen der Filmförderungsan
stalt aus der Filmabgabe der Fernsehveranstal
ter und Programmvermarkter nach den 
§§ 132 bis 135 sind nach anteiligem Abzug der 
Verwaltungskosten und der Aufwendungen 
nach § 138 Absatz 1 für die Produktionsförde
rung zu verwenden. Für den Fall, dass diese 
Mittel die nach Maßgabe des § 138 Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 für die Produkti
onsförderung zur Verfügung stehenden Mittel 
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übersteigen, sind diese Einnahmen abwei
chend von § 137 Absatz 2 Satz 1 dennoch in 
voller Höhe für die Produktionsförderung zu ver
wenden. Der Anteil der für die anderen Förder
arten zu verwendenden Einnahmen reduziert 
sich entsprechend. 

übersteigen, sind diese Einnahmen abwei
chend von § 138 Absatz 2 Satz 1 dennoch in 
voller Höhe für die Produktionsförderung zu ver
wenden. Der Anteil der für die anderen Förder
arten zu verwendenden Einnahmen reduziert 
sich entsprechend. 

(2) Absatz 1 gilt für zusätzliche Leistungen 
nach § 137, soweit nicht der Fernsehveranstal
ter oder der Programmvermarkter einen ande
ren Verwendungszweck bestimmt hat. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

§ 139 § 140 

Ermächtigung des Verwaltungsrats Ermächtigung des Verwaltungsrats 

(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestim
mung trifft, obliegt die Entscheidung über die 
Verteilung der Mittel auf die einzelnen Förderar
ten dem Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat 
kann die Aufteilung innerhalb der nach 
§ 137 Absatz 2 für die vorgesehenen Förder
zwecke zur Verfügung stehenden Mittel weiter 
konkretisieren.  

(1) Soweit dieses Gesetz keine Bestim
mung trifft, obliegt die Entscheidung über die 
Verteilung der Mittel auf die einzelnen Förderar
ten dem Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat 
kann die Aufteilung innerhalb der nach 
§ 138 Absatz 2 für die vorgesehenen Förder
zwecke zur Verfügung stehenden Mittel weiter 
konkretisieren.  

(2) Im Rahmen der insgesamt zur Verfü
gung stehenden Mittel kann der Verwaltungsrat 
bei der Beschlussfassung über den Wirtschafts
plan die Prozentsätze des § 137 Absatz 2 um 
einen Abweichungsspielraum von bis zu 25 
Prozent über- oder unterschreiten. Jede Abwei
chung ist im Rahmen des Abweichungsspiel
raums nach Satz 1 der für andere Förderberei
che nach § 137 Absatz 2 angesetzten Mittel 
auszugleichen. 

(2) Im Rahmen der insgesamt zur Verfü
gung stehenden Mittel kann der Verwaltungsrat 
bei der Beschlussfassung über den Wirtschafts
plan die Prozentsätze des § 138 Absatz 2 um 
einen Abweichungsspielraum von bis zu 25 
Prozent über- oder unterschreiten. Jede Abwei
chung ist im Rahmen des Abweichungsspiel
raums nach Satz 1 der für andere Förderberei
che nach § 138 Absatz 2 angesetzten Mittel 
auszugleichen. 

§ 140 § 141 

Ausnahmsweise Umwidmung in Fällen hö
herer Gewalt 

Ausnahmsweise Umwidmung in Fällen hö
herer Gewalt 

(1) In besonderen Ausnahmesituationen 
kann der Verwaltungsrat unter Berücksichti
gung der Gesamtumstände und der insgesamt 
zur Verfügung stehenden Mittel für die Erfüllung 
der Aufgaben nach § 3 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 2 Nummer 1 nach § 137 Absatz 2 ange
setzte Mittel umwidmen, wenn dies zur Abwen
dung oder Minderung von Schäden für die 
Struktur der deutschen Film- und Kinowirt

(1) In besonderen Ausnahmesituationen 
kann der Verwaltungsrat unter Berücksichti
gung der Gesamtumstände und der insgesamt 
zur Verfügung stehenden Mittel für die Erfüllung 
der Aufgaben nach § 3 Absatz 2 in Verbindung 
mit § 2 Nummer 1 nach § 138 Absatz 2 ange
setzte Mittel umwidmen, wenn dies zur Abwen
dung oder Minderung von Schäden für die 
Struktur der deutschen Film- und Kinowirt
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schaft, die aufgrund höherer Gewalt drohen 
oder bereits eingetreten sind, unbedingt gebo
ten erscheint. § 138 bleibt unberührt. 

schaft, die aufgrund höherer Gewalt drohen 
oder bereits eingetreten sind, unbedingt gebo
ten erscheint. § 139 bleibt unberührt. 

(2) Es können jeweils bis zu 25 Prozent 
der für die einzelnen Förderbereiche nach 
§ 137 Absatz 2 angesetzten Mittel durch Be
schluss des Verwaltungsrats umgewidmet wer
den. Über- und Unterschreitungen nach 
§ 139 Absatz 2 sind bei der Bemessung zu be
rücksichtigen. 

(2) Es können jeweils bis zu 25 Prozent 
der für die einzelnen Förderbereiche nach 
§ 138 Absatz 2 angesetzten Mittel durch Be
schluss des Verwaltungsrats umgewidmet wer
den. Über- und Unterschreitungen nach 
§ 140 Absatz 2 sind bei der Bemessung zu be
rücksichtigen. 

(3) Die Umwidmungen erfolgen aus den 
angesetzten Mitteln derjenigen Förderbereiche, 
für deren antragsberechtigte Personen die um
gewidmeten Mittel verwendet werden sollen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Beschluss des Verwaltungsrats 
nach Absatz 1 ergeht mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen, mindestens aber mit 
der Mehrheit seiner Mitglieder. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 141 § 142 

Verwendung von Tilgungen Verwendung von Tilgungen 

(1) Einnahmen aus der Tilgung von Darle
hen und aus sonstigen Rückzahlungen von För
derungen sind grundsätzlich wieder dem glei
chen Förderzweck zuzuführen. Einnahmen aus 
der Tilgung von Darlehen nach § 71 des Film
förderungsgesetzes vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3413), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 351) geändert worden ist, in der bis 
zum 31. Dezember 2024 geltenden Fassung 
sind grundsätzlich den Mitteln für die Produkti
onsförderung nach § 137 Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 1 zuzuführen. Einnah
men aus der Tilgung von Darlehen nach § 125 
des Filmförderungsgesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 2024 geltenden Fassung sind grund
sätzlich den Mitteln für die Verleihförderung 
nach § 137 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 zuzu
führen.  

(1) Einnahmen aus der Tilgung von Darle
hen und aus sonstigen Rückzahlungen von För
derungen sind grundsätzlich wieder dem glei
chen Förderzweck zuzuführen. Einnahmen aus 
der Tilgung von Darlehen nach § 71 des Film
förderungsgesetzes vom 23. Dezember 2016 
(BGBl. I S. 3413), das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 351) geändert worden ist, in der bis 
zum 31. Dezember 2024 geltenden Fassung 
sind grundsätzlich den Mitteln für die Produkti
onsförderung nach § 138 Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 1 zuzuführen. Einnah
men aus der Tilgung von Darlehen nach § 125 
des Filmförderungsgesetzes in der bis zum 31. 
Dezember 2024 geltenden Fassung sind grund
sätzlich den Mitteln für die Verleihförderung 
nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 zuzu
führen.  

(2) Über Ausnahmen von Absatz 1 ent
scheidet der Verwaltungsrat im Rahmen des 
Abweichungsspielraums nach § 139 Absatz 2.  

(2) Über Ausnahmen von Absatz 1 ent
scheidet der Verwaltungsrat im Rahmen des 
Abweichungsspielraums nach § 140 Absatz 2.  
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§ 142 § 143 

Verwendung von Rücklagen, Überschüssen 
und nicht verbrauchten Haushaltsmitteln 

Verwendung von Rücklagen, Überschüssen 
und nicht verbrauchten Haushaltsmitteln 

(1) Alle nicht im Wirtschaftsplan vorgese
henen Einnahmen (Überschüsse), nicht ver
brauchte Haushaltsmittel sowie aufgelöste 
Rücklagen sind entsprechend der prozentualen 
Aufteilung für die Verwendung der Einnahmen 
aus der Filmabgabe nach § 137 zu verwenden. 

(1) Alle nicht im Wirtschaftsplan vorgese
henen Einnahmen (Überschüsse), nicht ver
brauchte Haushaltsmittel sowie aufgelöste 
Rücklagen sind entsprechend der prozentualen 
Aufteilung für die Verwendung der Einnahmen 
aus der Filmabgabe nach § 138 zu verwenden. 

(2) Nicht verbrauchte Haushaltsmittel 
kann der Verwaltungsrat für denselben Förder
zweck auf das nächste Wirtschaftsjahr übertra
gen. Die Übertragung ist nur zulässig, soweit 
dadurch die nach § 137 Absatz 1 und 2 für den 
jeweiligen Förderzweck zur Verfügung stehen
den Mittel um nicht mehr als 30 Prozent erhöht 
werden. Im Übrigen sind nicht verbrauchte 
Haushaltsmittel den Einnahmen der Filmförde
rungsanstalt zuzuführen und nach Maßgabe 
des § 137 zu verwenden. 

(2) Nicht verbrauchte Haushaltsmittel 
kann der Verwaltungsrat für denselben Förder
zweck auf das nächste Wirtschaftsjahr übertra
gen. Die Übertragung ist nur zulässig, soweit 
dadurch die nach § 138 Absatz 1 und 2 für den 
jeweiligen Förderzweck zur Verfügung stehen
den Mittel um nicht mehr als 30 Prozent erhöht 
werden. Im Übrigen sind nicht verbrauchte 
Haushaltsmittel den Einnahmen der Filmförde
rungsanstalt zuzuführen und nach Maßgabe 
des § 138 zu verwenden. 

(3) Abweichend von Absatz 1 kann der 
Verwaltungsrat Überschüsse, nicht verbrauchte 
Haushaltsmittel und aufgelöste Rücklagen den 
Mitteln für einen anderen Förderzweck zufüh
ren, wenn dies zur Erfüllung der Aufgaben der 
Filmförderungsanstalt geboten ist. Auf die in 
Satz 1 genannten Fälle findet die Beschrän
kung nach Absatz 2 Satz 2 keine Anwendung. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die Beschlüsse des Verwaltungsrats 
nach den Absätzen 2 und 3 ergehen mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen, min
destens aber mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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T e i l  5  T e i l  5  

A u s k u n f t s p f l i c h t e n  u n d  
D a t e n v e r w e n d u n g  

A u s k u n f t s p f l i c h t e n  u n d  
D a t e n v e r w e n d u n g  

§ 143 § 144 

Auskünfte Auskünfte 

(1) Wer nach diesem Gesetz eine Filmab
gabe zu leisten hat, muss der Filmförderungs
anstalt die für die Durchführung dieses Geset
zes erforderlichen Auskünfte erteilen und ent
sprechende Unterlagen vorlegen. Dies gilt auch 
für Personen,  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. die eine Filmabgabe nur deshalb nicht zu 
leisten haben, weil die in § 128 Absatz 1, 
§ 129 Absatz 1 Satz 2, § 130 Ab
satz 1 Satz 1, § 133 Absatz 1, § 134 Ab
satz 1 oder § 135 Absatz 1 und 2 genannten 
Umsatzgrenzen nicht erreicht werden oder 
weil der Kinofilmanteil unter den in § 129 Ab
satz 1 Satz 2, § 133 Absatz 1, § 134 Ab
satz 3 Satz 2 oder § 135 Absatz 3 Satz 2 ge
nannten Schwellen liegt, oder 

 

2. bei denen das Vorliegen der sonstigen Vo
raussetzungen für eine Abgabepflicht nur bei 
Erteilung entsprechender Auskünfte geprüft 
werden kann.  

 

(2) Die Auskunftspflicht nach Absatz 1 er
streckt sich auf  

(2) Die Auskunftspflicht nach Absatz 1 er
streckt sich auf  

1. die Firmierung und Konzernzugehörigkeit so
wie den Geschäfts- oder Wohnsitz des Abga
bepflichtigen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Errichtung, die Verlegung und die Auf
gabe des Geschäfts- oder Wohnsitzes, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. den Namen und den Geschäfts- oder Wohn
sitz der für die Abgabeerhebung zu kontaktie
renden Personen sowie den Namen und den 
Geschäfts- oder Wohnsitz der in § 145 Ab
satz 3 bezeichneten Personen, 

3. den Namen und den Geschäfts- oder Wohn
sitz der für die Abgabeerhebung zu kontaktie
renden Personen sowie den Namen und den 
Geschäfts- oder Wohnsitz der in § 146 Ab
satz 3 bezeichneten Personen, 

4. das Geburtsdatum, wenn es sich bei dem Ab
gabepflichtigen um eine natürliche Person 
handelt, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. den Umsatz der abgabepflichtigen Tätigkei
ten, wobei die Umsätze hieraus gesondert 

5. den Umsatz der abgabepflichtigen Tätigkei
ten, wobei die Umsätze hieraus gesondert 
von anderen Umsätzen und nach Auswer
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von anderen Umsätzen und nach Auswer
tungsarten getrennt auszuweisen sind, 

tungsarten getrennt und für entgeltlich vor
geführte Filme je Leinwand auszuweisen 
sind, 

6. den Namen des betriebenen Kinos, die Be
zeichnung der einzelnen Leinwände und die 
Zahl der Sitzplätze, 

6. u n v e r ä n d e r t  

7. die Zahl der Besucherinnen und Besucher je
des einzelnen im Inland entgeltlich vorgeführ
ten Films je Leinwand, die den marktüblichen 
Eintrittspreis gezahlt haben einschließlich der 
für die Bestimmung des marktüblichen Ein
trittspreises notwendigen Angaben zum tech
nischen Format der Vorführung oder zu Son
derveranstaltungen oder Rabattierungen, 

7. u n v e r ä n d e r t  

8. die Zahl der Besucherinnen und Besucher je
des einzelnen im Inland entgeltlich vorgeführ
ten Films je Leinwand, die keinen Eintritts
preis gezahlt haben, 

8. u n v e r ä n d e r t  

9. die Anzahl der Kinovorführungen sowie den 
minimalen und den maximalen Eintrittspreis, 

9. u n v e r ä n d e r t  

10. Daten zur Inhaberschaft der Lizenzrechte für 
Auswertungen über Bildträger oder Videoab
rufdienste, 

10. u n v e r ä n d e r t  

11. die Gesamtsendezeit und den für die Höhe 
der Abgabe maßgeblichen Kinofilmanteil und 

11. u n v e r ä n d e r t  

12. die für die Höhe der Abgabe nach § 132 maß
geblichen Kosten für die Ausstrahlung von Ki
nofilmen und den Verteilungsschlüssel nach 
§ 132 Absatz 2. 

12. u n v e r ä n d e r t  

(3) Wer nach diesem Gesetz Förderhilfen 
beantragt oder erhalten hat, muss der Filmför
derungsanstalt die für die Durchführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Auskünfte erteilen und 
entsprechende Unterlagen vorlegen. Die Aus
kunftspflicht erstreckt sich auch auf die Kosten 
und Erlöse der nach diesem Gesetz geförderten 
Filme sowie die Vorkehrungen zur Sicherstel
lung angemessener Beschäftigungsbedingun
gen gemäß § 81. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Wer eine Bescheinigung des Bundes
amtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bean
tragt, muss dem Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle die zur Prüfung der Vorausset
zungen der §§ 41 bis 44 erforderlichen Aus
künfte erteilen und entsprechende Unterlagen 
sowie den Nachweis nach § 50 Absatz 1 Satz 3 
vorlegen. Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle ist berechtigt, der Filmförde
rungsanstalt und der für Kultur und Medien zu

(4) u n v e r ä n d e r t  
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ständigen obersten Bundesbehörde die ent
sprechenden Daten zu übermitteln. 

§ 144 § 145 

Zeitpunkt und Form der Meldepflicht Zeitpunkt und Form der Meldepflicht 

(1) Die Auskünfte der Kinos und der Vide
owirtschaft nach § 141 Absatz 1 Nummer 5 bis 
10 sind monatlich, jeweils bis zum Ablauf des 
Zehnten des darauffolgenden Monats, nach 
Auswertungsart getrennt kostenfrei zu erteilen. 
Die Auskünfte der Fernsehveranstalter und 
Programmvermarkter nach § 142 Absatz 1 
Satz 3 Nummer 5, 11 und 12 sind jährlich bis 
zum Ablauf des 31. Juli des Folgejahres zu er
teilen. Die Auskünfte über die Erlöse nach 
§ 141 Absatz 2 Satz 2 sind halbjährlich, jeweils 
für die erste Hälfte des Kalenderjahres bis zum 
Ablauf des Monats August desselben Kalender
jahres und für die zweite Hälfte des Kalender
jahres bis zum Ablauf des Monats Februar des 
folgenden Kalenderjahres, zu erteilen. 

(1) Die Auskünfte der Kinos und der Vide
owirtschaft nach § 144 Absatz 2 Num
mer 5 bis 10 sind monatlich, jeweils bis zum Ab
lauf des Zehnten des darauffolgenden Monats, 
nach Auswertungsart getrennt kostenfrei zu er
teilen. Die Auskünfte der Fernsehveranstalter 
und Programmvermarkter nach § 144 Ab
satz 2 Nummer 5, 11 und 12 sind jährlich bis 
zum Ablauf des 31. Juli des Folgejahres zu er
teilen. Die Auskünfte über die Erlöse nach 
§ 144 Absatz 3 Satz 2 sind halbjährlich, jeweils 
für die erste Hälfte des Kalenderjahres bis zum 
Ablauf des Monats August desselben Kalender
jahres und für die zweite Hälfte des Kalender
jahres bis zum Ablauf des Monats Februar des 
folgenden Kalenderjahres, zu erteilen. 

(2) Die Auskünfte nach Absatz 1 sind 
schriftlich oder elektronisch zu erteilen. Die 
Auskünfte der Kinos, die über elektronische 
Kassensysteme verfügen, sind abweichend von 
Satz 1 elektronisch zu erteilen. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Im Übrigen erfolgt die Auskunftsertei
lung aufgrund und nach Maßgabe der Anforde
rung der Filmförderungsanstalt oder des Bun
desamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

§ 145 § 146 

Kontrolle der gemeldeten Daten Kontrolle der gemeldeten Daten 

(1) Die Filmförderungsanstalt ist berech
tigt, die nach § 143 erteilten Auskünfte zu über
prüfen. Sie darf Dritte, bei denen es sich auch 
um natürliche Personen oder juristische Perso
nen privaten Rechts handeln kann, mit der 
Überprüfung beauftragen. Die Auskunftspflich
tigen haben der Filmförderungsanstalt Unterla
gen zum Nachweis der Richtigkeit der Aus
künfte nach § 143 zur Verfügung zu stellen. 

(1) Die Filmförderungsanstalt ist berech
tigt, die nach § 144 erteilten Auskünfte zu über
prüfen. Sie darf Dritte, bei denen es sich auch 
um natürliche Personen oder juristische Perso
nen privaten Rechts handeln kann, mit der 
Überprüfung beauftragen. Die Auskunftspflich
tigen haben der Filmförderungsanstalt Unterla
gen zum Nachweis der Richtigkeit der Aus
künfte nach § 144 zur Verfügung zu stellen. 

(2) Zur Überprüfung der nach § 143 erteil
ten Auskünfte sind die nach Absatz 1 Satz 2 
Beauftragten befugt, während der Betriebs- 

(2) Zur Überprüfung der nach § 144 erteil
ten Auskünfte sind die nach Absatz 1 Satz 2 
Beauftragten befugt, während der Betriebs- 
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oder Geschäftszeit Grundstücke, Betriebsanla
gen und Geschäftsräume der zur Auskunft ver
pflichteten Person zu betreten, dort Besichti
gungen und Prüfungen vorzunehmen und die 
geschäftlichen Unterlagen der zur Auskunft ver
pflichteten Person einzusehen.  

oder Geschäftszeit Grundstücke, Betriebsanla
gen und Geschäftsräume der zur Auskunft ver
pflichteten Person zu betreten, dort Besichti
gungen und Prüfungen vorzunehmen und die 
geschäftlichen Unterlagen der zur Auskunft ver
pflichteten Person einzusehen.  

(3) Bei juristischen Personen und Perso
nenhandelsgesellschaften haben die nach Ge
setz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung zur 
Vertretung berechtigten Personen oder deren 
Beauftragte die Pflichten nach Absatz 1 Satz 3 
zu erfüllen und Maßnahmen nach den Absät
zen 1 und 2 zu dulden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die zur Auskunft verpflichtete Person 
kann die Auskunft auf solche Fragen verwei
gern, deren Beantwortung sie selbst oder einen 
der in § 383 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 der Zivil
prozessordnung bezeichneten Angehörigen der 
Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines 
Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungs
widrigkeiten aussetzen würde. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 146 § 147 

Schätzung Schätzung 

(1) Weigert sich eine zur Auskunft ver
pflichtete Person, eine Auskunft nach § 143 bis 
zu dem in § 144 Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt 
zu erteilen oder entsprechende Unterlagen vor
zulegen, kann die Filmförderungsanstalt die für 
die Festsetzung der Filmabgabe erforderlichen 
Feststellungen auch im Wege der Schätzung 
treffen oder gewährte Förderhilfen zurückver
langen. 

(1) Weigert sich eine zur Auskunft ver
pflichtete Person, eine Auskunft nach § 144 bis 
zu dem in § 145 Absatz 1 bestimmten Zeitpunkt 
zu erteilen oder entsprechende Unterlagen vor
zulegen, kann die Filmförderungsanstalt die für 
die Festsetzung der Filmabgabe erforderlichen 
Feststellungen auch im Wege der Schätzung 
treffen oder gewährte Förderhilfen zurückver
langen. 

(2) Die Filmförderungsanstalt kann die zur 
Festsetzung der Filmabgabe erforderlichen 
Feststellungen auch dann im Wege der Schät
zung treffen, wenn Anbieter von Bündeln aus 
abgabepflichtigen Angeboten und anderen 
Leistungen oder aus Angeboten, die verschie
denen Abgabetatbeständen unterfallen, bis 
zum Ablauf der oben genannten Fristen nicht 
die notwendigen Informationen zur Allokation 
der Einnahmen auf die unterschiedlichen Berei
che übermitteln. 

(2) Die Filmförderungsanstalt kann die zur 
Festsetzung der Filmabgabe erforderlichen 
Feststellungen auch dann im Wege der Schät
zung treffen, wenn Anbieter von Bündeln aus 
abgabepflichtigen Angeboten und anderen 
Leistungen oder aus Angeboten, die verschie
denen Abgabetatbeständen unterfallen, bis 
zum Ablauf der in § 145 Absatz 1 genannten 
Fristen nicht die notwendigen Informationen zur 
Allokation der Einnahmen auf die unterschiedli
chen Bereiche übermitteln. 
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§ 147 § 148 

Übermittlung und Veröffentlichung von Da
ten 

Übermittlung und Veröffentlichung von Da
ten 

(1) Auf Anforderung hat die Filmförde
rungsanstalt der für Kultur und Medien zustän
digen obersten Bundesbehörde Daten, die für 
die Förderung oder die Erhebung der Filmab
gabe erforderlich sind, zu übermitteln. Daten im 
Sinne des Satzes 1 sind  

(1) Auf Anforderung hat die Filmförde
rungsanstalt der für Kultur und Medien zustän
digen obersten Bundesbehörde Daten, die für 
die Förderung oder die Erhebung der Filmab
gabe erforderlich sind, zu übermitteln. Daten im 
Sinne des Satzes 1 sind  

1. die in § 143 aufgeführten Informationen so
wie 

1. die in § 144 aufgeführten Informationen so
wie 

2. die nachfolgenden Informationen:  2. die nachfolgenden Informationen:  

a) der Name der antragstellenden natürli
chen oder juristischen Person, der Name 
der geförderten natürlichen oder juristi
schen Person oder der Name der zur 
Filmabgabe verpflichteten natürlichen 
oder juristischen Person, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) die Art der geförderten Maßnahme, b) u n v e r ä n d e r t  

c) das Datum des Förderbescheids, c) u n v e r ä n d e r t  

d) der Titel des geförderten Treatments, 
Drehbuchs oder Filmvorhabens, 

d) u n v e r ä n d e r t  

e) die Höhe der Herstellungskosten des ge
förderten Filmvorhabens oder die Höhe 
der Kosten der geförderten Maßnahme, 

e) u n v e r ä n d e r t  

f) die Höhe des nach diesem Gesetz ge
währten Förderbetrags sowie der insge
samt für das jeweilige Vorhaben oder die 
jeweilige Maßnahme erhaltenen staatli
chen Fördermittel, 

f) u n v e r ä n d e r t  

g) der prozentuale Anteil staatlicher Beihil
fen an den beihilfefähigen Gesamtkos
ten einer geförderten Maßnahme vor Ab
zug von Steuern und sonstigen Abga
ben, 

g) u n v e r ä n d e r t  

h) die Höhe der vorrangig rückzahlbaren Fi
nanzierungsbestandteile, 

h) die Höhe der vorrangig zurückzuzah
lenden Finanzierungsbestandteile, 

i) die Höhe der Erlöse, die nach Maßgabe 
dieses Gesetzes zur Tilgung des Darle
hens herangezogen werden, und 

i) u n v e r ä n d e r t  

j) die Höhe der seitens einer natürlichen 
oder juristischen Person zu leistenden 
Filmabgabe. 

j) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Filmförderungsanstalt veröffent
licht den Namen sowie die in Absatz 1 Satz 2 

(2) u n v e r ä n d e r t  
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Nummer 2 Buchstabe b bis i aufgeführten Da
ten geförderter natürlicher oder juristischer Per
sonen in ihrem Geschäfts- und Förderbericht. 
Darüber hinaus darf die Filmförderungsanstalt 
Angaben über die Besucherzahlen von Filmen 
im In- und Ausland projektbezogen oder kumu
liert in ihrem Geschäfts- und Förderbericht ver
öffentlichen. 

(3) Die Filmförderungsanstalt ist berech
tigt, die nach § 141 Absatz 2 Satz 2 erhobenen 
Daten an die zentrale Dienstleistungsorganisa
tion der deutschen Filmwirtschaft für die Außen
vertretung des deutschen Films zu übermitteln. 

(3) Die Filmförderungsanstalt ist berech
tigt, die nach § 144 Absatz 3 Satz 2 erhobenen 
Daten an die zentrale Dienstleistungsorganisa
tion der deutschen Filmwirtschaft für die Außen
vertretung des deutschen Films zu übermitteln. 

(4) Die Filmförderungsanstalt ist berech
tigt, der Europäischen Kommission alle zur Prü
fung der beihilferechtlichen Zulässigkeit der ge
währten Förderhilfen notwendigen Daten zu 
übermitteln. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

§ 148 § 149 

Geschäfts- und Förderbericht, Evaluie
rungsberichte 

Geschäfts- und Förderbericht, Evaluie
rungsberichte 

(1) Die Filmförderungsanstalt erstellt an
hand der Auskünfte nach § 143 jährlich einen 
Förderbericht, leitet diesen der für Kultur und 
Medien zuständigen obersten Bundesbehörde 
zu und veröffentlicht diesen in digitaler Form. 
Der Förderbericht enthält auch eine statistische 
Auswertung zur Einhaltung angemessener Be
schäftigungsbedingungen nach § 81 und Infor
mationen zu Ausnahmeerteilungen nach 
§ 46 Absatz 3. Der Förderbericht enthält zudem 
eine Darstellung zur Berücksichtigung von öko
logischen Belangen.  

(1) Die Filmförderungsanstalt erstellt an
hand der Auskünfte nach § 144 jährlich einen 
Förderbericht, leitet diesen der für Kultur und 
Medien zuständigen obersten Bundesbehörde 
zu und veröffentlicht diesen in digitaler Form. 
Der Förderbericht enthält auch eine statistische 
Auswertung zur Einhaltung angemessener Be
schäftigungsbedingungen nach § 81 und Infor
mationen zu Ausnahmeerteilungen nach 
§ 46 Absatz 3. Der Förderbericht enthält zudem 
eine Darstellung zur Berücksichtigung von öko
logischen Belangen.  

(2) Die Filmförderungsanstalt legt der für 
Kultur und Medien zuständigen obersten Bun
desbehörde bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 
einen Evaluierungsbericht zur Entwicklung des 
Abgabeaufkommens vor dem Hintergrund der 
wirtschaftlichen Situation der Film- und Kino
wirtschaft in Deutschland vor und veröffentlicht 
den Bericht.  

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Filmförderungsanstalt legt der für 
Kultur und Medien zuständigen obersten Bun
desbehörde spätestens am 31. März 2027 ei
nen Evaluierungsbericht vor, der darlegt, in wel

(3) u n v e r ä n d e r t  
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chem Verhältnis die Höhe der Abgabezahlun
gen der öffentlich-rechtlichen Sender zu För
dermitteln steht, die für die Herstellung von Fil
men gewährt wurden, die mit Beteiligung eines 
öffentlichen-rechtlichen Senders finanziert wur
den. 

T e i l  6  T e i l  6  

Ü b e r g a n g s -  u n d  S c h l u s s
v o r s c h r i f t e n  

Ü b e r g a n g s -  u n d  S c h l u s s
v o r s c h r i f t e n  

§ 149 § 150 

Übergangsregelungen Übergangsregelungen 

(1) Ansprüche nach diesem Gesetz, die 
vor dem 1. Januar 2025 entstanden sind, wer
den nach den Vorschriften des Filmförderungs
gesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Ge
setzes geltenden Fassung abgewickelt. Für 
nach dem Filmförderungsgesetz in der bis zum 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas
sung geförderte Filme gelten die bis zum In
krafttreten dieses Gesetzes geregelten Sperr
fristen. Die Höhe der zu zahlenden Abgabe rich
tet sich ab dem 1. Januar 2025 nach den Vor
schriften dieses Gesetzes. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Verwaltungsverfahren, die bis zum Ab
lauf des 31. Dezember 2024 nicht abgeschlos
sen sind, werden nach den Vorschriften des 
Filmförderungsgesetzes in der bis zum Inkraft
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung fort
gesetzt. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Soweit die Kapitel 2 und 3 des Filmför
derungsgesetzes in der bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes geltenden Fassung Vorgaben 
enthalten, die nach diesem Gesetz unterge
setzlichen Regelungen überlassen werden, gel
ten die Vorschriften des Filmförderungsgeset
zes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes 
geltenden Fassung bis zum Erlass entspre
chender untergesetzlicher Regelungen in der 
Satzung der Filmförderungsanstalt oder in einer 
Geschäftsordnung fort. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der am 31. Dezember 2024 im Amt be
findliche Verwaltungsrat bleibt bis zum ersten 
Zusammentreten des nach den Vorschriften 

(4) Der am 31. Dezember 2024 im Amt be
findliche Verwaltungsrat bleibt bis zum ersten 
Zusammentreten des nach den Vorschriften 
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dieses Gesetzes berufenen Verwaltungsrats im 
Amt. Solange die Person, die nach § 6 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 20 von den im Diversitätsbeirat 
vertretenen Organisationen gemeinsam zu be
nennen ist, noch nicht berufen ist, verringert 
sich die Anzahl der Mitglieder des Verwaltungs
rats entsprechend. Die Beschlussfähigkeit nach 
§ 9 bleibt hiervon unberührt. Die Kommission 
für Produktions- und Drehbuchförderung, die 
Kommission für Verleih-, Vertriebs- und Vide
oförderung und die Kommission für Kinoförde
rung setzen sich ab dem 1. Januar 2025 jeweils 
aus den am 31. Dezember 2024 im Amt befind
lichen Mitgliedern zusammen. Diese Kommissi
onen bleiben bis zur jeweils letzten Entschei
dung über etwaige Widersprüche gegen eine 
Entscheidung der jeweiligen Kommission nach 
dem Filmförderungsgesetz in der bis zum In
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung 
im Amt. Über etwaige Widersprüche entschei
det die jeweilige Kommission in der Zusammen
setzung der letzten Sitzung der jeweiligen För
derkommission im Jahr 2024. 

dieses Gesetzes berufenen Verwaltungsrats im 
Amt. Solange die Person, die nach § 6 Absatz 1 
Satz 2 Nummer 20 von den im Beirat für Viel
falt und Chancengerechtigkeit vertretenen 
Organisationen gemeinsam zu benennen ist, 
noch nicht berufen ist, verringert sich die Anzahl 
der Mitglieder des Verwaltungsrats entspre
chend. Die Beschlussfähigkeit nach § 9 bleibt 
hiervon unberührt. Die Kommission für Produk
tions- und Drehbuchförderung, die Kommission 
für Verleih-, Vertriebs- und Videoförderung und 
die Kommission für Kinoförderung setzen sich 
ab dem 1. Januar 2025 jeweils aus den am 31. 
Dezember 2024 im Amt befindlichen Mitglie
dern zusammen. Diese Kommissionen bleiben 
bis zur jeweils letzten Entscheidung über etwa
ige Widersprüche gegen eine Entscheidung der 
jeweiligen Kommission nach dem Filmförde
rungsgesetz in der bis zum Inkrafttreten dieses 
Gesetzes geltenden Fassung im Amt. Über et
waige Widersprüche entscheidet die jeweilige 
Kommission in der Zusammensetzung der letz
ten Sitzung der jeweiligen Förderkommission im 
Jahr 2024. 

(5) Anträge auf Produktionsförderung für 
programmfüllende Filme werden nach den Vor
schriften dieses Gesetzes behandelt, wenn der 
Referenzfilm zwischen dem 1. Januar 2024 und 
dem 1. Januar 2025 erstaufgeführt wurde oder 
eine Kennzeichnung nach § 14 des Jugend
schutzgesetzes erhalten hat. Anträge auf Pro
duktionsförderung für Kurzfilme und nicht pro
grammfüllende Kinderfilme werden nach den 
Vorschriften dieses Gesetzes behandelt, wenn 
der Film zwischen dem 1. Januar 2023 und dem 
1. Januar 2025 fertiggestellt wurde oder eine 
Kennzeichnung nach § 14 des Jugendschutz
gesetzes erhalten hat.  

(5) Anträge auf Produktionsförderung für 
programmfüllende Filme und Verleihförde
rung werden nach den Vorschriften dieses Ge
setzes behandelt, wenn der Referenzfilm zwi
schen dem 1. Januar 2024 und dem 1. Januar 
2025 erstaufgeführt wurde oder eine Kenn
zeichnung nach § 14 des Jugendschutzgeset
zes erhalten hat. Anträge auf Produktionsförde
rung für Kurzfilme und nicht programmfüllende 
Kinderfilme werden nach den Vorschriften die
ses Gesetzes behandelt, wenn der Film zwi
schen dem 1. Januar 2023 und dem 1. Januar 
2025 fertiggestellt wurde oder eine Kennzeich
nung nach § 14 des Jugendschutzgesetzes er
halten hat.  

(6) Für die Zuerkennung von Produktions
förderung im Jahr 2025 gelten § 75 Absatz 2 
und 3 Satz 2, § 78 Absatz 2 Satz 1, § 91 Ab
satz 2, § 92 Absatz 2 Satz 3, für die Zuerken
nung von Verleihförderung im Jahr 2025 gelten 
§ 127 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 75 
Absatz 2 und 3 Satz 2 und § 78 Absatz 2 Satz 1 
des Filmförderungsgesetzes in der bis zum In
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas
sung, soweit die jeweiligen Richtlinien nach 
§ 64 Absatz 2, § 90 Absatz 4 Satz 1 und 2 und 
§ 103 Absatz 3 in Verbindung mit § 64 Absatz 2 

(6) Für die Zuerkennung von Produktions
förderung im Jahr 2025 gelten § 75 Absatz 2 
und 3 Satz 2, § 78 Absatz 2 Satz 1, § 91 Ab
satz 2, § 92 Absatz 2 Satz 3, für die Zuerken
nung von Verleihförderung im Jahr 2025 gelten 
§ 127 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 75 
Absatz 2 und 3 Satz 2 und § 78 Absatz 2 Satz 1 
des Filmförderungsgesetzes in der bis zum In
krafttreten dieses Gesetzes geltenden Fas
sung, soweit die jeweiligen Richtlinien nach 
§ 64 Absatz 2, § 90 Absatz 4 Satz 1 und 2 und 
§ 103 Absatz 3 in Verbindung mit § 64 Absatz 2 
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zum Zeitpunkt der Zuerkennung noch nicht in 
Kraft sind. 

zum Zeitpunkt der Zuerkennung noch nicht in 
Kraft sind. Der Verwaltungsrat kann für den 
Förderzweck nach § 138 Ab
satz 2 Satz 1 Nummer 1 zur Verfügung ste
hende Mittel bis zum Ablauf des 31. Dezem
ber 2025 für die Erfüllung der Aufgaben 
nach § 3 Absatz 2 in Verbindung mit 
§ 2 Satz 1 Nummer 1 umwidmen, wenn dies 
zur Abwendung unbilliger Härten  für Her
steller ohne Anspruch auf Produktionsför
derung für programmfüllende Filme geboten 
erscheint. Der Beschluss des Verwaltungs
rats nach Satz 2 ergeht mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der Stimmen, mindestens 
aber mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 

 (7) Bis zum 31. Dezember 2025 gelten § 
55 Absatz 3 Satz 1 und § 78 Absatz 2 mit der 
Maßgabe, dass sich die Bezugnahme auf 
den Durchschnitt der Herstellungskosten 
auf alle zwischen dem 1. Januar 2024 und 
dem 31. Dezember 2024 nach § 59 des Film
förderungsgesetzes in der bis zum Inkraft
treten dieses Gesetzes geltenden Fassung 
geförderte Filmvorhaben bezieht. 

(7) Wurden bis zum 31. Dezember 2024 
nicht alle Medialeistungen nach § 157 des Film
förderungsgesetzes in der bis zum 31. Dezem
ber 2024 geltenden Fassung vergeben, werden 
diese nach den am 31. Dezember 2024 gelten
den Bestimmungen im Jahr 2025 vergeben. An 
die Stelle der Entscheidung der Kommission für 
Verleih-, Vertriebs- und Videoförderung tritt die 
Entscheidung des Verwaltungsrats. Der Ver
waltungsrat kann die Entscheidungskompetenz 
auf eine nach § 13 eingerichtete Förderkom
mission übertragen. 

(8) Wurden bis zum 31. Dezember 2024 
nicht alle Medialeistungen nach § 157 des Film
förderungsgesetzes in der bis zum 31. Dezem
ber 2024 geltenden Fassung vergeben, werden 
diese nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
vergeben.  

(8) Wurden Förderhilfen bis zum 31. De
zember 2020 bewilligt, ist für die Frage, ob ein 
Staat als Mitgliedstaat der Europäischen Union 
gilt, auf den Bewilligungszeitpunkt abzustellen. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

§ 150 § 151 

Beendigung der Filmförderung Beendigung der Filmförderung 

(1) Die Erhebung der Filmabgabe endet 
mit Ablauf des 31. Dezember 2029.  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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(2) Abweichend von Absatz 1 endet die 
Erhebung der Filmabgabe nach § 129 mit Ab
lauf des 31. Dezember 2027. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Förderhilfen nach den 
§§ 62, 89 und 102 werden nur gewährt, wenn 
der Referenzfilm bis zum 31. Dezember 2028 
erstaufgeführt worden ist. Förderhilfen nach 
§ 114 werden letztmalig für das Wirtschaftsjahr 
2029 gewährt. 

(3) Förderhilfen nach den 
§§ 61, 89 und 102 werden nur gewährt, wenn 
der Referenzfilm bis zum 31. Dezember 2028 
erstaufgeführt worden ist. Förderhilfen nach 
§ 114 werden letztmalig für das Wirtschaftsjahr 
2029 gewährt. 

(4) Anträge auf Förderhilfen nach den 
§§ 62, 89 und 102 müssen bis zum Ablauf des 
31. März 2030 gestellt werden. Anträge auf Ge
währung von Förderhilfen gemäß § 114 müs
sen bis zum Ablauf des 30. September 2029 
gestellt werden. 

(4) Anträge auf Förderhilfen nach den 
§§ 61, 89 und 102 müssen bis zum Ablauf des 
31. März 2030 gestellt werden. Anträge auf Ge
währung von Förderhilfen gemäß § 114 müs
sen bis zum Ablauf des 30. September 2029 
gestellt werden. 

(5) Ist über den letzten gemäß Absatz 4 
fristgemäßen Antrag auf Gewährung von För
derhilfen entschieden worden, so gehen das 
Vermögen und die Verbindlichkeiten der Film
förderungsanstalt auf die Bundesrepublik 
Deutschland über. Der Zeitpunkt wird von der 
für Kultur und Medien zuständigen obersten 
Bundesbehörde im Bundesanzeiger bekannt 
gemacht. Das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle nimmt die verbleibenden Auf
gaben der Filmförderungsanstalt wahr. Das ver
bleibende Vermögen ist nach Maßgabe der von 
der für Kultur und Medien zuständigen obersten 
Bundesbehörde zu erlassenden Bestimmungen 
für die Förderung der Filmwirtschaft zu verwen
den. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 151 § 152 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Filmförderungsge
setz vom 23. Dezember 2016, das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 351) geändert worden ist, au
ßer Kraft. 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2025 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Filmförderungsge
setz vom 23. Dezember 2016, das zuletzt durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 351) geändert worden ist, au
ßer Kraft. 

 





 

Begründung 

Zu § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 20 
Die Änderung dient der Umbenennung des für die Belange der Diversität, der Geschlechtergerechtigkeit, der 
Inklusion und Antidiskriminierung zuständigen Beirats in Beirat für Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Die 
Änderung der Bezeichnung dient der Verdeutlichung, dass sich der Beirat neben dem Thema Diversität auch 
um die Berücksichtigung anderer Belange kümmert. 

Zu § 13 Absatz 3 
Absatz 3 ermöglicht es der Filmförderungsanstalt, für das Verfahren zur Vergabe von Medialeistungen eine 
Kommission einzusetzen. Sollte die Filmförderungsanstalt dies nicht für erforderlich halten, kann die 
Vergabe auch auf anderem Wege erfolgen. In Betracht kommt neben der Vergabe durch Vorstandsentschei
dung insbesondere auch ein automatisiertes Verfahren. 

Zu § 15 Absatz 3 Satz 1 
Die Änderung ist eine redaktionelle Klarstellung. Das Präsidium der Filmförderungsanstalt setzt sich aus 
Personen zusammen, die entweder benannt oder gewählt wurden (vgl. § 15 Absatz 1). Diese Systematik setzt 
sich bei der Besetzung der stellvertretenden Mitglieder des Präsidiums fort. 

Zu § 22 Absatz 5 Satz 1 
Die Änderung ist eine Folgeänderung aufgrund der Umbenennung des Beirats für Vielfalt und Chancenge
rechtigkeit. 

Zu § 24 Absatz 1 
Die Änderung erfolgt aufgrund der Streichung des § 57. 

Zu § 26 Absatz 2  
Die Ergänzung stellt sicher, dass bei der Besetzung des Beirats für Vielfalt und Chancengerechtigkeit neben 
der Geschlechterparität auch weitere Merkmale wie ethnische Herkunft, Behinderung, Religion und Weltan
schauung gemäß dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) berücksichtigt werden sollen. Dies för
dert eine umfassende Repräsentation und trägt zu einer intersektionalen und vielfältigen Besetzung bei. 

Zu § 30 Satz 2 
Die Anpassung ist eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung des § 65. 

Zu § 32 Absatz 1 Nummer 8 
Die Änderung ist eine Folgeänderung aufgrund der Umbenennung des Beirats für Vielfalt und Chancenge
rechtigkeit. 

Zu § 41 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe h 
Die Ergänzung dient der ausdrücklichen Berücksichtigung von Filmen, die sich in besonderer Weise für die 
Film- und Medienbildung von Kindern und Jugendlichen eignen, bei der Gewährung von Förderhilfen nach 
Maßgabe des Filmförderungsgesetzes. 

Zu § 46 Absatz 2 Satz 1 
Die Ergänzung stellt sicher, dass die digitale Anwendung zur barrierefreien Nutzung von Filmen auf allen 
gängigen Endgeräten unabhängig vom verwendeten Betriebssystem zugänglich ist. Die Kompatibilität mit 
verschiedenen Betriebssystemen ist ein wesentlicher Bestandteil der Barrierefreiheit, da sie gewährleistet, 
dass Nutzerinnen und Nutzer unabhängig von der technischen Ausstattung Zugang zu barrierefreien Film
fassungen erhalten. Dies steht im Einklang mit den Vorgaben des Behindertengleichstellungsgesetzes und 
der Barrierefreie-Informationstechnik-Verordnung. 
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Zu § 47 
Aufgrund der Einfügung von Absatz 2 muss die Überschrift des Paragraphen angepasst werden. 

Die Ergänzung in Absatz 2 ist zur Sicherstellung der Unionsrechtskonformität erforderlich. Für den Fall, dass 
die Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 
bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver
trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1; L 283 vom 27.9.2014, 
S. 65;  „Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung“) in für das Filmförderungsgesetz relevanten Vor
schriften geändert wird oder durch neue Freistellungsbestimmungen ersetzt wird, kann die Filmförderungs
anstalt eine Richtlinie erlassen, in der die betroffenen gesetzlichen Regelungen an die dann geltenden Frei
stellungsbestimmungen angepasst werden. 

Zu § 48 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 
Die Änderung erfolgt aufgrund der Einfügung des § 136. 

Zu § 49 Absatz 2 Satz 2 
Die Änderung dient der Klarstellung, dass archivierte Filme neben der filmwissenschaftlichen Nutzung auch 
zum Zwecke der Filmbildung zur Verfügung gestellt werden können. 

Zu § 54 Absatz 2 Satz 3 
Die Änderung dient der Klarstellung, dass eine spätere als die in Satz 1 vorgesehene Auswertung durch 
Individualvereinbarung auch zur Sicherung der Finanzierung von Verleihern vorgesehen werden kann, denn 
die Verleiher sollen auch zukünftig einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung von Produktionen leisten. 

Zu § 55 Absatz 3 Satz 1 
Die Anpassung der Nummerierung erfolgt aufgrund der Streichung des § 57. 

Zu Teil 3 Kapitel 2 
Die Änderung dient der sprachlichen Vereinheitlichung. 

Zu § 60 Absatz 2 
Die Änderung erfolgt aufgrund der Streichung des § 57. 

Zu § 62  
Die Streichung dient der Flexibilisierung der Vorschrift. Damit wird unter anderem die Berücksichtigung 
von Kinovorabaufführungen in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Start der regulären Erstaufführung im Kino 
(sog. „Previews“) bei der Ermittlung des Zuschauererfolgs ermöglicht. 

Aus rechtssystematischen Gründen wurden die Regelungen in Absatz 2 in den neu geschaffenen § 63 über
tragen. 

Zu § 63  
Absatz 1 entspricht weitgehend dem bisherigen § 62 Absatz 2 Satz 1. Der Begriff Nachwuchsfilm wurde aus 
Gründen der Vereinheitlichung der Begrifflichkeit mit Förderungen von Bund und Ländern durch den Begriff 
Talentfilm ersetzt. 

Absatz 2 ermöglicht es der Filmförderungsanstalt, den Begriff des Talentfilms durch Richtlinie zu definieren. 
Damit kann eine einheitliche Verwendung des Begriffs mit anderen Fördereinrichtungen erzielt werden.  

Absatz 3 entspricht weitgehend dem bisherigen § 62 Absatz 2 Satz 2. Die Ergänzung ermöglicht es dem 
Verwaltungsrat durch Richtlinie von den in § 63 Absatz 1 geregelten Referenzpunktzahlen abzuweichen, 
wenn dem zwei Drittel seiner Mitglieder zustimmen. Damit kann der Verwaltungsrat die Höhe der zu errei
chenden Referenzpunkte sowie die entsprechende Bewertung bei Talent-, Kinder- und Dokumentarfilmen 
bei Bedarf anpassen. Dies ermöglicht im Bedarfsfall eine höhere Bewertung und damit eine finanziell bessere 
Ausstattung für die vorgenannten Filmkategorien. 



Deutscher Bundestag – 20. Wahlperiode – 3 – Drucksache 20/[…] 
 
 

Zu § 64 
Die Änderung in Absatz 2 Satz 4 ist eine Folgeänderung aufgrund der Ersetzung des Begriffs „Nachwuchs
film“ durch „Talentfilm“. 

Die Ergänzung in Absatz 4 Satz 1 erweitert den zu berücksichtigenden Zeitpunkt um ein Jahr, um insbeson
dere die Veröffentlichungen von Dokumentarfilmen und anderen kulturell anspruchsvollen Filmen zu be
rücksichtigen, deren Kinostart nicht innerhalb eines Jahres nach einer Festivalauswertung erfolgt. Die An
passung in Absatz 4 Satz 2 ist eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung der §§ 62 und 63. 

Zu § 65  
Aufgrund der Einfügung des Absatzes 1 muss die Überschrift des Paragraphen angepasst werden. 

Die Einfügung des Absatzes 1 gibt der Filmförderungsanstalt vor, durch Richtlinie Förderanreize zur Gleich
stellung von Frauen und Männern festzulegen. Damit wird dem Gleichberechtigungsgebot des Artikel 3 Ab
satz 2 Satz 2 Grundgesetz Rechnung getragen. Als Förderanreiz kommt unter anderem die Einführung eines 
Bonus für die weibliche Besetzung zentraler Positionen des Filmstabs eines Projektes hinter der Kamera in 
Betracht. 

Absatz 2 entspricht dem bisherigen § 65 Satz 1. 

Absatz 3 Satz 1 bestimmt, dass die Richtlinien nach Absatz 1 und 2 nur im Einvernehmen mit dem Beirat für 
Vielfalt und Chancengerechtigkeit beschlossen werden können. Absatz 3 Satz 2 entspricht dem bisherigen § 
65 Satz 3. 

Zu § 67 Absatz 3 
Die Ergänzung des Absatzes 3 ermöglicht dem Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt, die in Absatz 2 
geregelte Höchstfördersumme pro Referenzfilm flexibel anzupassen. Hierfür kann insbesondere zur Sicher
stellung ausreichender Mittel für die Produktion neuer programmfüllender Filme Bedarf bestehen. 

Zu § 69 Absatz 1 Satz 3 
Die Ergänzung in Absatz 1 Satz 3 eröffnet der Filmförderungsanstalt die Möglichkeit, im Bedarfsfall die 
Höhe des Förderhöchstbetrags für drehbuchschreibende und regieführende Personen anzupassen. 

Die Änderung in Absatz 2 Satz 2 erfolgt aufgrund der Streichung des § 57. 

Zu § 70 
Die Änderung in Absatz 1 Satz 2 bereinigt einen redaktionellen Fehler. Die Beschränkung der Angabe der 
neben dem Hersteller berechtigten Personen auf die in § 69 Absatz 1 Satz 1 genannten Filmschaffenden ist 
zu weitgehend. Der Hersteller hat in seinem Antrag vielmehr sämtliche an der Referenzmittelförderung zu 
beteiligenden Personen anzugeben. 

Zu § 72 Satz 1 
Die Anpassung ist eine Folgeänderung zur Neufassung der §§ 62 und 63. 

Zu § 78 Absatz 2 
Die Anpassung der Nummerierung erfolgt aufgrund der Streichung des § 57. 

Zu § 81  
Die Änderung in Absatz 1 dient der Klarstellung, dass die Regelung auch auf arbeitnehmerähnliche Personen 
nach § 12a des Tarifvertragsgesetzes Anwendung findet. Satz 2 wird aufgrund der Neufassung des Absatzes 
2 gestrichen. 

Die Neufassung des Absatzes 2 erfolgt aus systematischen Gründen und dient der Abgrenzung der in Absatz 
1 genannten tarifrechtlichen Bestimmungen von den in Absatz 2 betroffenen urheberrechtlichen Belangen. 
Die Streichung der bisherigen Sätze 1 bis 3 in Absatz 2 erfolgt aufgrund der Änderung in Absatz 3. 

Mit den Änderungen in Absatz 3 werden Vorgaben zu Altersvorsorgeangeboten auf die untergesetzliche 
Ebene verlagert. Damit kann der Verwaltungsrat der Filmförderungsanstalt durch Richtlinie bestimmen, wel
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chen weiteren branchenüblichen Anforderungen der mit Referenzmitteln herzustellende Film in Bezug auf 
angemessene Beschäftigungsbedingungen und Altersvorsorgeangeboten für das für die Produktionsdauer des 
Films beschäftigte Personal entsprechen soll. 

Zu Teil 3 Kapitel 2 Abschnitt 1 Unterabschnitt 4 
Die Änderung bereinigt einen redaktionellen Fehler. Die Zwischenüberschrift ist an § 88 anzupassen, der 
sich auf die Aufhebung von Förderbescheiden bezieht. 

Zu § 86 
Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 erfolgt aufgrund der Streichung des § 57. 

Zu § 87 Absatz 2 Satz 3 
Die Änderung in Absatz 2 Satz 3 gewährt der Filmförderungsanstalt einen größeren Handlungsspielraum in 
Bezug auf Fristverlängerungen. Dies ist auch mit Blick auf etwaige Harmonisierungen der Abwicklung der 
Förderung mit anderen Förderinstitutionen wichtig. Die Filmförderungsanstalt hat die Möglichkeit, Fristen 
durch Richtlinie festzulegen (§ 61 Absatz 3 Satz 1). 

Zu § 100 Absatz 2  
Mit der Änderung in Absatz 2 Satz 1 wird ein Verweisfehler korrigiert. Bezüglich der Änderung in Absatz 2 
Satz 2 wird auf die Begründung zur Änderung in § 87 Absatz 2 Satz 3 verwiesen. 

Zu § 103 
Die Anpassung in Absatz 2 und Absatz 4 Satz 2 sind Folgeänderungen aufgrund der Neufassung der §§ 62 
und 63. 

Zu § 106 Satz 2 
Mit der Einfügung von Satz 2 wird § 68 Absatz 2 im Rahmen der Verleihförderung für entsprechend an
wendbar erklärt. Dies entspricht der ständigen Verwaltungspraxis der Filmförderungsanstalt. Mit der Geltung 
der Vorschrift auch für die Verteilung der Verleihreferenzmittel wird der Verwaltungsaufwand der Filmför
derungsanstalt begrenzt. 

Zu § 108 Satz 1 
Die Anpassung ist eine Folgeänderung aufgrund der Neufassung der §§ 62 und 63. 

Zu § 116 
Die Änderungen in Absatz 1 und 3 dienen der sprachlichen Verbesserung.  

Zu § 120 Absatz 4 Satz 3 
Die Änderung in § 120 Absatz 4 Satz 3 bereinigt einen redaktionellen Fehler. Da sich die Regelung auf 
Maßnahmen der Kinoförderung (§§ 114 ff.) bezieht, ist als Anknüpfungspunkt für die Beihilfehöchstinten
sität auf die geförderte Maßnahme und nicht auf einen geförderten Film abzustellen. 

Zu § 122 Absatz 2 Satz 2 
Die Änderung erfolgt aufgrund der Einfügung des § 136. 

Zu § 136 (Medialeistungen) 
Zu Absatz 1 
Die Vorschrift enthält in Absatz 1 die im bisherigen § 157 enthaltene Befugnis der Fernsehveranstalter, einen 
Teil ihrer Abgabeleistungen durch Medialeistungen zu ersetzen. Die bisherige Regelung wird aus Gründen 
der Gleichbehandlung nach Artikel 3 GG auf Videoabrufdienste erweitert. Durch die wachsende Bedeutung 
der Videoabrufdienste ist eine unmittelbare Konkurrenzsituation zwischen Videoabrufdiensten und Fernseh
veranstaltern entstanden, die es nicht mehr rechtfertigt, dass eine der Gruppen einen Teil der Abgabe durch 
Medialeistungen ersetzen darf, die andere jedoch nicht. Auch die Bewerbung von Filmen über Videoabruf
dienste erreicht inzwischen eine beträchtliche Reichweite.  
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Zukünftig können jedoch nur noch 12,5 Prozent und nicht mehr 40 Prozent der Abgabe durch Medialeistun
gen ersetzt werden. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass der FFA trotz der Erweiterung der Ersetzungs
befugnis zugunsten von Videoabrufdiensten genügend Mittel für die Förderung der Hauptförderbereiche 
nach § 138 Absatz 2 zur Verfügung stehen. 

Zu Absatz 2 
Satz 1 legt fest, dass die Filmförderungsanstalt die Medialeistungen vergibt. Bisher wurden die Medialeis
tungen von der Kommission für Verleih-, Vertriebs- und Videoförderung im Rahmen der Projektförderung 
für Verleih- und Vertriebsunternehmen sowie Unternehmen der Videowirtschaft nach den bisherigen §§ 115 
ff. vergeben. Aufgrund des Wegfalls dieser Förderung und damit auch der Tätigkeit der vorgenannten Kom
mission tritt an die Stelle der Kommissionsentscheidung nunmehr die Entscheidung der Filmförderungsan
stalt.   

In Satz 2 wird zudem festgelegt, dass Näheres eine Richtlinie nach § 11 regelt. Dies umfasst insbesondere 
auch das weitere Verfahren zur Vergabe der Medialeistungen. 

Zu § 138 Absatz 2 
Die Änderungen in Absatz 2 Satz 1 und Nummer 1 erfolgen aufgrund der Einfügung des § 136. 

Zu § 139 Absatz 1 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 1 Satz 1 und 2 erfolgt aufgrund der Einfügung des § 136. 

Zu § 140 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 1 Satz 2 sowie Absatz 2 Satz 1 und 2 erfolgt aufgrund der 
Einfügung des § 136. 

Zu § 141 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 1 Satz 1 und 2 sowie Absatz 2 Satz 1 und 2 erfolgt aufgrund 
der Einfügung des § 136. 

Zu § 142 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 2 erfolgt aufgrund der Einfügung 
des § 136. 

Zu § 143 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 2 und 3 erfolgt aufgrund der Einfügung 
des § 136. 

Zu § 144 Absatz 2 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 2 Nummer 3 und 5 erfolgt aufgrund der Einfügung des § 
136. Die Änderung in § 144 Absatz 2 Nummer 5 ermöglicht einen Gleichlauf zwischen der Meldung der 
Tickets und der Meldung der Umsätze bei den Kinos. 

Zu § 145  
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 1 Satz 1, 2 und 3 erfolgt aufgrund der Einfügung des § 136. 

Zu § 146 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 1 Satz 1 und 3 sowie Absatz 2 erfolgt aufgrund der Einfügung 
des § 136. 

Zu § 147 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 1 sowie Absatz 2 erfolgt aufgrund der Einfügung des § 136. 
Mit der Änderung in Absatz 2 wird der Verweis auf die Fristen zur Klarstellung konkretisiert. Die Anknüp
fung an die Nichteinhaltung der gesetzlichen Fristen bezieht sich auf die in § 145 Absatz 1 genannten Fristen 
zur Auskunftserteilung. 
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Zu § 148 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 sowie Absatz 3 erfolgt aufgrund der 
Einfügung des § 136. 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe h) dient der sprachlichen Verbesserung sowie der 
Vereinheitlichung innerhalb des Gesetzes (vgl. Begründung zu § 116). 

Zu § 149 Absatz 1 Satz 1 
Die Anpassung der Nummerierung erfolgt aufgrund der Einfügung des § 136. 

Zu § 150 
Die Änderung in Absatz 4 Satz 2 ist eine Folgeänderung aufgrund der Umbenennung des Beirats für Vielfalt 
und Chancengerechtigkeit. 

Die Änderung in Absatz 5 Satz 1 erweitert die Anwendbarkeit der Übergangsvorschrift auf den Bereich der 
Verleihförderung. Auch hier sollen alle programmfüllenden Filme, die im Jahr 2024 erstaufgeführt wurden 
oder eine Kennzeichnung nach § 14 Jugendschutzgesetz erhalten haben, in den Anwendungsbereich dieses 
Gesetzes fallen. Dies ermöglicht, dass auch die Verleihförderung nach dem Gesetz bereits im ersten Jahr 
nach dessen Inkrafttreten Wirkung entfalten kann. 

Die Änderungen in Absatz 6 ermöglichen, dass nach § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 für die Förderung der 
Produktion von programmfüllenden Filme nach §§ 61 bis 88 zur Verfügung stehende Mittel temporär für die 
Förderung von Maßnahmen nach § 3 Absatz 2 in Verbindung mit § 2 Absatz 1 Nummer 1 umgewidmet 
werden können. Damit wird der Filmförderungsanstalt ermöglicht, erforderlichenfalls durch geeignete För
dermaßnahmen auch denjenigen Herstellern den Übergang in das vollständig referenzbasierte System der 
Produktionsförderung zu ermöglichen, die im ersten Jahr der Umstellung noch keinen Anspruch auf Förde
rung haben, wenn die Finanzierung ihres Filmprojektes gefährdet ist. Betroffen können hiervon vor allem 
kleine und mittlere Hersteller sein, deren Produktionszyklen länger dauern und die daher zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Gesetzes keine zu berücksichtigenden Referenzfilme vorweisen können. Die Regelung soll 
den Übergang der kommissionsbasierten Gewährung von Fördermitteln auf das automatische Referenzsys
tem in der Produktionsförderung erleichtern. Die Umwidmung der Mittel setzt einen entsprechenden Be
schluss des Verwaltungsrats voraus. 

Die Einfügung des Absatzes 7 dient der Klarstellung, dass sich die Bezugnahme von § 55 Absatz 3 Satz 1 
sowie § 78 Absatz 2 auf den Durchschnitt der Herstellungskosten aller im Vorjahr geförderten Filmvorhaben 
bis zum 31. Dezember 2025 noch auf die zwischen dem 1. Januar 2024 und 31. Dezember 2024 im Rahmen 
der Produktionsförderung des Filmförderungsgesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden 
Fassung geförderten Filmvorhaben bezieht. 

Die Änderung in Absatz 8 stellt sicher, dass auch bis zum 31. Dezember 2024 nicht vergebene Medialeistun
gen im Rahmen des von der Filmförderungsanstalt zu etablierenden Vergabeverfahrens nach § 136 Absatz 2 
in Verbindung mit § 13 Absatz 3 vergeben werden. 

Zu § 151 
Die Anpassung der Nummerierungen in Absatz 3 Satz 1 sowie Absatz 4 Satz 1 erfolgt aufgrund der Strei
chung des § 57. 
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